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ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Studie wird ein im Vertrag von Lissabon verankerter Vorschlag für die 
Erstellung eines Weißbuchs (WB) durch die EU über die europäische Verteidigung 
vorgelegt. Auf Grundlage einer Analyse von Dokumenten und Experteninterviews 
werden in dieser Studie die wesentlichen Elemente für ein Weißbuch über die EU-
Verteidigung dargelegt. Dies umfasst strategische Ziele, die erforderliche Entwicklung 
von Fähigkeiten, spezielle Programme und Maßnahmen zur Erzielung verbesserter 
Fähigkeiten sowie das Personal zur Bearbeitung und Erstellung des Weißbuchs. Die 
Studie fasst konkrete Vorschläge für die entsprechenden europäischen Institutionen 
zusammen, allen voran die Aufforderung an den Europäischen Rat, die Hohe 
Vertreterin mit der Erstellung eines Weißbuchs zu betrauen. 
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Zusammenfassung 
Der wesentliche Beitrag dieser Studie liegt in der Vorlage eines im Vertrag von Lissabon verankerten 
Vorschlags für die Erstellung eines Weißbuchs (WB) durch die EU über die europäische Verteidigung. Dabei 
soll die Studie von der Dynamik der geplanten Globalen EU-Strategie profitieren und einen Beitrag zur 
Umsetzung von deren Sicherheits- und Verteidigungselemente leisten. Auf Grundlage einer Analyse von 
Dokumenten und Interviews mit Experten wird im Rahmen dieser Studie die politische Debatte um ein 
etwaiges europäisches WB betrachtet und es werden die möglichen Merkmale untersucht, die ein solches 
WB aufweisen sollte.  

In Kapitel 1 begründen wird die Notwendigkeit eines EU-weiten WB über die Europäische Verteidigung. 
Die Erstellung dieses Dokuments war im Wesentlichen motiviert von den aktuellen Herausforderungen in 
Sicherheitsfragen, die geringe Anzahl konzertierter Aktionen auf EU-Ebene sowie dem Fehlen eines EU-
Dokuments, das diesen Bedrohungen gewidmet ist und Wege aufzeigt, wie in Europa die erforderlichen 
Fähigkeiten entwickelt werden können.  

In Kapitel 2 legen wir das WB-Konzept fest und zeigen zusammenfassend die historische Entwicklung 
unterschiedlicher Verteidigungsdokumente der EU auf. Die Idee eines EU-Weißbuchs über Verteidigung 
ist dabei keineswegs neu. Wir betonen jedoch die Befürwortung, die aus der Sitzung des Europäischen 
Rates 2013 hervorging. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem spezifischen politischen Kontext, darunter das 
Aufkommen neuer globaler Krisen, die angespannte Lage nach der Finanzkrise und die Sparmaßnahmen 
und Defizite in den nationalen Verteidigungsetats. Zu letzterem ist festzuhalten, dass die EU-
Mitgliedstaaten insgesamt 1,5 % ihres BIP für Verteidigungsaufgaben aufwenden; dies liegt unter dem Ziel 
von 2 % des BIP, das beim NATO-Gipfel von 2014 in Wales vereinbart wurde. Der Umfang der 
Zusammenarbeit bei Verteidigungsprojekten ist ebenfalls unzureichend: der Anteil der Zusammenarbeit 
bei der Ausrüstungsbeschaffung liegt bei lediglich 15,9 % anstelle der anvisierten 35 % und die 
gemeinsamen Ausgaben für F&T in der Verteidigung erreichten gerade 8 % der Gesamtausgaben für F&T 
in der Verteidigung (was wiederum deutlich hinter dem Ziel von 20 % zurückbleibt).  

Kapitel 3 umreißt den rechtlichen und institutionellen Rahmen, der der Verteidigungspolitik durch den 
Vertrag von Lissabon gesetzt wird, in dem auch der Weißbuch-Prozess verankert sein wird. Hinsichtlich der 
Dimensionen der Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten und zwischen den Regierungen haben wir 
unter anderem das Fehlen eines ständigen Forums für die Minister der EU-Mitgliedstaaten sowie einen 
gewissen Mangel an Flexibilität der Interparlamentarischen Konferenz herausgestellt. Wir betonen 
allerdings auch, dass der Vertrag von Lissabon eine solide rechtliche Grundlage für einen möglichen 
Weißbuch-Prozess darstellt. Das Initiativrecht der Hohen Vertreterin, das strategische und militärische 
Fachwissen der EAD, die Aufsicht und Haushaltskontrolle durch das EU-Parlament, die Arbeit der EDA zu 
Fähigkeiten und operativen Anforderungen sowie die Rolle der Europäischen Kommission in der 
Verteidigungsindustrie stellen einige der von uns für die erfolgreiche Ausarbeitung des WB als wesentlich 
erachteten Fähigkeiten dar. Außerdem enthält der Vertrag von Lissabon hinsichtlich der verfügbaren 
rechtlichen Instrumente entsprechende Vorschriften für Verteidigungsfragen. Dies betrifft insbesondere 
die Klausel über eine Verstärkte Zusammenarbeit (Artikel 20, EUV), die Solidaritätsklausel (Artikel 222, 
AEUV), den Flexibilitätsmechanismus (Artikel 44, EUV), die Beistandsklausel (Artikel 42.7, EUV), und die 
wahrscheinlich wirkungsvollste: die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (Artikel 46, EUV). 

Kapitel 4 hebt die möglichen Folgen und Bedingungen für die Beziehungen der EU mit den Vereinigten 
Staaten und der NATO hervor. Was die USA betrifft, gelangen wir zu dem Schluss, dass ein Weißbuch auf 
EU-Ebene im Grunde kein Problem für die Beziehungen darstellen dürfte. Während des Prozesses sollten 
allerdings einige Fragen, insbesondere jene zur gemeinsamen Verteidigungsforschung, berücksichtigt 
werden. Ein zukünftiges EU-Weißbuch könnte u. E. dazu beitragen, die Beziehungen zur NATO zu fördern. 
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Zwar sollten Koordinationsmechanismen überprüft werden, doch würde die NATO derzeit Bemühungen 
der EU begrüßen, ihre gemeinsame Verteidigung zu stärken.  

In Kapitel 5 liegt der Fokus auf der nationalen Dimension, hier wird beschrieben, wie nationale Weißbücher 
aussehen. Sie können sich hinsichtlich Terminologie, Struktur und Inhalt erheblich unterscheiden – einige 
sind stärker strategisch, andere eher praktisch orientiert –, weisen aber einige Gemeinsamkeiten auf. Das 
Kapitel schließt mit einer Gegenüberstellung der Unterschied zwischen den Weißbüchern über die 
nationale Verteidigungspolitik und einem zukünftigen WB auf EU-Ebene. Der zentrale Unterschied besteht 
in der Notwendigkeit, dass ein EU-WB Mechanismen vorsieht, die den Mitgliedstaaten Anreize liefert – 
anstatt sie anzuweisen – enger miteinander zusammen zu arbeiten und die hierfür erforderlichen 
Reformen durchzusetzen.  

In Kapitel 6 werden die Grundelemente eines EU-Weißbuchs über Verteidigung präzisiert. Zu diesen 
Grundelementen zählen: strategische Ziele, die erforderliche Entwicklung von Fähigkeiten, spezielle 
Programme und Maßnahmen zur Erzielung verbesserter Fähigkeiten sowie das Personal zur Bearbeitung 
und Erstellung des Weißbuchs. Kapitel 7 schließlich argumentiert deutlich für die Ausarbeitung eines 
Weißbuchs. 

In Kapitel 8 fassen wir dann unsere Empfehlungen für die jeweilige europäische Institution zusammen. 
Dabei erstellen wir Empfehlungen für die EU-Mitgliedstaaten, den Rat der Europäischen Union, den 
Europäischen Rat, die Hohe Vertreterin, den Europäischen Auswärtigen Dienst, die Europäische 
Kommission, die Europäische Verteidigungsagentur und das Europäische Parlament. 

Auf Grundlage der in dieser Studie vorgelegten Arbeit empfehlen wir der Europäischen Union, in 
Verteidigungsfragen entschlossener zu handeln. Die Förderung der GSVP ist von enormer Bedeutung und 
ein WB würde zu Fortschritten bei einer solideren und angemesseneren Europäischen Verteidigungspolitik 
beitragen. 
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1 Einführung und Methodologie 
Die EU sieht sich einer Reihe historisch einzigartiger Herausforderungen für ihre Sicherheit gegenüber. Der 
Zusammenbruch Libyens, der schreckliche Bürgerkrieg in Syrien, gescheiterte Staaten im Nahen und 
Mittleren Osten sowie der Sahel-Region führten zu so komplexen Phänomenen wie dem 
grenzüberschreitenden Terrorismus. Im Zuge des aktuellen Konflikts in der Ukraine rückte die aktivere 
Rolle Russlands in der Außenpolitik stärker ins Bewusstsein und durch die jüngsten schmerzlichen 
Erfahrungen in europäischen Hauptstädten drängten interne terroristische Bedrohungen in den Fokus der 
Aufmerksamkeit.  

Trotz dieser neuen regionalen und globalen Bedrohungen blieben europäische Reaktionen auf diese 
Bedrohungen und Herausforderungen im Wesentlichen auf die Mitgliedstaaten (MS) beschränkt während 
konzertierte Aktionen auf EU-Ebene die Ausnahme blieben. Darüber hinaus verfügt die EU selbst im 
Vergleich zu anderen Politikfeldern über einen begrenzten Etat für Verteidigung (der EDA-Haushalt für 
2015 beträgt bspw. 30,5 Millionen EUR – 24,4 Millionen EUR für Personal und laufende Ausgaben1 – 
während sich der Etat für das Pilotprojekt des Europäischen Parlaments im Rahmen der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 auf 1,5 Millionen EUR 
beläuft2) und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Sicherheits- und Verteidigungsfragen 
ist lange nicht ausreichend.  

Jeder Staat und jede Staatsorganisation benötigt eine Strategie für den Umgang mit vielfältigen 
Sicherheitsherausforderungen und eine Beschreibung der Fähigkeiten, die erforderlich sind, um dieses 
strategische Sicherheitsziel zu erreichen. Zwar veröffentlichen die EU-Mitgliedstaaten regelmäßig 
nationale Sicherheits- und Verteidigungsstrategien und praktische Leitlinien, doch existiert kein solches 
Dokument auf EU-Ebene.  

Vor dem Hintergrund eines instabilen globalen Umfelds forderte der Europäische Rat die Hohe Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der Europäischen Kommission (HR/VP) bei 
seiner Tagung vom Juni 2015 auf, im Juni 2016 eine Globale EU-Strategie vorzulegen. Ziel dieser Strategie 
wird es sein, das globale Handeln der Union zu lenken, Prioritäten zum Schutz der EU-Bürger zu setzen und 
gleichzeitig die Interessen und universellen Werte der Union zu fördern. Die Union wird den 
Mitgliedstaaten darlegen müssen, welche Fähigkeiten sie von ihnen insgesamt für die Umsetzung dieser 
Strategie benötigt, wo Bedarfslücken geschlossen werden müssen und wie die EU-Mitgliedstaaten zu 
diesen gemeinsamen Prioritäten beitragen können3. 

So besteht das Ziel dieser Studie tatsächlich in der Vorlage eines im Vertrag von Lissabon verankerten 
Vorschlags für die Erstellung eines Weißbuchs (WB), das die Europäische Verteidigungspolitik vorantreiben 
könnte. Die Bedeutung des Weißbuchs ist offenkundig, denn es wird dazu dienen, Prioritäten zu setzen 
und gemeinsam die entsprechenden Kompetenzmängel sowie Möglichkeiten, diese zu beheben, zu 
identifizieren4, wozu ebenso institutionelle und programmatische Veränderungen auf EU-Ebene zählen. 

 

 
1 Informationen darüber sind abrufbar unter: http://www.eda.europa.eu/aboutus/who-we-are/Finance [Abgerufen am 11.4.2016]. 
2 Mauro, M. F. und Thoma, K.: The future of EU defence research. Generaldirektion Externe Politikbereiche, Fachabteilung, 
Europäisches Parlament, März 2016. S. 30. 
3 Drent, M. et al.: New Threats, New EU and NATO Responses. Netherlands Institute of International Relations, Clingendael Report, 
Juli 2015. S. 57. 
4 Gnesotto, N. et al.: European Defence: A proposal for a White Book: Report of an independent Task Force. EUISS, Mai 2004. S. 128. 

http://www.eda.europa.eu/aboutus/who-we-are/Finance


Auf dem Weg zu einer Europäischen Verteidigungsunion – ein Weißbuch als erster Schritt 
 

5 

 

Außerdem ist das Weißbuch erforderlich, um sicherzustellen, dass Fragen der Sicherheit und Verteidigung 
auf der politischen Tagesordnung nationaler und europäischer Entscheidungsträger eine hohe Priorität 
behalten und der gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitsvision der EU-Mitgliedstaaten eine 
nationale Vision hinzufügen5. Wie Michel Barnier (Sonderberater für die europäische Verteidigungs- und 
Sicherheitspolitik) jüngst erklärte, wird das Weißbuch helfen zu ermitteln, wie wir unsere militärischen und 
zivilen Instrumente und Handlungsfähigkeit stärken, unsere Streitkräfte und gemeinsame Finanzierung, 
nachrichtendienstliche Erkenntnisse, die Durchführung von Operationen und logistische Unterstützung 
gestalten6. 

Das Weißbuch gilt daher als notwendiger Baustein zur Ergänzung, Präzisierung und Umsetzung der 
Globalen Strategie für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Das Europäische Parlament 
befürwortet die Initiative seit langem und nun sieht es aus, als erhalte die Idee Aufwind, nicht zuletzt durch 
das Interesse des aktuellen niederländischen Ratsvorsitzes, der offiziell ankündigte, die Möglichkeiten, den 
Prozess weiter voranzutreiben, eingehender prüfen zu wollen. 

Die besonderen Ziele dieser Studie bestehen folglich in: 

• der Festlegung der wesentlichen Merkmale eines Weißbuchs 

• der Ermittlung der rechtlichen und institutionellen Grenzen, die sich aus dem Vertrag von Lissabon 
ergeben 

• der Identifizierung wesentlicher Einflussfaktoren auf die Beziehungen der EU zur NATO und den USA, 
die es im Prozess zu berücksichtigen gilt 

• der Prüfung der für den Weißbuchprozess zur Verfügung stehenden Alternativen 

• der Vorlage eines Weißbuch-Prozesses. 

Kurzum enthält diese Studie alles Erforderliche für die Neuorganisation der Zusammenarbeit in der EU-
Verteidigungspolitik und den Auftakt für die Erstellung eines Weißbuchs. 

Methodologisch stützt sich diese Studie im Wesentlichen auf die Analyse von Dokumenten und 
Experteninterviews. Zu den Strategien für die Datenerhebung zählten: Dokumentenanalyse; Interviews 
mit Experten; ein Workshop im Europäischen Parlament mit MdEPs und wesentlichen Anspruchsgruppen; 
und schließlich den Einsatz wohlgesinnter externer Lektoren des Entwurfs dieser Studie.  

Die Quellen aller für diese Studie verwendeten Dokumente sind angegeben und wir haben aus den 
Institutionen mindestens eine Person interviewt, darunter beispielsweise die Hohe Vertreterin (HR), der 
Europäische Auswärtige Dienst (EAD), die Europäische Verteidigungsagentur (EDA), das Politische und 
Sicherheitspolitisches Komitee (PSK), das Europäische Parlament (EP), die Europäische Kommission (EK) 
und die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO). Außerdem wurden für diese Studie Experten aus den 
Denkfabriken ECFR und CEPS befragt.  

Die vorliegende Studie ist wie folgt gegliedert. Im folgenden Kapitel (2) betrachten wir den Ausgangspunkt 
für die Idee eines EU-Weißbuchs, wobei wir die ersten strategischen Dokumente der EU, die Änderungen 
an der GSVP nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon sowie die wichtigsten, nach der Tagung des 
Europäischen Rates von 2013 genehmigten Dokumenten umreißen. Zudem analysieren wir den aktuellen 

 

 
5 Perruche, J.-P. et al.: For a European White Paper on Security and Defence: Policy Paper. Fondation Robert Schuman, Nr. 360, 
9. Juni 2015. S. 8. 
6 Beitrag von Michel Barnier bei einer informellen Tagung des Verteidigungsministers in Amsterdam am 4. und 5. Februar 2016. 
Das Originalzitat wurde aus dem Französischen ins Englische übersetzt. 
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Kontext für einen Weißbuch-Prozess bei Betrachtung der politischen Dimension, grundlegender 
Verteidigungsinformationen, des Ausmaßes der Zusammenarbeit innerhalb der EU sowie der 
gemeinsamen Hürden für dieses Projekt. Anschließend soll in Kapitel 3 die rechtliche und institutionelle 
Organisation auf Grundlage des Vertrages von Lissabon für den Weißbuch-Prozess besondere Beachtung 
finden, wobei die interparlamentarischen und interinstitutionellen Dimensionen sowie der 
Zusammenarbeit zwischen den Regierungen berücksichtigt werden. Ferner werden die neuen und 
wichtigsten Instrumente für die GSVP, die durch den Vertrag geschaffen wurden, erörtert. 

Im Rahmen von Kapitel 4 betrachten wir die besondere und entscheidende Beziehung zwischen den 
Verteidigungsbestrebungen der EU und der NATO sowie die Auswirkungen eines zukünftigen EU-
Weißbuchs auf die Beziehungen zwischen der EU und den USA, wobei die Bedingungen für den 
Erstellungsprozess und die möglichen Folgen eines EU-weiten Prozesses herausgehoben werden. Im dann 
folgenden Kapitel (5) begutachten wir strategische und handlungsorientierte Dokumente (ähnlich den 
Weißbüchern), die Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre jeweilige nationale Sicherheit und Verteidigung 
erstellt haben.  

Unter den letzten drei Kapiteln befindet sich das Kapitel 6, in dem die Grundelemente eines möglichen 
Weißbuchs für die EU-Verteidigungspolitik vorgestellt werden. Dies umfasst die folgenden 
Grundelemente: (1) Strategie – der Umfang des Weißbuchs, die zentrale Strategie, der Zeitrahmen, die 
Strategiefestlegung –, (2) Fähigkeiten – die zur Umsetzung und Erreichung der strategischen Ziele der EU 
erforderlichen Fähigkeiten –, (3) Programm und Maßnahmen – eine Reihe identifizierter und 
vorgeschlagener Maßnahmen zur Entwicklung der europäischen Fähigkeiten und somit zur Erreichung der 
strategischen Ziele –, (4) Erstellungsphase des WB – die für den Entwurf des WB erforderliche Zeit –, und 
(5) Erstellungsprozess des WB – wer soll in den Prozess einbezogen werden und wer soll ihn lenken –. Wir 
stellen in jedem Abschnitt die von uns bevorzugte Alternative heraus.  

Kapitel 7 enthält die Schlussfolgerungen der gesamten Studie und stellt deren wesentliche Beiträge 
heraus. Kapitel 8 schließlich enthält unsere Empfehlungen für die in dieser Studie identifizierten 
Grundelemente an die wichtigen Institutionen (EAD, EDA, Mitgliedstaaten, Kommission, Rat und 
Parlament). 
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2 Ausgangspunkt eines europäischen Weißbuchs über 
Verteidigung 

2.1 Weißbuch: Begriff  
Laut Europäischer Kommission ist ein Weißbuch ein Vorschlag an die Europäische Union, in einem 
bestimmten Bereich tätig zu werden7. Anders ausgedrückt handelt es sich bei einem Weißbuch um ein 
Aktionsprogramm, das auf europäischer Ebene bestimmte Politikbereiche vorantreiben soll. Bisher 
wurden Weißbücher zu so unterschiedlichen Themen wie Versicherungsgarantien, sichere und 
nachhaltige Pensionen und Renten oder einem einheitlichen europäischen Transportraum verabschiedet. 
In all diesen Fällen dienen sie dazu, ein bestimmtes Thema ins politische Bewusstsein zu rücken, um 
etwaige Defizite und Probleme zu erörtern und gleichzeitig eine Reihe von Maßnahmen und die mögliche 
Rolle, die die Europäische Union hierbei spielen könnte, vorzuschlagen. Im Bereich der GSVP hat die 
Europäische Union nie ein Weißbuch verfasst, während die meisten EU-Mitgliedstaaten nationale Berichte 
veröffentlicht haben, die eine bestimmte Sicherheits- und Verteidigungsstrategie umreißen. 

2.2 Die ersten strategischen Dokumente 
Obwohl die EU im Bereich der gemeinsamen Verteidigungspolitik nie einen WB-Prozess eingeleitet hat, 
gibt es sehr wohl Dokumente, deren Ziel darin bestand, die Ziele der europäischen Verteidigungspolitik 
aufzuzeigen und die notwendigen Fähigkeiten und Mittel zu deren Erreichung zu beleuchten. Das erste 
bedeutende Dokument in diesem Zusammenhang war die Erklärung zur Europäischen Verteidigung, 
die von den Regierungen Frankreichs und des Vereinigten Königreichs im Dezember 1998 in Saint Malo 
unterzeichnet wurde. Diese Erklärung legte den Grundstein für die Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik und stellt fest, dass „die Union die Fähigkeit zu autonomem Handeln, gestützt auf 
glaubwürdige militärische Fähigkeiten, sowie die Mittel und die Bereitschaft besitzen muss, deren Einsatz 
zu beschließen, um auf internationale Krisensituationen zu reagieren“8.  

Mit diesem Ziel vor Augen und mit der Erkenntnis, dass die militärischen Fähigkeiten während des Kriegs 
in Bosnien unzureichend gewesen waren9, beschloss die Europäische Union 1999 in Helsinki das 
militärische Planziel, das von den EU-Mitgliedstaaten explizit fordert, bis 2003 in der Lage zu sein, über 
die Zeitdauer von einem Jahr binnen 60 Tagen Streitkräfte (bis zu 15 Brigaden oder 50 000-60 000 
Soldaten) bereitzustellen. Die Erreichung des militärischen Planziels von 1999 erwies sich schwierig. Im 
Jahr 2004 verabschiedete die EU das militärische Planziel 2010, dessen Fokus auf Interoperabilität, 
Verlegefähigkeit und Nachhaltigkeit der EU-Streitkräfte lag. Wichtiger noch war die Forderung des 
militärischen Planziels 2010 nach der Gründung eines Gefechtsverbands, der in der Lage sein sollte, binnen 
10 Tagen nach der Entscheidung, eine militärische Operation einzuleiten, wenigstens 1 500 einzusetzen 
und diesen Einsatz für bis zu 30 Tagen aufrechtzuerhalten. Bisher wurde jedoch noch nie ein EU-
Gefechtsverband eingesetzt. 

 

 
7 Informationen darüber sind abrufbar unter: http://ec.europa.eu/white-papers/index_de.htm [Abgerufen am 11.1.2016]. 
8 Gemeinsame Erklärung zur Europäischen Verteidigung. Gemeinsame Erklärung, abgegeben anlässlich des Britisch-Französischen 
Gipfels vom 3. und 4. Dezember 1998 in Saint Malo, abrufbar unter:  
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/French-British%20Summit%20Declaration,%20Saint-Malo,%201998%20-
%20EN.pdf [Abgerufen am 15.2.2016]. 
9 Stivachtis, Y. A. (Hrsg.): The state of European integration. Ashgate Publishing, Ltd., 2013. S. 31. 

http://ec.europa.eu/white-papers/index_de.htm
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/French-British%20Summit%20Declaration,%20Saint-Malo,%201998%20-%20EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/French-British%20Summit%20Declaration,%20Saint-Malo,%201998%20-%20EN.pdf
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Zwischenzeitlich versuchte Belgien während seines Ratsvorsitzes im Jahr 2001, die europäisches 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf unterschiedlichen Wegen zu fördern und sie durch Vorlage eines 
Weißbuchs einsatzbereit zu machen. Dieser Vorschlag fand jedoch nicht ausreichend Unterstützung, 
geriet in Verzug und endet 2004 schließlich als Veröffentlichung des Instituts der Europäischen Union für 
Sicherheitsstudien (EUISS)10. Seitdem gab es eine umfassende Debatte darüber, dass ein europäisches 
Weißbuch über Verteidigung wünschenswert sei, das Vorhaben wurde aber nicht wieder aufgelegt. 

Im Jahr 2003 unterzeichneten die EU und die NATO die Berlin-Plus-Vereinbarung, die es der EU erlaubt, 
bei von ihr geführten Krisenbewältigungseinsätzen auf Ressourcen und Fähigkeiten der NATO 
zurückzugreifen. Im Dezember desselben Jahres billigte der Europäische Rat in einer Zeit, die noch deutlich 
von den Ereignissen des 11. September und dessen Nachwehen geprägt war, die EU-Sicherheitsstrategie 
„Ein sicheres Europa in einer besseren Welt“. Die Strategie von 2003 gliederte sich in (1) globale 
Herausforderungen und Hauptbedrohungen (u. a. Energieabhängigkeit, Wettbewerb um natürliche 
Rohstoffe, Terrorismus und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen); (2) drei strategische Ziele 
(Reaktion auf Bedrohungen, Sicherheit in unserer Nachbarschaft und Multilateralismus); und (3) politische 
Konsequenzen für die EU. Im Rahmen der Tagung des Europäischen Rats im Dezember 2007 wurde der 
Hohe Vertreter damit beauftragt, die Umsetzung der Strategie zu prüfen und dabei Elemente 
vorzuschlagen, die die Umsetzung optimieren würden sowie ggf. solche, die ergänzend wirken. Als 
Ergebnis wurde 2008 der „Bericht über die Umsetzung der Europäischen Sicherheitsstrategie: Sicherheit 
schaffen in einer Welt im Wandel“ vorgelegt. 

2.3 Der Vertrag von Lissabon 
Im Dezember 2009 trat der Vertrag von Lissabon in Kraft und bildet seitdem den Eckpfeiler der GSVP auf 
Ebene der Europäischen Union. Dieser Vertrag errichtete die erforderliche institutionelle Architektur und 
bietet einige rechtliche Instrumente für die Entwicklung einer Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die 
europäischen Entscheidungsträger unterschiedliche Wege aufzeigt, die zu unterschiedlichen Graden der 
Integration führen. Diesbezüglich gelingt es durch den Vertrag, der Union und ihrer Außenpolitik durch 
die Schaffung des Amtes des Vorsitzes des Europäischen Rates und die Stärkung der Rolle des Hohen 
Vertreters mit Unterstützung durch den Europäischen Auswärtigen Dienst mehr Gewicht zu verleihen11.  

Erst in Artikel 42 Absatz 1 EUV, liefert der Vertrag eine allgemeine Beschreibung der GSVP, dort heißt es: 
„Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik“; gemäß dieser Vorschrift verfügt die Europäische Union zudem über 
„Operationsfähigkeit“, d. h. über die zivilen und militärischen Fähigkeiten (bereitgestellt von den EU-
Mitgliedstaaten), die erforderlich sind, um Missionen und Operationen in Übereinstimmung mit der Charta 
der Vereinten Nationen durchzuführen. Letztendlich fordert der Vertrag die „schrittweise Festlegung einer 
gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union“. Zwar zeigt sich in diesem Vertrag ein hohes Maß an 
Ehrgeiz, es wird allerdings auch die Bedeutung und Notwendigkeit betont, NATO-Grundsätze zu achten 
und zu unterstützen.  

 

 
10 Gnesotto, N. et al.: European Defence. 
11 Lasheras, B. et al.: European Union Security and Defence White Paper A Proposal. Friedrich-Ebert-Stiftung, Januar 2010. S. 5-6, 
abrufbar unter:  
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/108f9715b4a77b14a116951f1f4b55e4.pdf 
[Abgerufen am 13.1.2016]. 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/108f9715b4a77b14a116951f1f4b55e4.pdf
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Es wird deutlich, dass im Vertrag von Lissabon Schritte zur Förderung der Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik verankert sind12 und der EU mit ihm eine Reihe wirksamer Instrumente zur Verfügung 
stehen13. Insofern könnte ein zukünftiges EU-Weißbuch dazu beitragen, die in Artikel 42 Absatz 1, EUV, 
formulierten Ziele zu erreichen, also die GSVP zu einem integralen Bestandteil der GASP zu machen. 

Dennoch waren die Fortschritte in dieser Sache begrenzt und die meisten der im Vertrag vorgesehenen 
rechtlichen Instrumente kamen bisher nie zum Einsatz. Während also bspw. die Klausel über eine verstärkte 
Zusammenarbeit in anderen Politikbereichen bereits angewandt wurde – so im Patent- oder 
Scheidungsrecht – fand sie im der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bisher keine Anwendung. 
Tatsächlich fand bisher lediglich die Beistandsklausel Anwendung, auf die sich Frankreich nach den 
Anschlägen in Paris im November 2015 berief. Eine bedeutende Zusammenarbeit wird sich jedoch erst 
noch einstellen müssen. 

 

Abbildung 1. Eine knappe Chronologie der GSVP 1998-2013 

 

Quelle: eigene Darstellung 
 

2.4 Nach dem Europäischen Rat von 2013 
Der Europäische Rat von 2013 stellte einen Wendepunkt in Bezug auf die GSVP dar. Die Titelzeile der 
Schlussfolgerungen verdeutlicht die wiedergewonnene Bedeutung der GSVP: „Verteidigung ist wichtig.“ 
Bei diesem Treffen nahmen die Staats- und Regierungschefs Schlussfolgerungen in Form von drei 
Hauptzielen an: (a) Erhöhung der Wirksamkeit, öffentlichen Wahrnehmung und Wirkung der GSVP; (b) 
Intensivierung der Entwicklung ihrer Fähigkeiten; und (c) Stärkung der europäischen 
Verteidigungsindustrie. 

• Erhöhung der Wirksamkeit, öffentlichen Wahrnehmung und Wirkung der GSVP Mit Blick auf 
dieses erste Ziel betonte der Europäische Rat die Notwendigkeit deutlicher wahrnehmbar und in der 
Lage zu sein „die richtigen zivilen und militärischen Mittel rasch und wirksam zu planen und zu 
verlegen“. Um die Wirksamkeit zu erhöhen, fordert der Europäische Rat zudem: (a) Synergien zwischen 
der GSVP und auf die Bereiche Freiheit, Sicherheit und Recht gerichtete Politik zu verstärken, (b) 
Unterstützung in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen für Drittstaaten und Regionen voranzubringen; 

 

 
12 Troszczynska-Van Genderen, W.: The Lisbon Treaty’s provisions on CFSP/CSDP State of implementation: In-Depth Analysis, 
Generaldirektion Externe Politikbereiche, Fachabteilung, Europäisches Parlament, Oktober 2015. S. 1. 
13 Raube, K. et al.: Supporting European security and defence with existing EU measures and procedures. Generaldirektion Externe 
Politikbereiche, Fachabteilung, Europäisches Parlament, Oktober 2015. S. 6. 
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(c) die Zusammenarbeit bei der Energiesicherheit zu intensivieren. Zu dem fordert der Europäische Rat 
die Ausarbeitung eines EU-Politikrahmens für die Cyberabwehr und einer EU-Strategie für maritime 
Sicherheit. Schließlich betraute der Europäische Rat die Hohe Vertreterin, die Veränderungen im 
globalen Umfeld zu bewerten und bis 2015 einen Bericht über die Herausforderungen und Chancen 
vorzulegen. 

• Intensivierung der Fähigkeitenentwicklung In Bezug auf das zweite Ziel forderte der Europäische 
Rat die Europäische Verteidigungsagentur auf Verteidigungsagentur „zu prüfen, wie die 
Mitgliedstaaten im Rahmen von gemeinsamen Beschaffungsprojekten wirksamer und effizienter 
zusammenarbeiten [könnten]“. Der Europäische Rat betonte, wie wichtig die Umsetzung des Plans zur 
Entwicklung der zivilen Fähigkeiten und die Förderung von Transparenz und Informationsaustausch in 
der Verteidigungsplanung sind. Der Europäische Rat billigte außerdem vier bedeutende 
Kooperationsprogramme zur Bereitstellung von Fähigkeiten unter Mitwirkung der Europäischen 
Verteidigungsagentur (Luftbetankung, ferngesteuerte Flugsysteme, staatliche 
Satellitenkommunikation und Cyberverteidigung). 

• Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie Zur Verwirklichung des dritten Ziels forderte 
der Europäische Rat eine Stärkung der technologischen und industriellen Verteidigungsbasis in Europa 
und begrüßte die Bemühungen der Europäischen Kommission zur Umsetzung der Mitteilung „Auf 
dem Weg zu einem wettbewerbsfähigeren und effizienteren Verteidigungs- und Sicherheitssektor“ 
(2013). Er wies auf vier weitere Bereiche hin, in denen noch Verbesserungen erzielt werden können: 
Dual-Use-Forschung (mithilfe vorbereitender Maßnahmen, die 2017 anlaufen sollen), Zertifizierung 
und Normierung (die EDA arbeitet derzeit daran), KMU (kleine und mittlere Unternehmen), 
Versorgungssicherheit. 

Das Ziel dieser prioritären Maßnahmen besteht in der Förderung der GSVP durch ein höheres Maß an 
Integration der Mitgliedstaaten in Fragen der Sicherheit und Verteidigung. Die Stärkung von Synergien mit 
anderen Politikfeldern, die Entwicklung der militärischen Schlüsselfähigkeiten (Identifizierung von 
Defiziten und Vermeidung von Redundanzen), die enge Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten in 
gemeinsamen Verteidigungsprojekten und die Förderung einer wettbewerbsfähigeren und effizienteren 
europäischen Verteidigungsindustrie stehen in engem Zusammenhang mit einem zukünftigen EU-weiten 
Weißbuch.  

Die unterschiedlichen europäischen Institutionen, die vom Europäischen Rat 2013 zum Handeln 
aufgefordert wurden, haben hierauf mit Fortschritten in Form von Mitteilungen, Strategien, Politikrahmen 
und Berichten reagiert. All diese Dokumente sollten im Verlauf der Redaktion des Weißbuchs 
berücksichtigt werden, um den Ausgangspunkt und die bereits errichteten Brücken für die Förderung der 
GSVP zu verdeutlichen. Folgende Dokumente werden genannt:  

2.4.1 Erhöhung der Wirksamkeit, öffentlichen Wahrnehmung und Wirkung der GSVP 
Im Mai 2014 billigte der Rat die Schlussfolgerungen der gemeinsamen Mitteilung der Europäischen 
Kommission in Zusammenarbeit mit der Hohen Vertreterin zu einem EU-Gesamtkonzept für externe 
Konflikte und Krisen, die im Dezember 2013 veröffentlicht wurde. In diesem Bericht werden Maßnahmen 
zur Verbesserung „der Kohärenz und Wirksamkeit der auswärtigen Politik und des auswärtigen Handelns 
der EU in Konflikt- und Krisensituationen“, wie die Entwicklung einer gemeinsamen Analysefähigkeit oder 
eine gemeinsame strategische Vision festgelegt. Dieser Mitteilung folgten weitere gemeinsame Initiativen 
wie die Gemeinsame Mitteilung – der Kommission und der Hohen Vertreterin – über Kapazitätsaufbau 
zur Förderung von Sicherheit und Entwicklung, in der Mängel und weitere Potentiale der EU-
Ausbildungshilfe für Drittstaaten aufgezeigt werden. 
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Gleichzeitig brachte die Kommission im Mai 2014 vor dem Hintergrund von Sicherheitsbedenken 
aufgrund der politischen Lage in der Ukraine die Strategie für eine sichere europäische Energieversorgung 
auf den Weg. In Anerkennung der offensichtlichen Abhängigkeit von einer externen Energieversorgung 
bestand das Ziel des Vorschlags der Europäischen Kommission darin, mit Sofortmaßnahmen auf 
kurzfristige Prioritäten zu reagieren und mittel- bis langfristige Maßnahmen zur Bewältigung der 
Herausforderungen der Energieversorgungssicherheit festzulegen14.  

Im Juni 2014 dann nahm der Europäische Rat die EU-Strategie für maritime Sicherheit an, mit deren Hilfe 
die EU-Mitgliedstaaten „die Reaktion der EU auf Risiken und Bedrohungen im maritimen Bereich 
verbessern“, die EU-Interessen der maritimen Sicherheit verfolgen und eine kohärente Entwicklung der 
spezifischen von nationalen und europäischen Stellen eingeleiteten Politik sicherstellen möchten. Es wird 
in dieser Strategie ferner die Notwendigkeit eines Gesamtkonzepts betont, dass der EU eine Stärkung „der 
Kohärenz zwischen allen zivilen und militärischen Instrumenten und Strategien der EU“ ermöglicht und 
dabei sowohl interne als auch externe Aspekte der maritimen Sicherheit der EU abdeckt. Bereits einige 
Monate später, im Dezember 2014; verabschiedete der Rat der Europäischen Union einen Aktionsplan zur 
Umsetzung der EU-Strategie für maritime Sicherheit. 

Ebenfalls 2014 verabschiedete der Rat der Europäischen Union den EU-Politikrahmen für die 
Cyberabwehr, in dem Prioritäten herausgearbeitet werden und die Rolle der beteiligten europäischen 
Akteure definiert wird. In diesem Rahmen wird auch festgelegt, dass der Gruppe „Politisch-militärische 
Angelegenheiten“ und dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee halbjährlich ein 
Sachstandsbericht vorgelegt wird, „damit die Umsetzung des Politikrahmens bewertet werden kann“. 
Folgende Bereiche wurden als prioritär ausgewiesen: 

• Unterstützung der Entwicklung von Fähigkeiten der Mitgliedstaaten im Bereich der Cyberabwehr im 
Zusammenhang mit der GSVP;  

• Verbesserung des Schutzes der von EU-Stellen genutzten Kommunikationsnetze der GSVP; 

• Förderung der zivil-militärischen Zusammenarbeit und der Synergien mit der übergreifenden 
Cyberpolitik der EU und den einschlägigen Organen und Agenturen der EU sowie mit dem Privatsektor;  

• Verbesserung der Schulungs-, Ausbildungs- und gemeinsamen Übungsmöglichkeiten;  

• Förderung der Zusammenarbeit mit den einschlägigen internationalen Partnern, insbesondere der 
NATO. 

Nachfolgend legte die Europäische Kommission im April 2015 die Europäische Sicherheitsagenda vor, 
die im Juni 2015 vom Rat gebilligt wurde und den ersten Baustein der überarbeiteten Strategie der inneren 
Sicherheit der Europäischen Union 2015-2020 darstellt. In dieser Agenda werden drei wesentliche Bereiche 
als Kernprioritäten für unmittelbaren Handlungsbedarf identifiziert. 1) eine gezieltere Reaktion der EU auf 
Terrorismus und ausländische terroristische Kämpfer, 2) der Wunsch nach einer Anpassung des 
Instruments zur Bekämpfung schwerer und organisierter grenzübergreifender Kriminalität und schließlich 
3) die Notwendigkeit, die Reaktion auf Cyberkriminalität zu aktualisieren. Die Europäische Kommission 
schlägt in diesem Dokument fünf zentrale Grundsätze vor: die uneingeschränkte Einhaltung der 
Grundrechte; mehr Transparenz, Rechenschaftspflicht und demokratische Kontrolle; eine bessere 

 

 
14 Europäische Kommission: „Strategie für eine sichere europäische Energieversorgung“, 28. Mai 2014, abrufbar unter: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/European_Energy_Security_Strategy_en.pdf  
[Abgerufen am 15.3.2016]. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/European_Energy_Security_Strategy_en.pdf
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Umsetzung und Anwendung der geltenden EU-Rechtsinstrumente; ein bereichsübergreifendes Konzept; 
und die Zusammenführung aller internen und externen Dimensionen. 

Der Aufforderung des Europäischen Rates nachkommend, die Veränderungen im globalen Umfeld zu 
bewerten, legte die Hohe Vertreterin im Juni 2015 ihren für das WB besonders bedeutsamen Bericht mit 
dem Titel „Die EU in einem sich wandelnden globalen Umfeld: Eine stärker vernetzte, 
konfliktreichere und komplexere Welt“ vor, in dem sie das aktuelle globale Umfeld beschreibt. In diesem 
Dokument werden die folgenden Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen sowie zentralen 
Themen identifiziert:  

• Entwicklungen, die das aktuelle globale Umfeld kennzeichnen: Globalisierung, fragile Staaten, 
Klimawandel, Verschiebung der globalen Machtverhältnisse.  

• Herausforderungen und Chancen für die EU: Europäische Nachbarstaaten, Nordafrika und Naher 
Osten, Afrika, Atlantikpartnerschaften, Asien. 

• Zentrale Themen, die angegangen werden müssen: Ausrichtung, Flexibilität, Verstärkung, 
Koordinierung, Fähigkeiten.  

Im Jahr 2015 forderte der Europäische Rat als Folge der externen Bewertung durch die HR Maßnahmen 
in drei Bereichen:  

• Durchführung der Strategie der inneren Sicherheit;  

• die Ausarbeitung einer umfassenden Strategie der Europäischen Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik durch die Hohe Vertreterin in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten; 

• eine umfassendere Entwicklung der zivilen und militärischen Fähigkeiten sowie die Stärkung der 
europäischen Verteidigungsindustrie.  

2.4.2 Intensivierung der Entwicklung europäischer Schlüsselfähigkeiten 
Bei den Fähigkeiten – ein zentrales Thema des zukünftigen WB – konnten in drei Bereichen 
Verbesserungen erzielt werden: zivile Fähigkeiten, militärische Fähigkeiten und gemeinsame Projekte. Was 
erstere betrifft, so befindet sich der Plan zur Entwicklung der zivilen Fähigkeiten in der Umsetzung. Der 
entscheidende Vorstoß des Plans liegt in der Behebung der Defizite, die die EAD in ihrer Liste der 
allgemeinen ziviler Aufgaben im Rahmen der GSVP, insbesondere in Bezug auf zivile Missionen zur 
Stabilisierung und Förderung der Rechtsstaatlichkeit in einem fragilen Umfeld identifiziert hat15.  

 

 
15 Im Laufe der Jahre wurde der Handlungsrahmen dieser zivilen Missionen ausgeweitet. Während das erste zivilen Planziel (im 
Juni 2000 vom Europäischen Rat in Santa Maria da Feira angenommen) lediglich vier Prioritäten aufführte (Polizei, Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit, Zivilverwaltung und Zivilschutz), wurden schrittweise weitere Ziele hinzugefügt. Beim Europäischen Rat in 
Göteborg 2011 wurden drei weitere prioritäre Bereiche aufgenommen: Die Möglichkeit, 200 Richter und Ankläger für 
Krisenbewältigungsoperationen zu berufen, die Schaffung einer Beraterreserve im Bereich der Zivilverwaltung und die 
Bereitstellung von Zivilschutzgruppen in solchen Szenarien. Eine weitere Verpflichtung spiegelt sich in einem Dokument mit dem 
Titel Ziviles Planziel 2008 wider: die Europäische Union betonte die Bedeutung der Reform des Sicherheitssektors (SSR) sowie der 
Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (DDR) bei zivilen Missionen. Mit dem Ziel, zivile und militärische Ziele 
aufeinander abzustimmen, wurde in den Zivilen Planzielen 2010 der Wert von Kooperationen und Synergien in beiden 
Dimensionen sowie die Notwendigkeit betont, die Qualität von Missionen zu verbessern und deren Verfügbarkeit zu erhöhen. 
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Im November 2014 billigte der Rat der Europäischen Union außerdem den Politischen Rahmen für die 
systematische und langfristige Verteidigungszusammenarbeit, dem der Lenkungsausschuss der EDA 
zuvor zugestimmt hatte. Dieser Politische Rahmen wird die Kooperationskonzepte der Mitgliedstaaten in 
Übereinstimmung mit allen NATO-Planungsprozessen lenken, um einen strukturierten Prozess und Dialog 
zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten zu schaffen, und so die Abstimmung aller Maßnahmen und die 
Kooperationspotenziale auf allen Stufen der Fähigkeitenentwicklung sicherzustellen. Dieses Dokument 
dient der Verbesserung und Förderung eines zielgerichteteren Einsatzes dieser Mechanismen und 
Instrumente ohne dabei zusätzliche bürokratische Hürden zu schaffen. 

In Bezug auf die vier gemeinsamen Projekte ermöglichte die Arbeit der EDA Fortschritte beim Aufbau 
einer europäischen Panzerkapazität bis 2020, bei Vorführungen zur Vorbereitung der Inbetriebnahme von 
ferngesteuerten Flugsystemen, der Entwicklung der nächsten Generation der staatlichen 
Satellitenkommunikation bis 2025 sowie bei Cybermaßnahmen bei Schulungen, Ausbildung und 
Übungen, menschlichen Faktoren und Technologien16.  

2.4.3 Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie 
Mit Blick auf die Industrie – einem weiteren zentralen Thema eine zukünftigen WB – finanziert die 
Kommission derzeit im Rahmen des Programms „Horizont 2020“ Dual-Use-Forschung und wird 2017 
vorbereitende Maßnahmen treffen. um den Zusatznutzen einer GSVP-bezogenen Forschung zu prüfen. 
All diese Projekte sollen die strategische Autonomie der EU wahren, um zukünftigen Herausforderungen 
zu begegnen. Ferner vereinbarten die Kommission, die EDA und die Mitgliedstaaten im Bereich der 
Normierung im Dezember 2014 einen neuen Mechanismus für die Überprüfung und Erstellung von 
Produktnormen im Bereich Verteidigung und verwandten Gebieten17. Hinsichtlich der Zertifizierung 
wurde die Europäische Agentur für Flugsicherheit mit der üblichen europäischen zivilen Zertifizierung 
einiger militärischer oder Dual-Use-Produkte und Infrastrukturen betraut, wo dies von den Herstellern und 
Mitgliedstaaten gewünscht wurde18. Schließlich richteten sich zentrale Maßnahmen mit Blick auf die 
technologische und industrielle Verteidigungsbasis in Europa (EDTIB), darauf die Mitgliedstaaten erneut 
zur Umsetzung der beiden bereits angenommenen Richtlinien zu bewegen: Richtlinie 2009/43/EG über 
die innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern und Richtlinie 2009/81/EG über die 
umsichtige Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit.  

  

 

 
16 Vorab-Bericht vor dem Europäischen Rat von der Hohen Vertreterin, Vize-Präsidentin und Vorsitzenden der Europäischen 
Verteidigungsagentur, 2015, abrufbar unter: http://eeas.europa.eu/csdp/documents/pdf/report-ahead_european-defence-
agency.pdf [Abgerufen am 2.2.2016]. 
17 Report on the implementation of the European Commission’s communication on defence, 2015, S. 10, abrufbar unter: 
 http://eeas.europa.eu/csdp/documents/pdf/report-implementation-communication-defence.pdf [Abgerufen am 4.2.2016]. 
18 Report on the implementation of the European Commission’s communication on defence, S. 11. 

http://eeas.europa.eu/csdp/documents/pdf/report-ahead_european-defence-agency.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/documents/pdf/report-ahead_european-defence-agency.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/documents/pdf/report-implementation-communication-defence.pdf
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Abbildung 2. Einschlägige Dokumente ab 2009 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.5 Derzeitiger Kontext 
2.5.1 Die politische Dimension 
Die Idee eines möglichen Weißbuchs hat in den vergangenen Monaten Rückenwind erhalten und diese 
Studie soll einen Beitrag zu ihrer Verfolgung leisten. Beim informellen Treffen der Minister für Verteidigung 
der Europäischen Union, das am 4. September 2015 in Luxemburg stattfand, wurde der Vorschlag über 
die Erarbeitung eines Weißbuchs erörtert.  

Zweifellos ist auch das Interesse des niederländischen Ratsvorsitzes, der sich vernehmlich zugunsten eines 
Weißbuchs äußerte19, zu berücksichtigen. Laut offiziellem Programm ist ihm „besonders an einer 
Verstärkung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), einschließlich der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), gelegen“ und wird sich „daher auf die feste Verankerung der 
Themen Sicherheit und Verteidigung in der neuen Globalen Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik, die Stärkung der GSVP und die Zukunft der europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit konzentrieren“20. 

 

 
19 Biscop, S.: Out of the blue: a White Book. European Geostrategy, 22. November 2015, abrufbar unter:  
http://www.europeangeostrategy.org/2015/11/out-of-the-blue-a-white-book/ [Abgerufen am 17.2.2016]. 
20 Programm der niederländischen Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union – 1. Januar - 30. Juni 2016, S. 14, abrufbar 
unter: http://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/presidency-council-eu/ [Abgerufen am 5.2.2016]. 

http://www.europeangeostrategy.org/2015/11/out-of-the-blue-a-white-book/
http://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/presidency-council-eu/
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Diese Diskussion wird vor dem Hintergrund globaler Notlagen geführt, die sich rapide entwickelt haben 
und eine Gefahr für die Europäische Union darstellen, die in den letzten Jahren die Rolle eines 
Sicherheitsakteurs ausübte. Außerdem verlaufen die Grenzen zwischen dem Internen und dem Externen 
(in Bezug auf Sicherheit) zunehmend fließend21 und diese klassische Teilung erweist sich als immer 
weniger hilfreich. Heute ist es nicht länger möglich, Fragen der Justiz und der inneren Angelegenheiten 
losgelöst von Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik zu betrachten. So sind die Phänomene der 
Radikalisierung und des Extremismus innerhalb unserer Grenzen direkt mit der Ausbreitung des 
grenzübergreifenden Terrorismus und mit Konflikten im Ausland verknüpft. Herausforderungen und 
Bedrohung wurden jeweils in beiden Sphären identifiziert.  

Innerhalb der europäischen Grenzen werden Prioritäten, mit umgehendem Handlungsbedarf in der 
Europäischen Sicherheitsagenda identifiziert, darunter Terrorismus und ausländische terroristische 
Kämpfer, organisierte grenzübergreifende Kämpfer und schließlich Cyberkriminalität. In der externen 
Sphäre bilden die Sahelzone und das Horn von Afrika die Fixpunkte eines „Bogens der Instabilität“ der auch 
die Regionen Naher Osten und Kaukasus kreuzt, was für die Außengrenzen der Union eine echte 
Bedrohung darstellt22. Obgleich die Europäische Sicherheitsstrategie einen Meilenstein bei der 
Entwicklung der ESVP darstellte, ist sie heute relativ veraltet. Wie die HR/VP feststellte, leben wir in einer 
„komplexeren, stärker vernetzten und konfliktreicheren Welt“23. Die Ausbreitung regierungsfreier Räume 
im Mittelmeerraum, eine neuerliche Kluft, die von der Identitätspolitik im Nahen Osten befeuert wird, und 
von Klimawandel und Ressourcenknappheit ausgelöste Konflikte in Asien sind nur einige Beispiele, die 
dieses neue globale Umfeld veranschaulichen24.  

Auch schadeten die derzeitige Wirtschaftskrise und die Sparmaßnahmen in ganz Europa dem Erhalt 
und der Entwicklung der militärischen Fähigkeiten und Ressourcen der Mitgliedstaaten. Allgemein führte 
der Umgang mit der Krise dazu, dass sich EU-Bürger abwandten – zu Lasten des europäischen 
Integrationsprojekts – mit direkten und desaströsen Auswirkungen auf die Union als politischer und 
sicherheitspolitischer Akteur. Zunächst führt die Abkehr von der Europäischen Union (ihren Institutionen 
und pro-europäischen politischen Parteien) zu wachsendem Zulauf zu politischen Bewegungen, die 
stärker einzelstaatlich ausgerichtete Ansätze verfolgen – ein Signal für die aktuelle Europaskepsis25. So 
verhindern der Vertrauensverlust in das europäische Projekt und die Ausbreitung des Euroskeptizismus 
über den Kontinent, dass die EU weitere Schritte in Richtung einer stärkeren Integration unternimmt. 
Zweitens entstand durch die Finanzkrise erheblicher Druck für die Staatshaushalte innerhalb der EU26 und 
es darf angenommen werden, dass die derzeitigen Haushaltszwänge für die EU-Regierungen noch bis 
mindestens 2030 bestehen werden27. Durch diese Beschränkungen – vor allem in den kleineren EU-

 

 
21 Drent, M. et al: The relationship between external and internal security. Netherlands Institute of International Relations, 
Clingendael Report, Juni 2014. S. 5. 
22 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. CEPS, 2015. S. 1. 
23 Strategische Bewertung durch die HR/VP in Vorbereitung auf die Globale EU-Strategie 2016 vom Juni 2015 mit dem Titel „The 
European Union in a changing global environment: A more connected, contested and complex world“, abrufbar unter: 
http://eeas.europa.eu/docs/strategic_review/eu-strategic-review_strategic_review_en.pdf [Abgerufen am 10.2.2016]. 
24 Strategische Bewertung durch die HR/VP, S. 4. 
25 Torreblanca, J.I. et al.: The Continent-Wide Rise of Euroscepticism. ECFR, Politikmemo. S. 1. 
26 Mölling, C. und Brune, S-C: The Impact of the Financial Crisis and Cuts in Member States Defence Budgets - How to spend Better 
within the EU. Generaldirektion Externe Politikbereiche, Fachabteilung, Europäisches Parlament, April 2011. S. 52. 
27 Mölling C. und Brune, S-C: The Impact of the Financial Crisis. S. 34. 

http://eeas.europa.eu/docs/strategic_review/eu-strategic-review_strategic_review_en.pdf
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Mitgliedstaaten28 – wurde der Verteidigungssektor erheblich beeinträchtigt und zu den Folgen der 
Sparanstrengungen zählen unter anderem die Verringerung der Angehörigen der Streitkräfte oder die 
Reduktion militärischer Fähigkeiten (so schafften bspw. die Niederlande und Dänemark ihren 
Hauptkampfpanzer ab)29. Während nun der einzige Weg, die Lage zu ändern und wieder voranzuschreiten 
zweifellos darin besteht, unsere Institutionen wiederzubeleben und die Unterstützung unserer Bürger 
wiederzugewinnen, werden auch weitere und bessere Maßnahmen in Verteidigungsfragen benötigt. 

Folglich sollte die Stärkung der GSVP gemäß Artikel 42 Absatz 2 EUV eine wesentliche Priorität für die 
Union sein. Fortschritte sind dringend erforderlich. Diese Gelegenheit bietet uns der Vertrag von Lissabon, 
denn er führte die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik – zusammen mit einer Reihe von 
Rechtsinstrumenten – ein, um die Europäische Verteidigung zu stärken. Die GSVP ist als Teil der 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gestaltet. Effizienz und Wirksamkeit der GSVP müssen 
dringend verbessert werden, um den bestehenden Bedrohungen und Herausforderungen zu begegnen 
und die Werte und Interessen der Europäischen Union zu fördern und voranzutreiben. Insofern kann die 
GSVP dazu beitragen, gemeinsame Antworten für gemeinsame Bedrohungen zu liefern.  

2.5.2 Defizite der europäischen Verteidigung 
Die europäischen Verteidigungsbemühungen sind unzureichend und ineffizient. Während andere Länder 
wie China, Indien und Russland ihre Militärausgaben in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöhten, 
führte die Wirtschaftskrise zu scharfen Einschnitten in den Militär- und Verteidigungshaushalten der 
meisten EU-Mitgliedstaaten. Einem Bericht zufolge, der jüngst vom EUISS veröffentlicht wurde, sanken die 
Gesamtausgaben der EU-Mitgliedstaaten für Verteidigung seit 2007 um 14,5 %. im Jahr 2015 gaben die 
EU-Mitgliedstaaten 36 Milliarden EUR weniger aus als noch 2007 (ein Rückgang von 216 Milliarden EUR auf 
180 Milliarden EUR)30. Die durchschnittlichen Verteidigungsausgaben der EU-Mitgliedstaaten verharren 
bei 1,5 % des BIP31; dies liegt unter dem Ziel von 2 % des BIP, das beim NATO-Gipfel von 2014 in Wales 
vereinbart wurde32.  

 

 
28 O’Donnells, C.M. (Hrsg.): The Implications of Military Spending Cuts for NATO’s Largest Members. Analysepapier, Center on the 
United States and Europe at Brookings, Juli 2002. S. 6. 
29 O’Donnells, C.M. (Hrsg.): The Implications of Military Spending Cuts. S. 7.  
30 Andersson, J.J. et al.: Envisioning European defence five futures. EUISS, Chaillot Papier Nr. 137, März 2016. S. 42. 
31 Andersson, J.J. et al.: Envisioning European defence Five futures. S. 18. 
32 Pressemitteilung: Gipfelerklärung von Wales. abgegeben von den Staats- und Regierungschefs, die an der Tagung des 
Nordatlantikrats in Wales teilgenommen haben, 5. September 2014, abrufbar unter:  
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm [Abgerufen am 5.2.2016]. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
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Abbildung 3. Verteidigungsausgaben der EU-28 (2007-2015)  

Quelle: IISS, Military Balance 2009-2016 

Der Rückgang der Ausgaben ist jedoch nicht der einzige Grund für die in der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik identifizierten Defizite. Weitere wesentliche Auslöser für die Mängel liegen in der 
nicht vorhandenen neuen Finanzierung der Forschung, einem ungeeigneten Maß an Interoperabilität (die 
meisten Normen für die EU-Verteidigung sind zivilen Ursprungs und Verteidigungsnormen werden 
national entwickelt), der verschwenderischen Redundanz von Fähigkeiten (weil z. B. neue Produkte in 
jedem EU-Mitgliedstaat zertifiziert werden müssen), dem anhaltenden Integrationsdefizit der militärischen 
Strukturen der Mitgliedstaaten (es gibt nach wie vor 28 eigenständige europäische Streitkräfte mit den 
damit verbundenen Kosten) und dem Fehlen eines integrierten Industriemarktes (zum Beispiel wegen der 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Richtlinie 2009/43/EG über die innergemeinschaftliche 
Verbringung von Verteidigungsgütern). Michel Barnier wies darauf hin, dass Europa in Sachen 
Militärausgaben an zweiter Stelle steht, aber weit davon entfernt ist, auch die zweitstärkste Militärmacht 
zu sein33. 

Vor diesem Hintergrund könnte ein EU-WB einen Beitrag zu einer stärkeren Koordinierung und Integration 
unter den EU-Mitgliedstaaten leisten, was diese Einschränkungen wiederum abmildern und den Wert 
eines politischen Themas (Verteidigung), das historisch auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt war, steigern 
könnte. Es gibt weiteres Verbesserungspotenzial und in Kapitel 3 wird aufgezeigt, dass der 
Handlungsumfang des WB erheblich ist. Hierzu vertreten einige Experten die Auffassung, dass eine 
stärkere Koordination und Integration der Europäischen Union Einsparungen zum Beispiel durch 
gemeinsame Schützenpanzer 600 Millionen Euro und weitere 500 Millionen Euro für ein 
gemeinsames Zertifizierungssystem für Munition entstehen könnten34. Daher sollten die Mitgliedstaaten 
also nicht nur 

33 Barnier, M.: In Defence of Europe. Defence Integration as a Response to Europe’s Strategic Moment. EPSC Strategic Notes, 
Ausgabe 4/2015, 15. Juni. S. 3. 
34 Barnier, M.: In Defence of Europe. S. 3. 
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ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, sondern diese Ausgaben vor allem miteinander bündeln, um die 
erwähnten Schwächen zu überwinden.  

In den vergangenen Jahren wurden jedoch auch kleinere Erfolge in der Verteidigungszusammenarbeit der 
EU erzielt. Es gibt einige viel versprechende Beispiele wie den Eurofighter Typhoon Kampfflieger (ein 
gemeinsames Entwicklungsprojekt zwischen UK, Deutschland, Italien und Spanien), den strategischen 
Aufwind vom Europäischen Lufttransportkommando (einem guten Beispiel für Bündelung und 
gemeinsame Projekte), und die in den Verträgen über die Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und 
Sicherheitspolitik zwischen Großbritannien und Frankreich enthaltenen Verpflichtungen, die die 
gemeinsame Nutzung von Ausrüstung und Fähigkeiten, den Austausch zwischen den Streitkräften, den 
gegenseitigen Zugang zum Verteidigungsmarkt und den Aufbau einer gemeinsamen Expeditionstruppe 
beinhalten35. Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Verteidigungszusammenarbeit ein Flickenteppich aus 
bilateralen und multilateralen Vereinbarungen und die europäische Initiative zur Bündelung und 
gemeinsamen Nutzung ist bisher lediglich eine leblose Hülle36.  

2.5.3 Das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten und die 
einzelstaatliche Verteidigungslage 

Ein wesentlicher Grund für die Defizite in der EU-Verteidigung liegt in der wenig verbreiteten 
Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Üblicherweise blieben Versuche, die Zusammenarbeit 
und Integration zwischen EU-Ländern zu stärken, begrenzt. Einige EU-Mitgliedstaaten sind sich der 
Zweckmäßigkeit und Vorteile einer Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen bewusst und beschlossen, sie 
voran zu treiben. Vor diesem Hintergrund unterzeichneten die Verteidigungsminister von Frankreich, 
Spanien, Deutschland, Italien, Schweden und dem Vereinigten Königreich im Juli 2000 noch vor der 
Gründung der Europäischen Verteidigungsagentur 2004 eine Absichtserklärung für ein 
Rahmenabkommen. Dieses Dokument zielte auf die Schaffung des erforderlichen politischen und 
rechtlichen Rahmens für die Entwicklung einer integrierten EDTIB. Dieses Abkommen gliederte sich in 
sechs Bereiche (Versorgungssicherheit, Verbringungs-/Exportverfahren, Informationssicherheit, 
Forschung, Verarbeitung technischer Informationen und Harmonisierung der militärischen 
Anforderungen), von denen jeder durch einen Unterausschuss beaufsichtigt wurde; die Gesamtaufsicht 
oblag einem Exekutivausschuss. Nach der Gründung der EDA – durch alle EU-Mitgliedstaaten mit 
Ausnahme von Dänemark – und mit der zunehmend befürwortenden Haltung der Europäischen 
Kommission haben diese beiden Einrichtungen eine Führungsrolle bei den Bestrebungen nach einer 
stärkeren Zusammenarbeit und Integration innerhalb der Europäischen Union übernommen.  

Derzeit erfolgt die Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch die EDA, deren 
Ministerieller Lenkungsausschuss vier gemeinsame Investitionsvorgaben verabschiedet hat. Dieser 
freiwilligen Selbstverpflichtung zufolge sind die teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten aufgerufen, 
Investitionen in Übereinstimmung mit den folgenden Leitlinien zu tätigen37. 

 

 
35 Barnier, M.: In Defence of Europe. S. 6. 
36 Barnier, M.: In Defence of Europe. S. 6. 
37 Guzelytê, S.: National Defence Data 2013 of the 27 EDA Member States. Europäische Verteidigungsagentur, Mai 2015, abrufbar 
unter: 
http://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/national-defence-data-2013---27-eda-ms_updated.pdf [Abgerufen 
am 5.2.2016]. 

http://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/national-defence-data-2013---27-eda-ms_updated.pdf
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• Ausrüstungsbeschaffung (einschließlich Forschung & Entwicklung (F&E) und Forschung und 
Technologie (F&T)): 20 % der Gesamtausgaben für Verteidigung. 

• Gemeinsame Europäische Ausrüstungsbeschaffung: 35 % der Gesamtausgaben für Ausrüstung. 

• Verteidigung F&T: 2 % der Gesamtausgaben für Verteidigung.  

• Gemeinsame Europäische F&T in der Verteidigung: 20 % der Gesamtausgaben für F&T in der 
Verteidigung. 

Im letzten Defence Data Report, den die EDA 2013 veröffentlichte38, zeigte sich das geringe Ausmaß der 
Zusammenarbeit jedoch deutlich So sanken bspw. die gemeinsamen europäischen Ausgaben für 
Ausrüstungsbeschaffung (bei erwarteten Ausgaben in Höhe von 35 % der Gesamtausgaben für 
Ausrüstung) auf 15,9 % (4,8 Milliarden EUR), was darauf hindeutet, dass die übrigen 
Verteidigungsausgaben (84,1 %) unilateral erfolgen. Dies ist einmal mehr eine verpasste Gelegenheit, da 
die Anschaffungskosten durch gemeinsame Ausgaben für Programme zur Ausrüstungsbeschaffung 
gesenkt würden, ohne dabei die Effizienz zu beeinträchtigen. F&T in der Verteidigung sank 2013 ebenfalls 
auf 1,12 % (unter die mit der dritten Vorgabe empfohlenen 2 %), von denen 8 % der Gesamtausgaben für 
F&T in der Verteidigung auf gemeinsame europäische F&T in der Verteidigung entfielen (deutlich 
unterhalb der vierten Vorgabe von 20 %). Hier könnten die EU-Mitgliedstaaten mehr tun, um in vollem 
Umfang von technischen Fortschritten zu profitieren. Dies wirkt sich direkt auf die 
Verteidigungsfähigkeiten aus, da die Wirksamkeit moderner Fähigkeiten in hohem Maße von Forschung 
und Technologie abhängig ist. Wie noch zu zeigen ist, wirkt sich das geringe Maß an Zusammenarbeit 
auch anderweitig auf die Effizienz aus. So geht bspw. aus dem Defence Data Report der EDA von 2013 
hervor, dass etwa 49 % der Gesamtausgaben für Vermeidung (91 Milliarden EUR) auf Personalkosten 
entfallen. Diese Zahl könnte durch eine bessere Abstimmung der Militärstruktur gesenkt werden. In diesem 
Zusammenhang wird in einigen Studien betont, dass die EU-Mitgliedstaaten durch die Zusammenlegung 
ihres Heeres am oberen Ende der Berechnungen rund 6,5 Milliarden EUR im Jahr einsparen könnten39.  

Wenn die EU mit weniger Geld mehr erreichen soll, liegt unsere beste – und einzige – Möglichkeit in der 
schrittweise verstärkten Verzahnung unserer Verteidigung40. Das Weißbuch bildet hier eine einzigartige 
Gelegenheit, weitere Maßnahmen und Fortschritte – in Form neuer Programme, Initiativen und 
gemeinsamer Verpflichtungen – vorzuschlagen, um die Lage zu verbessern. 

2.5.4 Verbreitete Hindernisse 
Wenngleich die Entwicklung der durch den Vertrag von Lissabon vorgesehenen Mechanismen den 
schwächsten Bereich im europäischen Integrationsprojekt stärken würde, fand in den letzten Jahren eine 
gewisse Spaltung innerhalb der EU statt und sie hat keine bedeutenden Fortschritte mit Blick auf die 
anvisierte Rolle als weltweit führender Akteur zu machen, der sich für Frieden und Sicherheit in der Welt 
einsetzt. Dabei lagen einige verbreitete Hindernisse im Weg, die jede Maßnahme, die die Erstellung eines 

 

 
38 Guzelytê, S.: National Defence Data 2013 of the 27 EDA Member States. 
39 Ballester, B.: The Cost of Non-Europe in Common Security and Defence Policy. Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen 
Parlaments, 4/2013. S. 22. 
40 Barnier, M.: In Defence of Europe. S. 2. 
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Weißbuchs und die anschließende Entwicklung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
zum Ziel hatte, erheblich erschwerten:  

• Zunächst besteht aus politischer Perspektive eine mangelnde Bereitschaft der EU-Mitgliedstaaten, 
die den Kontrollverlust über diese Politik befürchten41. Verteidigungsfragen liegen in nationaler 
Zuständigkeit und eine Vertiefung der GSVP könnte einen Verlust der Entscheidungsautonomie, und 
in einigen Fällen der Souveränität, implizieren. Für einige Staaten, deren Interessen anders gelagert 
sind die folglich nicht dazu bereit sind, könnte sich dies als kontrovers erweisen. Diese Befürchtungen 
könnten allerdings auch in einer tiefer gehenden Wahrnehmung begründet liegen, die sich seit Beginn 
der Wirtschaftskrise verbreitet hat und den Argwohn oder die Vorsicht einiger Mitgliedstaaten mit Blick 
auf eine weitere Integration verursacht hat. Die aktuelle Diskussion um den Brexit, die alle Elemente 
dieses Hindernisses umfasst, verdeutlicht dies anschaulich: mangelnde Bereitschaft zu einer engeren 
Integration aufgrund von Befürchtungen über einen Kontrollverlust über nationale Zuständigkeiten.  

• Das zweite Hindernis besteht in der Angst vor einem „Europa der zwei Geschwindigkeiten“42. 
Während manch einer den Einsatz der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) – eines der 
durch den Vertrag von Lissabon vorgesehenen Instrumente – als Möglichkeit erachten könnte, die 
Verteidigung schneller, flexibler und effizienter zu gestalten, ließe sich auch argumentieren, dass sie 
ein Europa der zwei Geschwindigkeiten implizieren und die Solidarität unterwandern würde. 
Gelegentlich wird der Entscheidungsfindungsprozess in der EU jetzt schon also schwierig erachtet und 
der Einsatz dieses Instruments würde die Komplexität noch erhöhen.  

• Aus militärischer Sicht sind drittens – historisch gewachsene – Unterschiede in der Strategiekultur 
der Mitgliedstaaten zu nennen. So ist es neben der traditionellen Neutralität einiger EU-
Mitgliedstaaten43 einleuchtend, wenn die territoriale Verteidigung gegen Russland im Kern der 
Strategien der Staaten Nord- und Osteuropas liegt, während der Schwerpunkt im Süden Europas eher 
auf Herausforderungen aus Nordafrika und dem Nahen Osten liegt44.  

• Viertens besteht in Bezug auf Fähigkeiten Sorge, man könne die NATO kopieren. In diesem Kontext 
sind Beschwerden über mangelnde Kommando- und Führungsstrukturen bei militärischen 
Operationen im Rahmen der GSVP (in Ermangelung eines ständigen Hauptquartiers) verbreitet45, 
wodurch Fortschritte in der GSVP behindert werden. Es besteht aber auch eine Abneigung gegen eine 
Kopie des Hauptquartiers (die Möglichkeit, auf NATO- oder nationale Einrichtungen zurückzugreifen 
besteht bereits), was ein Hindernis für die Errichtung einer Stelle für die Verwaltung, Leitung und 
Steuerung militärischer Operationen der Europäischen Union einschränkt.  

• Fünftens zeigt sich die einzelstaatliche Verteidigungsindustrie zurückhaltend, wenn es um eine 
stärkere Integration der EU-Verteidigungsindustrie geht. Aus Interviews und zwanglosen 
Unterhaltungen wissen wir, dass die nationalen Industrieunternehmen um ihre jeweilige industrielle 
Grundlage fürchten, sollte sich der europäische Markt öffnen und wandeln. Diese Widerstände werden 

 

 
41 Troszczynska-Van Genderen, W.: The Lisbon Treaty’s provisions. S. 17. 
42 Troszczynska-Van Genderen, W.: The Lisbon Treaty’s provisions. S. 11. 
43 Österreich, Finnland, Irland, Malta und Schweden. Zitiert nach Ricci, M.: The CSDP and NATO: friends, competitors or both? 
Nouvelle Europe, 17. Januar 2014, abrufbar unter: http://www.nouvelle-europe.eu/node/1781 [Abgerufen am 15.3.2016]. 
44 Barnier, M.: In Defence of Europe. S. 4. 
45 Troszczynska-Van Genderen, W.: The Lisbon Treaty’s provisions. S. 10. 
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beispielsweise in der schleppenden Umsetzung der Richtlinien 2009/43/EG und 2009/81/EG (siehe 
Abschnitt 2.4.3) deutlich. Michel Barnier weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten in der 
Verteidigungsbeschaffung noch immer häufig auf Offset-Forderungen setzen, um nationale 
Industriezweige oder Arbeitsplätze zu schützen, oder Regeln umgehen und sich dabei auf zentrale 
Sicherheitsinteressen beziehen46. 

• Aus wirtschaftlicher Perspektive sind schließlich unflexible Finanzierungsregeln47 zu nennen, was 
anhand der folgenden Aspekte verdeutlicht werden soll. Es ist der Union nicht gelungen, einen 
Anfangsfonds einzurichten (der die Kosten für vorbereitende Maßnahmen im Bereich 
Militär/Verteidigung decken würde). Zweitens ist die Liste der gemeinsamen Kosten (siehe Kapitel 3), 
die durch den Mechanismus Athena (bestehend aus BIP-abhängigen Beiträgen der EU-
Mitgliedstaaten) abgedeckt werden zweifelsohne unzureichend. Drittens basiert die Finanzierung 
militärischer Operationen auf dem Prinzip „Die Kosten sind dort zu tragen, wo sie anfallen“, laut dem 
die Länder den größten Teil ihrer Kosten tragen, wenn sie sich an einer Operation beteiligen48. Anhand 
dieser drei Aspekte wird deutlich, dass es keine starke finanzielle Kooperation oder Unterstützung gibt, 
wodurch die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten an der Entwicklung einer GSVP gehindert 
werden. Fortschritte bei der Lastenteilung und der gemeinsamen Finanzierung dieses 
Integrationsprojekts könnten einen Beitrag zur Erzielung besserer Lösungen leisten.  

Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, lassen sich einige positive Schlussfolgerungen ziehen. Erstens ist die 
Idee eines Weißbuchs über Verteidigung auf europäischer Ebene nicht neu und seit dem Europäischen Rat 
von 2013 findet die GSVP deutlich Unterstützung. Dies wurde auch aus den nachfolgenden Mitteilungen, 
Strategien, Politikrahmen und Berichten ersichtlich, die von EU-Institutionen und Mitgliedstaaten gebilligt 
wurden. Zweitens stellt der Vertrag von Lissabon einen stabilen rechtlichen Rahmen, der dazu beitragen 
könnte die Sicherheits- und Verteidigungspolitik wiederzubeleben. Drittens – und dies ist am 
bedeutendsten – bestehen zahlreiche globale Sicherheitsherausforderungen, die effizientere und 
wirksamere Maßnahmen der EU erfordern, wenn sie ihre Werte und Interessen bewahren möchte. In 
Anbetracht all dieser Umstände und trotz der genannten Defizite und Hindernisse sollte die Europäische 
Union entschlossener handeln. Wenn die EU Risiken und Bedrohungen für ihre Sicherheit kurz-, mittel- und 
langfristig begegnen möchte, ist die Entwicklung der GSVP unumgänglich und ein zukünftiges Weißbuch 
auf EU-Ebene könnte in diesem Zusammenhang den Weg zur Erreichung dieses Ziels ebnen.  

  

 

 
46 Barnier, M.: In Defence of Europe. S. 6. 
47 Troszczynska-Van Genderen, W.: The Lisbon Treaty’s provisions. S. 10. 
48 Tardy, T.: Funding peace operations: Better value for EU money. Brief Ausgabe EUISS, 38, November 2013. S. 2. 
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3 Die institutionelle und rechtliche Architektur des Vertrags 
von Lissabon  

In diesem Abschnitt wird die rechtliche und institutionelle Struktur besprochen, die durch den Vertrag von 
Lissabon im Verteidigungsbereich geschaffen wird und den Rahmen für den Weißbuch-Prozess vorgeben 
würde. Dies ist im Falle der EU, wo die Verteidigung in der ausschließlichen Zuständigkeit der einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten liegt, von entscheidender Bedeutung.  

Im EUV ist Folgendes festgelegt: 1) Artikel 4 Absatz 1 EUV: „Alle der Union nicht in den Verträgen 
übertragenen Zuständigkeiten verbleiben [...] bei den Mitgliedstaaten.“ und 2) Artikel 4 Absatz 2 EUV „[...] 
die nationale Sicherheit fällt weiterhin in die alleinige Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten.“ 
Aufgrund der ersten Bestimmung bleibt die Verteidigung (in Einklang mit dem Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung gemäß Artikel 5 EUV) unter der Kontrolle der EU-Mitgliedstaaten, da die 
diesbezügliche Zuständigkeit nicht auf die Europäische Union übertragen wurde. Im Rahmen der zweiten 
Bestimmung räumt der Vertrag jedem Mitgliedstaat in Fragen der nationalen Sicherheit die „alleinige 
Verantwortung“ ein.  

3.1 Zwischenstaatliche Dimension 
Die GSVP geht von den Mitgliedstaaten aus – entweder bilateral über den Europäischen Rat (einstimmige 
Strategiefestlegung) oder über den Rat der Europäischen Union. Der Europäische Rat bestimmt die 
Interessen und legt die Ziele und die Leitlinien der GASP einschließlich der GSVP fest (Artikel 26 EUV). Daran 
anschließend unternimmt der Rat die Schritte, die für die Festlegung und Umsetzung der GSVP unter 
Befolgung der strategischen Vorgaben des Europäischen Rates erforderlich sind. Darüber hinaus werden 
Entscheidungen zur GSVP vom Rat durch einstimmigen Beschluss getroffen (Artikel 42 EUV) – eine 
wichtige Ausnahme von dieser Einstimmigkeitsregel ist der Beschluss über die Begründung einer 
Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (Artikel 46 EUV), der mit qualifizierter Mehrheit getroffen wird.  

Innerhalb der Struktur des Rates gibt es einige Ausschüsse und Gremien, die aufgrund ihrer 
entscheidenden Rolle in GASP- und GSVP-Fragen hervorzuheben sind, wie der Rat „Auswärtige 
Angelegenheiten“, das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) und der Militärausschuss der EU 
(EUMC). Der Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ ist für die außenpolitischen Maßnahmen der EU zuständig 
und seine verteidigungs-, entwicklungs- und handelsbezogene Ausgestaltung schließt 
Verteidigungsfragen ein. Er kommt monatlich zu Sitzungen unter der Leitung des Hohen Vertreters 
zusammen und ist das zentrale Beschlussfassungsgremium für die GSVP. Den Verteidigungsministern der 
EU-Mitgliedstaaten hingegen steht ein solches ständiges Forum zur Beschlussfassung und Beratung nicht 
zur Verfügung, und formelle Tagungen finden nur dann statt, wenn ein wichtiger Punkt auf die 
Tagesordnung gesetzt wurde. Dies führt offenkundig dazu, dass praktische Alltagsthemen bei informellen 
Treffen angesprochen oder zurückgestellt werden müssen, was Einbußen bei den Handlungs- und 
Kommunikationskapazitäten zur Folge hat, vor allem dann, wenn keine Zeit zu verlieren ist. Anders als der 
Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ ist das PSK – das zweimal wöchentlich zusammenkommt – auf 
Botschafterebene organisiert. Das Komitee überwacht die internationale Lage in GASP-Fragen, berät den 
Rat und nimmt „die politische Kontrolle und strategische Leitung von Krisenbewältigungsoperationen im 
Sinne des Artikels 43 wahr“ (Artikel 38 EUV). Zusätzlich erhalten der Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ und 
der Hohe Vertreter Beratung und Empfehlungen in militärischen Fragen vom EUMC (der sich aus den 
Generalstabschefs der 28 Mitgliedstaaten und ihren militärischen Vertretern zusammensetzt). Zusammen 
mit dem Hohen Vertreter überwacht der EUMC den Militärstab der EU (EUMS), der diesem Militärausschuss 
untersteht. 
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3.2 Interparlamentarische Dimension 
Die Rolle der nationalen Parlamente in der EU ist Gegenstand des Protokolls (Nr. 1) des Vertrags von 
Lissabon. Gemäß Artikel 10 dieses Protokolls werden interparlamentarische Konferenzen organisiert, auf 
denen hauptsächlich zur Förderung des Austauschs von Informationen und bewährten Praktiken Fragen 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik erörtert werden. Die Interparlamentarische Konferenz 
(IPK) für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik findet halbjährlich statt. Das Hauptziel dieser Konferenz (die sich aus Delegationen 
der nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten und Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
zusammensetzt) besteht darin, einen Rahmen für den Austausch von bewährten Praktiken und 
Informationen zu Fragen der GASP und der GSVP zu schaffen, damit die nationalen Parlamente und das 
Europäische Parlament vollständig informiert sind und im Konsensverfahren (nicht verbindliche) 
Schlussfolgerungen verabschieden können.  

Doch obwohl die nationalen Parlamente umfangreiche Zuständigkeiten in Verteidigungsfragen haben 
(u. a. Entscheidungen über die Einsatzplanung, Mittelausstattung und den Einsatz von Truppen), wird ihre 
Rolle bei der Entwicklung der europäischen Verteidigungszusammenarbeit häufig vernachlässigt.49 Die 
beschränkten Kenntnisse der Parlamente in Verteidigungsfragen beeinträchtigen die Weiterentwicklung 
der GSVP (man sollte wissen, welche Auswirkungen sich an die richtige Entscheidungsfindung knüpfen),50 
und die halbjährlichen Treffen der IPK sind eher allgemein gehalten, auch aufgrund des weit gefassten und 
formellen Rahmens, der zu mangelnder Flexibilität führt und die Konferenz daran hindert, Probleme ad 
hoc51 anzugehen.  

3.3 Interinstitutionelle Dimension 
Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurden wesentliche Änderungen an der institutionellen 
Architektur der Europäischen Union vorgenommen. Das wichtigste Ziel dieser Änderungen bestand darin, 
die Rollen der EU-Einrichtungen kohärenter zu gestalten. Nach Maßgabe des Vertrags von Lissabon und 
im Zusammenhang mit einem künftigen Weißbuch kommt den folgenden EU-Einrichtungen in GSVP-
Fragen die größte Bedeutung zu:  

 

 
49 Bakker, A. et al.: The Parliamentary Dimension of Defence Cooperation. Netherlands Institute of International Relations, 
Clingendael Report, April 2016. S. 1. 
50 Bakker, A. et al.: The Parliamentary Dimension of Defence Cooperation. S. 5. 
51 Bakker, A. et al.: The Parliamentary Dimension of Defence Cooperation. S. 7. 
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Abbildung 4. Übersicht der an der GSVP beteiligten EU-Akteure 

 

Legende: durchgezogene Linien stellen stark hierarchische Beziehungen dar; gestrichelte Linien stellen horizontale 
und/oder partiell hierarchische Beziehungen dar. 

Quelle: eigene Darstellung 

• Der Hohe Vertreter 

Zwar wurde dieses Amt durch den Vertrag von Amsterdam geschaffen, aber mit dem Vertrag von Lissabon 
wurden einige wichtige Änderungen eingeführt. Beispielsweise führt der Hohe Vertreter den Vorsitz des 
Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ (der „das auswärtige Handeln der Union entsprechend den 
strategischen Vorgaben des Europäischen Rates“ gestaltet, Artikel 16 EUV) und ist auch Vizepräsident der 
Europäischen Kommission, wodurch vorrangig die interinstitutionelle Effizienz und Kohärenz erhöht 
werden sollen (Artikel 18 EUV). Zuvor waren die beiden jetzigen Funktionen des Hohen Vertreters auf zwei 
Ämter in der EU aufgeteilt: den Hohen Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und 
den Kommissar für Außenbeziehungen. Mit dieser Änderung verbessert und stärkt die Europäische Union 
die Konsistenz und Sichtbarkeit ihres außenpolitischen Handelns. Zudem vertritt der Hohe Vertreter die 
Union in GASP-Fragen und sorgt dafür, dass die vom Europäischen Rat und vom Rat erlassenen Beschlüsse 
durchgeführt werden (Artikel 27 EUV). Darüber hinaus wurde dem Hohen Vertreter, der in eigener 
Verantwortung oder mit Unterstützung der Kommission handeln kann (während die Kommission selbst 
diese Möglichkeit nicht hat), ein Initiativrecht eingeräumt, wonach er „den Rat mit einer Frage der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik befassen und ihm Initiativen beziehungsweise Vorschläge 
unterbreiten“ kann (Artikel 30 EUV). Rechtlich gesehen ist dieses Initiativrecht einer der wichtigsten zu 
berücksichtigenden Aspekte bei einer Entscheidung darüber, wer den Entwurfsprozess für ein Weißbuch 
auf EU-Ebene leiten sollte, da der Hohe Vertreter im besonderen Maße für Vorschläge in Bereichen der 
GSVP verantwortlich ist (Artikel 18 Absatz 2 EUV). 
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Darüber hinaus ist der Hohe Vertreter der Leiter der Europäischen Verteidigungsagentur, wodurch die 
Beziehungen und die Kommunikation mit anderen Einrichtungen verbessert werden sollen. Im Hinblick 
auf das Europäische Parlament gab die Hohe Vertreterin im Jahr 2010 eine Erklärung über ihre politische 
Rechenschaftspflicht ab und verbesserte dadurch die interinstitutionelle Zusammenarbeit ihres Amtes mit 
dem Europäischen Parlament. Diese Erklärung schließt folgende Aspekte ein: die Verpflichtung der 
Hohen Vertreterin, mindestens zweimal jährlich vor dem Parlament zu erscheinen und dieses über 
den Stand der GASP/GSVP zu unterrichten; das Recht des Sonderausschusses des Parlaments, 
vertrauliche Informationen zu GSVP-Missionen und -Operationen zu erhalten; bei Bedarf das Erscheinen 
von Delegationsleitern, Leitern von GSVP-Missionen und anderen hohen EAD-Beamten vor den 
einschlägigen parlamentarischen Ausschüssen und Unterausschüssen, damit regelmäßige Briefings 
erfolgen können. 

Zweifellos werden dem Amt des Hohen Vertreters durch den Vertrag von Lissabon einige Befugnisse 
übertragen, die für die Erarbeitung eines Weißbuchs ideal sind. Wie vorstehend aufgezeigt, sind das 
Initiativrecht gemäß Artikel 30 EUV (der eine Rechtsgrundlage bildet), die Position eines Vizepräsidenten 
der Kommission und des Leiters der Europäischen Verteidigungsagentur (was die Effizienz beim Zugang 
zu den Arbeiten beider Einrichtungen in den Bereichen Verteidigungsindustrie und Verteidigungsfähigkeit 
erhöht) und der Vorsitz im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ einige Elemente, deren Berücksichtigung für 
den Erfolg bei der Durchführung des Prozesses von wesentlicher Bedeutung ist.  

• Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD)  

Der EAD wurde durch den Beschluss des Rates vom 26. Juli 2010 über die Organisation und die Arbeitsweise 
des EAD gemäß den Anweisungen in Artikel 27 Absatz 3 EUV ausgestaltet. Sein Ziel ist die Unterstützung 
des Hohen Vertreters in Zusammenarbeit mit den diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten, d. h. 
die Bereitstellung aller Mittel, die der HV zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Davon abgesehen 
unterstützt der EAD den Präsidenten des Europäischen Rates, den Präsidenten der Kommission und die 
Kommission „bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben im Bereich der Außenbeziehungen“ (Artikel 2 
Absatz 2 des Beschlusses). Seine Zusammensetzung schließt Mitglieder der Europäischen Kommission, des 
Europäischen Rates und Vertreter der Mitgliedstaaten ein. Nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
übernahm der EAD Funktionen, die zuvor die frühere GD Außenbeziehungen innehatte. 

Innerhalb der Struktur des Europäischen Auswärtigen Dienstes übernehmen verschiedene Ausschüsse 
und Direktionen eine wichtige Rolle in Verteidigungsfragen, darunter der Zivile Planungs- und 
Durchführungsstab (CPCC), der als Führungsstab für zivile GSVP-Missionen agiert; der Militärstab der EU 
(EUMS), der den EAD mit militärischem Fachwissen unterstützt, vor allem bei der Bewertung und 
strategischen Planung von GSVP-Missionen; und die Direktion Krisenbewältigung und Planung (CMPD), 
die neben anderen Aufgaben GSVP-Ausbildungsmaßnahmen und strategische Überprüfungen zu 
bestehenden GSVP-Missionen durchführt und die Entwicklung ziviler und militärischer Fähigkeiten 
koordiniert. Sie alle sind in die Struktur des EAD integriert.  

Unter den Missionen, die die EU in diesen Jahren durchgeführt hat, war die EU-Polizeimission (EUPM) in 
Bosnien und Herzegowina – eingeleitet nach Ablauf des Mandats der Internationalen Polizeieinsatztruppe 
der Vereinten Nationen – die erste GSVP-Operation. Sie wurde im Januar 2003 eingeleitet und lief im 
Juni 2012 aus. Den Angaben des EAD zufolge hat die Europäische Union bis jetzt 32 Missionen und 
Operationen (davon 21 zivil und 11 militärisch) eingeleitet, von denen 17 noch im Gange sind (davon 
11 zivil und 6 militärisch).52 Im Zusammenhang mit der Berlin-Plus-Vereinbarung zwischen der EU und der 

 

 
52 Abrufbar unter: http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm, [Abgerufen am 8.2.2016]. 
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Nato ist es bezeichnend, dass bisher erst zwei Operationen mit militärischem Bezug eingeleitet wurden: 
die Operation Concordia (in Mazedonien, von März bis Dezember 2003) und die Operation Althea (in 
Bosnien-Herzegowina, seit 2004). In beiden Operationen löste die Europäische Union NATO-Truppen ab 
und leistete damit einen Beitrag für ein stabiles und sicheres Umfeld. Außerhalb dieses Rahmens war die 
Operation Artemis (in der Demokratischen Republik Kongo, von Juni bis September 2003) die erste 
eigenständige militärische Operation der EU.  

Sämtliche dieser Missionen wurden im Rahmen eines rechtlichen Mandats durchgeführt. Dieses kann von 
den Vereinten Nationen (im Wege einer Resolution des VN-Sicherheitsrats) oder der Europäischen Union 
erteilt werden. Beide Organisationen unterzeichneten im September 2003 eine Gemeinsame Erklärung 
über die VN-EU-Zusammenarbeit bei der Krisenbewältigung mit dem Ziel, „einen gemeinsamen 
Konsultationsmechanismus auf Arbeitsebene einzurichten, um Mittel und Wege für eine Verbesserung der 
beiderseitigen Koordinierung und Kompatibilität [...] zu prüfen“. In der Europäischen Union wird ein 
Mandat für zivile oder militärische GSVP-Missionen im Wege eines vom Rat der Europäischen Union 
verabschiedeten Beschlusses erteilt. In dem entsprechenden Beschluss werden wichtige Aspekte wie die 
Dauer, die Zielsetzungen, die Finanzierung usw. festgelegt. Dem Politischen und Sicherheitspolitischen 
Komitee obliegen unter der Verantwortung des Hohen Vertreters die politische Kontrolle und die 
strategische Leitung. In zivilen Missionen ist der Zivile Planungs- und Durchführungsstab das dauerhafte 
Gremium mit Zuständigkeit für die eigenständige operationelle Durchführung von zivilen GSVP-
Operationen. Im Zusammenhang mit militärischen Operationen wird die ordnungsgemäße Ausführung 
vom EUMC überwacht.53  

Die Finanzierung betreffend werden die Ausgaben für zivile Missionen aus dem EU-Haushalt finanziert, 
während „Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen“ 
(Artikel 41 Absatz 2 EUV) durch den ATHENA-Mechanismus abgedeckt werden.54 In der Vergangenheit sind 
fünf militärische Operationen direkt von ATHENA finanziert worden (AMIS 2, EUFOR RD Congo, EUFOR 
Tchad/RCA, EUFOR Libya, EUFOR RCA),55 gegenwärtig sind es sechs weitere Operationen (EUFOR Althea, 
EUNAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia, EUTM Mali, EUMAM RCA, EUNAVFOR MED).56 

Tabelle 1. zivile und militärische EU-Missionen seit 2003 

Bezeichnung Datum Ort Art der 
Mission 

EUSEC RD seit 2005 Kongo zivil 
EU BAM RAFAH seit 2005 palästinensische Gebiete zivil 
EUPOL COPPS seit 2006 palästinensische Gebiete zivil 
EUPOL seit 2007 Afghanistan zivil 
EULEX  seit 2008 Kosovo zivil 
EUMM seit 2008 Georgien zivil 
EUCAP SAHEL seit 2012 Niger zivil 
EUCAP NESTOR seit 2012 Dschibuti, Kenia, Somalia, 

Seychellen und Tansania 
zivil 

EUBAM seit 2013 Libyen zivil 
EUCAP SAHEL seit 2014 Mali zivil 

 

 
53 Rehrl, J. und Glume, G. (Hrsg.): Handbook on CSDP Missions and Operations. The Common Security and Defence Policy of the 
European Union. Federal Ministry of Defence and Sports of the Republic of Austria. S. 34, abrufbar unter: 
http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/european-security-defence-college/pdf/handbook/final_-
_handbook_on_csdp_missions_and_operations.pdf, [Abgerufen am 8.4.2016]. 
54 Siehe hierzu auch weiter unten den Abschnitt „die Finanzierung der GASP/GSVP“.  
55 Abrufbar unter: http://www.consilium.europa.eu/de/policies/athena/, [Abgerufen am 8.4.2016]. 
56 Abrufbar unter: http://www.consilium.europa.eu/de/policies/athena/, [Abgerufen am 8.4.2016]. 

http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/european-security-defence-college/pdf/handbook/final_-_handbook_on_csdp_missions_and_operations.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/european-security-defence-college/pdf/handbook/final_-_handbook_on_csdp_missions_and_operations.pdf
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EUAM seit 2014 Ukraine zivil 
EUFOR ALTHEA seit 2004 Bosnien-Herzegowina militärisch 
EUNAVFOR ATALANTA seit 2008 Somalia militärisch 
EUTM seit 2010 Somalia militärisch 
EUTM seit 2013 Mali  militärisch 
EUMAM RCA seit 2015 Zentralafrikanische Republik militärisch 
EUNAVFOR MED seit 2015 Mittelmeer  militärisch 
EUPM BiH 2003-2012 Bosnien-Herzegowina zivil 
EUPOL PROXIMA FYROM 2004-2005 Mazedonien zivil 
EUJUST THEMIS 2004-2005 Georgien zivil 
AMM – Beobachtermission 2005-2006 Aceh/Indonesien zivil 
EUPOL  2005-2007 Kinshasa zivil 
EUJUST LEX 2005-2013 Irak zivil 
EUPAT FYROM 2005-2006 Mazedonien zivil 
EUPOL DR Congo 2007-2014 Demokratische Republik Kongo zivil 
EU SSR 2008-2010 Guinea-Bissau zivil 
EUAVSEC 2012-2014 Südsudan zivil 
CONCORDIA FYROM 2003-2003 Mazedonien  militärisch 
ARTEMIS DR Congo 2003-2003 Demokratische Republik Kongo militärisch 
EUFOR RD Congo 2006-2006 Demokratische Republik Kongo militärisch 
EUFOR Tchad/RCA 2008-2009 östlicher Tschad und die 

nordöstliche Zentralafrikanische 
Republik 

militärisch 

EUFOR RCA  2014-2015 Zentralafrikanische Republik militärisch 
 

Quelle: EAD 

• Europäisches Parlament  

Die Zuständigkeiten des Parlaments im Bereich der GSVP konzentrieren sich auf die Überwachung der 
Außenpolitik und die Haushaltskontrolle. In ersterer Hinsicht hört der Hohe Vertreter „das Europäische 
Parlament regelmäßig zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik“ (Artikel 36 EUV). Der HV ist auch verpflichtet, das Parlament „über die Entwicklung 
der Politik in diesen Bereichen“ zu unterrichten und darauf zu achten, „dass die Auffassungen des 
Europäischen Parlaments gebührend berücksichtigt werden“. Ferner hat das Europäische Parlament das 
Recht, regelmäßig „über den Stand der Verhandlungen“ informiert und „in allen Phasen des Verfahrens 
unverzüglich und umfassend unterrichtet“ zu werden (Artikel 207 und 218 AEUV: Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union.) Innerhalb des EU-Parlaments ist der Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten „zuständig für die Förderung, Durchführung und Überwachung der Außenpolitik der 
Union“57 und wird von einem Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung (SEDE) unterstützt, der eine 
wichtige Rolle bei der Beschaffung von Informationen und bei Recherchen zur GSVP übernimmt.58  

Im Rahmen der Aufgabe der Überwachung der Außenpolitik hat das Europäische Parlament eine Reihe 
von Vereinbarungen mit anderen EU-Einrichtungen mit dem Ziel unterzeichnet, die Kommunikation und 
die Transparenz in Verteidigungsfragen zu erhöhen und zu verbessern. Neben der weiter oben erwähnten 
Erklärung der HV/VP über die politische Rechenschaftspflicht von 2010 bestehen noch weitere 

 

 
57 Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, ANLAGE VI: Zuständigkeiten der ständigen Ausschüsse des Parlaments. 
58 Ginsberg, R. und Penksa, S.: The European Union in Global Security: The Politics of Impact. Palgrave Macmillan, 2012. S. 26. 
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Vereinbarungen, darunter die interinstitutionelle Vereinbarung mit der Kommission von 2010, die die 
Modalitäten ihrer politischen Zusammenarbeit regelt und verschiedene Bestimmungen zur politischen 
Verantwortung der Kommission, zur Einrichtung eines ständigen und wirksamen politischen Dialogs und 
zur Durchführung der Gesetzgebungsverfahren umfasst. Eine weitere Vereinbarung von Bedeutung ist die 
interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. November 2002, mit der dem Europäischen Parlament 
Zugang zu sensiblen Informationen des Rates im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
eingeräumt wird. Insbesondere räumt sie einem aus fünf MdEP bestehenden Ausschuss den Zugang zu 
vertraulichen Informationen ein (die als streng geheim, geheim oder vertraulich eingestuft sein können), 
wenn der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten oder der Präsident des Parlaments 
einen entsprechenden Antrag stellen. 

Im Hinblick auf die Haushaltskontrolle ist das Europäische Parlament befugt, den Jahreshaushalt der 
GASP zu genehmigen oder abzulehnen. Nach Maßgabe von Artikel 41 EUV fasst der Rat seine Beschlüsse 
zu den zivilen Aspekten der GSVP, die aus dem EU-Haushalt finanziert werden, (das heißt zu zivilen 
Verwaltungskosten und operativen Ausgaben ohne militärischen/verteidigungspolitischen Bezug) nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments. Darüber hinaus regelt die interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission von 2013 über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung die 
Verfahren der interinstitutionellen Zusammenarbeit zur Finanzierung der GASP. 

• Europäische Verteidigungsagentur  

Die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) wurde vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
eingerichtet, in dessen Artikel 42 Absatz 3 und Artikel 45 ihre Aufgaben festgelegt sind. Gemäß Artikel 42 
Absatz 3 ermittelt die EDA den operativen Bedarf, fördert Maßnahmen zur Bedarfsdeckung und 
trägt zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors bei. Der 
Artikel besagt weiterhin, dass sich die EDA „an der Festlegung einer europäischen Politik im Bereich der 
Fähigkeiten und der Rüstung“ beteiligt und „den Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der 
militärischen Fähigkeiten“ unterstützt. 

Die EDA ist dem Rat der Europäischen Union unterstellt und konzentriert sich strategisch auf die Ermittlung 
der militärischen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten, die Harmonisierung des operativen Bedarfs, die 
Unterbreitung von Vorschlägen für multilaterale Projekte, die Förderung der Forschung auf dem Gebiet 
der Verteidigungstechnologie sowie die „Stärkung der industriellen und technologischen Basis des 
Verteidigungssektors“ (Artikel 45 EUV). Dieser Bestimmung zufolge sollten mit einem künftigen Beschluss 
weitere Aspekte der Arbeitsweise der EDA geregelt werden, wie „die Rechtsstellung, der Sitz und die 
Funktionsweise“ der Agentur, die schließlich im Wege der Gemeinsamen Aktion 2004/551/GASP des Rates 
vollständig eingerichtet wurde.  

Die EDA konzentriert den Großteil ihrer Bemühungen auf die folgenden vier Bereiche:  

1. Programme zur Bündelung und gemeinsamen Nutzung: Initiativen zur verbesserten Bündelung 
von militärischen Fähigkeiten unter den EU-Mitgliedstaaten durch die Verbesserung der Koordination 
und Interoperabilität und die Vermeidung von Lücken oder möglichen Überschneidungen. In diesem 
Zusammenhang fungiert die EDA als Plattform für den Informationsaustausch bei der 
Verteidigungsplanung und den Entscheidungsprozessen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. 
Zusammen mit den Mitgliedstaaten hat die EDA verschiedene Schwerpunktprogramme festgelegt: 
Luftbetankung, Hubschrauberausbildung, Seeraumüberwachung u. a.  

2. Programme zur Entwicklung der Fähigkeiten: Durch den Beschluss des Europäischen Rates vom 
Dezember 2013 werden vier Programme festgelegt, mit denen Schlüsselfähigkeiten bereitgestellt und 
kritische Defizite durch konkrete Kooperationsprojekte behoben werden sollen. Gegenstand dieser 
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vier Programme sind: Luftbetankung, ferngesteuerte Luftfahrtsysteme, staatliche 
Satellitenkommunikation und Cyberabwehr. 

3. Plan zur Entwicklung der Fähigkeiten (CDP): Gestützt auf die gemeinsame Zusammenarbeit der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten, des Sekretariats des Rates und der EUMC (mit Unterstützung des 
EUMS) hat die EDA den CDP ausgearbeitet und sorgt seither für seine ständige Aktualisierung. Im 
Rahmen des CDP werden die in jedem EU-Mitgliedstaat aktuell verfügbaren Fähigkeiten ermittelt und 
bewertet. Das Ziel des Dokuments besteht darin, jedem EU-Mitgliedstaat Empfehlungen zu seinen 
militärischen Fähigkeiten an die Hand zu geben.  

4. Forschung und Technologie: Mit der vom EDA-Lenkungsausschuss am 10. November 2008 
gebilligten F&T-Strategie sollen die Investitionen in Forschung und Technologie erhöht und die 
Fähigkeiten der EU-Mitgliedstaaten ausgebaut werden.  

Des Weiteren hat die EDA zwei wichtige Dokumente erarbeitet:  

1. Der „Code of Conduct on Pooling & Sharing“ (Verhaltenskodex über die Bündelung und 
gemeinsame Nutzung), der im November 2012 mit dem Ziel verabschiedet wurde, die Bündelung und 
gemeinsame Nutzung der Planungs- und Entscheidungsprozesse der Mitgliedstaaten zu etablieren59, 
unterstützt die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des 
Kapazitätsaufbaus. 

2. Der Politische Rahmen für die systematische und langfristige Verteidigungszusammenarbeit 
wurde vom EDA-Lenkungsausschuss im November 2014 und später vom Rat gebilligt. Der politische 
Rahmen, „der mit den bestehenden Planungsprozessen der NATO umfassend abgestimmt ist“, soll den 
kooperativen Ansätzen der Mitgliedstaaten als Orientierungshilfe dienen und so zu strategischer 
Kohärenz, Informationsaustausch, der Ermittlung kritischer Fähigkeitslücken im Rahmen der GSVP, 
Schwerpunktsetzung und der Weiterentwicklung von Anreizen für die Zusammenarbeit beitragen. 

Zwar wird die EDA vom HV/VP (der für ihre Organisation und ihr Funktionieren verantwortlich ist) geleitet, 
aber sie ist dem Rat unterstellt (dem es Bericht erstattet) und ihr Lenkungsausschuss tritt auf Ministerebene 
zusammen. In dem Lenkungsausschuss entscheiden die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten 
(Dänemark ausgenommen) über den Haushalt, die Arbeitsprogramme und die Projekte. 

• Europäische Kommission  

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde dieses Organ in seinen grundlegenden Funktionen – 
Vorlage von Gesetzgebungsvorschlägen, Festlegung von Handlungsschwerpunkten, Umsetzung der EU-
Politik, Ausführung des EU-Haushaltsplans und Vertretung der EU außerhalb Europas (außer im Bereich der 
GSVP, wo der HV und der EAD für die Außenvertretung zuständig sind) – gestärkt. In Fragen der CSVP betrifft 
die wichtigste Aufgabe der Kommission die Verteidigungsindustrie. Im Juli 2013 legte die Kommission die 
Mitteilung mit dem Titel „Auf dem Weg zu einem wettbewerbsfähigeren und effizienteren 
Verteidigungs- und Sicherheitssektor“ vor. Dem Dokument zufolge gefährden die zunehmenden 
Kürzungen der nationalen Verteidigungshaushalte und die Fragmentierung des europäischen 
Verteidigungsmarktes die Fähigkeit der Europäischen Union, ihre militärischen Kapazitäten 
aufrechtzuerhalten und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Verteidigungsindustrie zu verbessern. Aus diesem 
Grund unterbreitete die Kommission Vorschläge für Schlüsselmaßnahmen zur Förderung und 
Harmonisierung der europäischen Verteidigungsindustrie, was wiederum zur Stärkung zweier bestehender 

 

 
59 Code of Conduct on Pooling & Sharing. European Defence Agency. S. 1, abrufbar unter: 
https://www.eda.europa.eu/docs/news/code-of-conduct.pdf [Abgerufen am 20.1.2016]. 

https://www.eda.europa.eu/docs/news/code-of-conduct.pdf
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Richtlinien beitrug (Richtlinie 2009/43/EG über die innergemeinschaftliche Verbringung von 
Verteidigungsgütern und Richtlinie 2009/81/EG über die Vergabe von Aufträgen in den Bereichen 
Verteidigung und Sicherheit).  

Ein Jahr später, im Juni 2014, legte die Kommission einen Fahrplan (mit dem Titel „Ein New Deal für die 
europäische Verteidigung“) vor, der an die vorausgegangene Mitteilung anknüpfte. In diesem neuen 
Dokument wurde eine Reihe von Maßnahmen genannt, die von der Kommission „zur Förderung einer 
wettbewerbsfähigeren Verteidigungsindustrie und von Synergien zwischen der zivilen und der 
militärischen Forschung“ zu ergreifen sind.60 Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zählen unter anderem: 

1. die Vollendung des Binnenmarktes für Verteidigung und Sicherheit,  

2. die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie  

3. und die Unterstützung der europäischen Forschung im Verteidigungsbereich.  

Darüber hinaus verabschiedete die Kommission im Mai 2015 einen neuen Bericht mit dem Titel „Report on 
the Implementation of the European Commission’s Communication on Defence“ (Bericht über die 
Umsetzung der Mitteilung der Kommission über die Verteidigung), in dem die Fortschritte der EU bei der 
Förderung einer verteidigungstechnologischen und -industriellen Basis Europas (EDTIB, European Defence 
Technological and Industrial Base) untersucht wurden. 

In diesem Zusammenhang ist es wahrscheinlich, dass die Kommission nach Veröffentlichung der 
Gesamtstrategie im Juni 2016 den „Europäischen Aktionsplan im Verteidigungsbereich“ 
verabschieden wird. Mit diesem Dokument wird im Wesentlichen darauf abgezielt, die Kernelemente der 
verteidigungspolitischen Strategien der Mitgliedstaaten in den Bereichen Binnenmarkt, Industriepolitik 
und Forschung zusammenzuführen und sie in kohärenter Weise mit neuen Maßnahmen zur Schaffung 
von Synergien zwischen Sicherheit und Verteidigung, besonders auf dem Gebiet der Raumfahrt, zu 
verknüpfen.61 Die deutlichste Folge wird die Weiterentwicklung einer stärker integrierten und 
wettbewerbsfähigeren EDTIP sein. Zusätzlich wird der Aktionsplan im Verteidigungsbereich noch andere 
Maßnahmen einschließen, darunter die Einleitung einer vorbereitenden Maßnahme zur Ermittlung des 
potenziellen Nutzens von EU-finanzierten Forschungsvorhaben in Bereichen der GSVP. Gegenwärtig 
konzentriert sich die Mittelbereitstellung ausschließlich auf FuE im zivilen Bereich und FuE mit doppeltem 
Verwendungszweck im Rahmen des Programms „Horizont 2020“. 

In einem konkreteren Ansatz veröffentlichte die Kommission in Zusammenarbeit mit der Hohen Vertreterin 
im Dezember 2013 die gemeinsame Mitteilung „EU-Gesamtkonzept für externe Konflikte und Krisen“ und 
später die auf Drittländer bezogene gemeinsame Mitteilung „Kapazitätsaufbau zur Förderung von 
Sicherheit und Entwicklung – Befähigung unserer Partner zur Krisenprävention und -bewältigung“.  

Die hier dargestellte interinstitutionelle Dimension zeigt auf, dass durch den Vertrag von Lissabon die 
Rechtsgrundlage geschaffen wird, auf die sich der Weißbuchprozess stützen kann. Zu den wichtigsten 
Zuständigkeiten der EU-Einrichtungen im Rahmen der GSVP gehören das Initiativrecht des HV/VP, die 
strategische Planung und das militärische Fachwissen einiger Ausschüsse und Direktionen des EAD, die 
Überwachung und Haushaltskontrolle durch das Europäische Parlament und die Rolle des 

 

 
60 „Kommission schlägt Aktionsplan für den europäischen Verteidigungssektor vor“. Pressemitteilung der Europäischen 
Kommission vom 24. Juni 2014, abrufbar unter: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-718_de.htm [Abgerufen am 
13.1.2016]. 
61 „Roadmap of European Defence Action Plan“, Europäische Kommission, 11/201. S. 2, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/smart-
regulation/roadmaps/docs/2016_grow_006_cwp_european_defence_action_plan_en.pdf  
[Abgerufen am 13.1.2016]. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-718_de.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_grow_006_cwp_european_defence_action_plan_en.pdf
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Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung, der Prozess der EDA zur Ermittlung der Fähigkeiten und 
des operativen Bedarfs und die Rolle der Kommission im Hinblick auf die Verteidigungsindustrie. All diese 
Zuständigkeiten gehören zu den Punkten, die für eine erfolgreiche Erarbeitung des Weißbuchs 
berücksichtigt werden sollten. 

3.4 Der Vertrag von Lissabon: rechtliche Grenzen  
Durch den Vertrag von Lissabon werden für die Weiterentwicklung der GSVP neue Instrumente eingeführt, 
deren Auswirkungen und Grenzen untersucht werden sollten, um ein besseres Verständnis darüber zu 
erlangen, welche Möglichkeiten sie bieten, wie sie umgesetzt werden können und wie weit sie reichen. 
Dies ist für ein Weißbuch auf EU-Ebene unverzichtbar, denn nur im Bewusstsein dieser Faktoren können in 
dem Weißbuch Maßnahmen vorgeschlagen werden, die zur Ergänzung und Operationalisierung der 
Gesamtstrategie optimal geeignet sind. Einige dieser rechtlichen Instrumente sind beispielsweise die 
Solidaritätsklausel (Artikel 222 AEUV), die Klausel der Verstärkten Zusammenarbeit (Artikel 20 EUV), die 
Beistandsklausel (Artikel 42 Absatz 7 EUV) und der Mechanismus für die Ständige Strukturierte 
Zusammenarbeit (Artikel 46 EUV). All diese in den Verträgen vorgesehenen Instrumente könnten das 
außenpolitische System der Europäischen Union verändern und dazu dienen, das Engagement für die 
Verteidigungspolitik neu zu beleben. Zweifellos ist diese Vielfalt an Möglichkeiten eine der großen Stärken 
des Vertrags von Lissabon.  

• Klausel der Verstärkten Zusammenarbeit (Artikel 20 EUV und Artikel 326 bis 334 AEUV) 

Dieses Verfahren erlaubt es einer Mindestzahl von neun Mitgliedstaaten, für einen bestimmten Bereich 
und innerhalb der Strukturen, Einrichtungen und Verfahren der EU die Integration voranzutreiben oder 
ihre Zusammenarbeit zu verstärken. Die Verstärkte Zusammenarbeit muss allen anderen Mitgliedstaaten 
jederzeit offen stehen. Nach Maßgabe von Artikel 20 EUV kann eine solche Zusammenarbeit nur durch 
einen einstimmigen Beschluss des Rates verfügt werden, und immer nur als letztes Mittel, wenn die mit 
dieser Zusammenarbeit angestrebten Ziele von der Union in ihrer Gesamtheit nicht „innerhalb eines 
vertretbaren Zeitraums“ verwirklicht werden können. Alle EU-Mitgliedstaaten können an den Sitzungen 
und Beratungen teilnehmen, aber nur die an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten 
nehmen an der Abstimmung teil. Bevor ein Antrag zur Begründung einer solchen Zusammenarbeit an den 
Rat gerichtet wird, müssen die betreffenden Mitgliedstaaten ihre diesbezügliche Absicht gegenüber der 
Kommission und dem Hohen Vertreter erklären, die daraufhin eine Stellungnahme zur Kohärenz des 
Vorschlags mit der Politik der Union in anderen Bereichen abgeben (Artikel 329 Absatz 2 AEUV). Darüber 
hinaus muss auch das Europäische Parlament unterrichtet werden.  

Unter keinen Umständen werden die im Rahmen dieser Verstärkten Zusammenarbeit erlassenen 
Rechtsakte und gefassten Beschlüsse Teil des gemeinschaftlichen Besitzstandes. Zudem darf die Verstärkte 
Zusammenarbeit nicht die Arbeitsweise der Europäischen Union in Bezug auf „den Binnenmarkt [oder] den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt“ beeinträchtigen (Artikel 326 AEUV). Das 
eigentliche Ziel dieser Klausel scheint die Stärkung des Integrationsprozesses der Union zu sein. In diesem 
Sinne wird der Mechanismus als Möglichkeit betrachtet, die Handlungsunfähigkeit in den 
Entscheidungsverfahren der EU zu beseitigen und den Aufbau Europas für die Mitgliedstaaten mit der 
entsprechenden Bereitschaft zu beschleunigen. In den Bereichen der GASP/GSVP ist diese Klausel bisher 
noch nicht zur Anwendung gelangt, wohl aber im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum 
Scheidungsrecht und zu den Rechten des geistigen Eigentums. 

• Beistandsklausel (Artikel 42 Absatz 7 EUV) 

Diese Klausel sieht vor, dass sich ein EU-Mitgliedstaat „[i]m Falle eines bewaffneten Angriffs auf [sein] 
Hoheitsgebiet“ auf diesen Mechanismus berufen kann, wonach die anderen Mitgliedstaaten „ihm alle in 
ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung“ schulden, im Einklang mit den Bestimmungen gemäß 
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Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Die anderen EU-Staaten leisten die Unterstützung in Form 
von zivilen und militärischen Fähigkeiten.  

Es gibt offenkundig einige Parallelen zwischen der Kollektivverteidigungsklausel gemäß Artikel 5 des 
NATO-Vertrags und der Beistandsklausel in Artikel 42 Absatz 7 EUV. Beide Bestimmungen sind in der 
Vergangenheit bereits geltend gemacht worden – erstere nach den Terroranschlägen gegen die 
Vereinigten Staaten im September 2001, letztere nach den Terroranschlägen in Paris vom November 2015. 
Es ist jedoch ein bedeutender Unterschied hervorzuheben: während im ersten Fall das 
Entscheidungsverfahren und der Militärapparat der NATO verwendet werden, mit denen im Falle eines 
Angriffs eine gemeinsame Reaktion sichergestellt und organisiert wird62, wird die EU-Beistandsklausel auf 
zwischenstaatlicher Ebene angewendet und die Koordinierung erfolgt zentral durch den ersuchenden 
Mitgliedstaat. Jedoch schließt Artikel 42 Absatz 7 EUV eine Koordinierung auf EU-Ebene zur Sicherstellung 
einer größeren Effizienz nicht aus. 

Im Vergleich zur Solidaritätsklausel betrachtet bieten beide eine Möglichkeit, die Partner um Hilfe und 
Unterstützung zu ersuchen,63 aber es besteht ein deutlicher verfahrenstechnischer Unterschied. Während 
durch den Beschluss 2014/415/EU des Rates die Modalitäten für die Umsetzung der Solidaritätsklausel 
durch die EU festgelegt werden, bestehen für die Beistandsklausel keinerlei Festlegungen zu einem 
formellen Verfahren, da zur Durchführung des Artikels 42 Absatz 7 EUV kein Beschluss bzw. keine 
Schlussfolgerung des Rates erforderlich ist, sondern allein das Vorliegen der Tatsachen/Umstände genügt, 
die die Begründung für eine Berufung auf den Artikel liefern.64  

• Flexibilitätsmechanismus (Artikel 44 EUV)  

Diese Bestimmung ist bislang noch nicht zur Anwendung gekommen. Im Wesentlichen würde es dieser 
Mechanismus dem Rat erlauben, die Umsetzung einer Petersberg-Aufgabe – Artikel 43 EUV – „einer 
Gruppe von Mitgliedstaaten [zu] übertragen, die dies wünschen und über die für eine derartige Mission 
erforderlichen Fähigkeiten verfügen“. Bei wörtlicher Auslegung dieser Bestimmung müsste jede Mission 
nach Artikel 44 von mindestens zwei Mitgliedstaaten durchgeführt werden, die für die Planung der Mission 
zuständig wären und die Anordnungsbefugnis innehätten. Allgemein betrachtet könnte diese 
Bestimmung für ein flexibles und rasches Handeln in Fällen von Nutzen sein, in denen ein schnelles 
Eingreifen der EU erforderlich ist. Die auszuführenden Missionen müssten zwischen den interessierten 
Mitgliedstaaten und dem Hohen Vertreter abgestimmt werden. Der Rat würde von den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten regelmäßig über die Fortschritte der Mission unterrichtet werden. In Fällen, in denen es 
die Durchführung der Mission mit sich bringt, dass „das Ziel der Mission, ihr Umfang oder die für sie 
geltenden Regelungen“ geändert werden müssen, würde der Rat unterrichtet werden und die 
erforderlichen Schritte unternehmen. 

 

 
62 ---: From Mutual Assistance to Collective Security. Artikel 42 Absatz 7 EUV: Orchestrating Our Response to New Threats. EPSC 
Strategic Notes, Ausgabe 10/2015 vom 22. Dezember. S. 2. 
63 Rehrl, J.: Invoking the EU’s Mutual Assistance Clause. What it says, what it means. Commentaries, Egmont Royal Institute for 
International Relations, 20. November 2015. Abrufbar unter: 
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/invoking-the-eus-mutual-assistance-clause-what-it-says-what-it-means/, 
[Abgerufen am 8.4.2016]. 
64 Cîrlig, C.-C.: The EU's mutual assistance clause. First ever activation of Article 42(7) TEU. European Parliamentary Research Service, 
Briefing November 2015. S. 4. 

http://www.egmontinstitute.be/publication_article/invoking-the-eus-mutual-assistance-clause-what-it-says-what-it-means/
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Auch wenn mit diesem Mechanismus keine neue Kategorie von EU-Operationen geschaffen wird – es wird 
explizit auf Artikel 43 verwiesen – wird mit ihm die Möglichkeit geschaffen, GSVP-bezogene Operationen, 
sowohl zivil als auch militärisch, durch ein Bündnis von dazu bereiten Mitgliedstaaten unter der Flagge der 
EU und unter der politischen Kontrolle der EU einzuleiten.65 Zudem liegt auf der Hand, dass dieses 
Instrument, auch wenn es mehr Flexibilität und ein rascheres Handeln als die Klausel zur Verstärkten 
Zusammenarbeit oder die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit erlaubt, nur innerhalb des EU-
Rechtsrahmens in die Tat umgesetzt werden sollte. Wichtig ist dabei, dass der Rat – wie bei jeder anderen 
GSVP-Operation auch – einstimmig handelt.66  

Im Hinblick auf die Leitung der Operation sind zwei Auslegungen möglich: (a) als EU-Operation würde sie 
der politischen Kontrolle und strategischen Leitung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees 
unterstehen67; (b) da der Rat die Durchführung der Mission einer Gruppe von EU-Mitgliedstaaten überträgt, 
können die Standardverfahren und der übliche Planungszyklus wahrscheinlich nicht in jeder Hinsicht 
befolgt werden68. 

Ein positiver Aspekt des Flexibilitätsmechanismus – im Vergleich zur Beistandsklausel – betrifft die 
Lastenteilung, da Gemeinschaftsmittel69 eingesetzt werden könnten (abgesehen von den Kosten, die 
durch den ATHENA-Mechanismus gedeckt werden). Daher besteht der Vorteil von Artikel 44 darin, dass die 
teilnehmenden Mitgliedstaaten schnelle GSVP-Operationen innerhalb des EU-Rechtsrahmens bei 
gleichzeitiger Wahrung der Umsetzungsautonomie einleiten könnten. Dennoch gibt es noch viele Zweifel 
rund um diese Bestimmung, die solange fortbestehen werden, bis der Artikel zum ersten Mal zur 
Anwendung gelangt.  

• Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (Artikel 42 Absatz 6 und Artikel 46 EUV) 

Im Rahmen dieses Mechanismus können Mitgliedstaaten, die eine Teilnahme wünschen, die 
diesbezüglichen Kriterien erfüllen und die erforderlichen Verpflichtungen eingegangen sind (enthalten 
und festgelegt in Protokoll (Nr. 10) zum Vertrag), im Rahmen der Union eine engere Zusammenarbeit in 
Bereichen der GSVP begründen. Die Mitgliedstaaten, die dazu bereit und in der Lage sind, teilen dem Rat 
und dem Hohen Vertreter ihre Absicht mit und der Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit und nach 
Anhörung des Hohen Vertreters einen Beschluss über die Anwendung dieses Mechanismus und über die 
Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten. Allerdings sollte Einstimmigkeit bei der Beschlussfassung 
im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit die Regel sein. 

Unter den Anforderungen gemäß Protokoll (Nr. 10) gibt es drei Bestimmungen, die eine nähere 
Betrachtung verdienen:  

1. In Artikel 1 des Protokolls ist festgelegt, dass jeder EU-Mitgliedstaat, der an einer Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit teilnehmen möchte, verpflichtet ist, „seine 
Verteidigungsfähigkeiten [...] intensiver zu entwickeln“ (unter anderem durch die Teilnahme an 
europäischen Ausrüstungsprogrammen) und „spätestens 2010 über die Fähigkeit zu verfügen, [...] 
bewaffnete Einheiten bereitzustellen, die auf die in Aussicht genommenen Missionen ausgerichtet 
sind, [...] für eine Dauer von zunächst 30 Tagen, die bis auf 120 Tage ausgedehnt werden kann“.  

 

 
65 Cîrlig, C.-C.: The EU's mutual assistance clause. S. 5. 
66 Tardy, T.: In groups we trust. Implementing Article 44 of the Lisbon Treaty. Brief Issue EUISS, Nr. 27, Oktober 2014. S. 2. 
67 Tardy, T.: In groups we trust. S. 2. 
68 Tardy, T.: In groups we trust. S. 2. 
69 ---: From Mutual Assistance to Collective Security. S. 5. 
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2. In die gleiche Richtung zielen die Bestimmungen in Artikel 2, wonach die teilnehmenden 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten; die Ermittlung des militärischen Bedarfs harmonisieren; die 
notwendigen Maßnahmen zur Stärkung der Verfügbarkeit, der Interoperabilität, der Flexibilität und 
der Verlegefähigkeit ihrer Truppen ergreifen; gemeinsam auf die Beseitigung von Mängeln hinarbeiten 
und an den von der Europäischen Verteidigungsagentur vorgeschlagenen Programmen mitwirken 
sollten.  

3. Schließlich ist in Artikel 3 festgelegt, dass die EDA die Beurteilung der den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten übertragenen Aufgaben vornimmt, insbesondere im Hinblick auf die Beiträge 
gemäß Artikel 2.  

Wie einige Studien nahelegen, gehört die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit zu den wichtigsten 
Instrumenten, die durch den Vertrag von Lissabon eingerichtet wurden. Allerdings ist sie bislang noch 
nicht zur Anwendung gekommen. Trotzdem könnte die potenzielle Anwendung dieses Mechanismus den 
Mitgliedstaaten, die dazu bereit und in der Lage sind, eine Stärkung der GSVP ermöglichen, indem sie dem 
Handeln der EU im Zusammenhang mit dem Ausbau und der gemeinsamen Nutzung von Fähigkeiten 
mehr Flexibilität einräumt.  

Die Teilnahme an diesem Mechanismus darf in keinem Fall zwingend sein und muss allen anderen 
Mitgliedstaaten, die dazu bereit und in der Lage sind, jederzeit offen stehen. Allerdings obliegt den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten die Entscheidung darüber, für welche Bereiche die Integration erfolgen 
soll: die konkreten Projekte, die Intensität der militärischen Zusammenarbeit, die Teilnahmekriterien u. a.70  

• Solidaritätsklausel (Artikel 222 AEUV) 

Diese Bestimmung sieht vor, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten bei einem Terroranschlag, einer 
Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe gemeinsam im „Geiste der 
Solidarität“ handeln. Die der EU zur Verfügung stehenden (durch die EU-Mitgliedstaaten bereitgestellten) 
Instrumente sind sowohl ziviler als auch militärischer Natur und werden für zwei Szenarien eingesetzt: zur 
Abwendung terroristischer Bedrohungen und zur Unterstützung im Falle einer Naturkatastrophe oder 
einer vom Menschen verursachten Katastrophe. Die Klausel legt fest, dass die Abstimmung zwischen den 
Staaten im Rat erfolgt, der vom Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee und dem Ständigen 
Ausschuss für die innere Sicherheit unterstützt wird. Dem Europäischen Rat schließlich obliegt die 
Verantwortung für die Einschätzung der Bedrohungen, denen die Union ausgesetzt ist.  

Anders als bei anderen Bestimmungen und in Einklang mit Artikel 222 Absatz 3 AEUV sind einige 
Fortschritte mit dem Beschluss des Rates vom 24. Juni 2014 erzielt worden, in dem die Bedingungen und 
die Vorkehrungen für die Anwendung der Solidaritätsklausel festgelegt sind. Demnach ist der Rat für die 
Überwachung der Anwendung der Klausel zuständig, während der Hohe Vertreter und der EAD die 
(militärischen) Fähigkeiten und Einsatzmittel koordinieren. Diesbezüglich und gemäß Artikel 5 Absatz 3 
des Beschlusses unterbreiten die Kommission und der Hohe Vertreter dem Rat Vorschläge zu 
Sondermaßnahmen und den einzusetzenden militärischen Fähigkeiten. In Fällen, in denen die Klausel von 
der Regierung des betroffenen EU-Mitgliedstaates geltend gemacht wird, richtet diese „ihre 
Geltendmachung der Solidaritätsklausel an den Vorsitz des Rates [...] über das ERCC [Zentrum für die 
Koordination von Notfallmaßnahmen] auch an den Präsidenten der Europäischen Kommission“. Der 
Vorsitz des Rates unterrichtet anschließend den Präsidenten des Europäischen Rates und den Präsidenten 
des Europäischen Parlaments.  

 

 
70 Barnier, M.: In Defence of Europe. S. 7. 
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Anders als die Beistandsklausel, die rein zwischenstaatlicher Natur ist, erfordert der 
Solidaritätsmechanismus eine politische Abstimmung auf EU-Ebene. Ein weiterer Unterschied gegenüber 
Artikel 42 Absatz 7 EUV besteht darin, dass die Geltendmachung der Solidaritätsklausel auf das 
Hoheitsgebiet des betroffenen Mitgliedstaates beschränkt ist (während die Beistandsklausel bei der 
Anwendung dieser territorialen Beschränkung nicht unterliegt71). Außerdem und gemäß dem 
vorgenannten Beschluss lässt die Solidaritätsklausel die Verteidigung unberührt (Artikel 2 des Beschlusses) 
– zwar können militärische Fähigkeiten eingesetzt werden, aber nur für zivile Zwecke. Ausgehend von 
diesen Faktoren legen einige Berichte nahe, dass die beschränkte Rolle der EU-Einrichtungen72 und der 
Umstand, dass die Beistandsklausel Gegenstand des Kapitels zu Sicherheit und Verteidigung (GSVP)73 ist, 
erklären könnten, warum Frankreich dem zwischenstaatlichen/bilateralen Rahmen von Artikel 42 Absatz 7 
den Vorzug gegeben hat74. 

Und schließlich fällt die Klausel in die Zuständigkeit des Gerichtshofes der Europäischen Union, obwohl er 
nicht „für die Bestimmungen hinsichtlich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ zuständig ist 
(Artikel 275 AEUV). 

• Die Finanzierung der GASP/GSVP (Artikel 41 EUV) 

Die Finanzierung von zivilen und militärischen Krisenbewältigungsoperationen der EU lässt sich nach Art 
der Kosten aufgliedern (siehe nachfolgende Abbildung für eine nähere Klarstellung): zivile 
Verwaltungsausgaben und operative Ausgaben; operative Ausgaben mit 
militärischem/verteidigungspolitischem Bezug; Sofortfinanzierung von Initiativen für vorbereitende 
Tätigkeiten und Sofortfinanzierung von Initiativen für vorbereitende Tätigkeiten mit 
militärischem/verteidigungspolitischem Bezug. 

Die erste Kostenart – zivile Verwaltungsausgaben und operative Ausgaben – geht direkt zulasten des 
Haushalts der Union. Die Ausgaben sind häufig Gegenstand des (vom Rat gefassten) Beschlusses zur 
Einrichtung der Mission. Im Falle einer Erweiterung der Mission werden die Mittel neu veranschlagt. 

Im zweiten Fall, wenn die Ausgaben Operationen mit militärischem Bezug betreffen75 (oder wenn der Rat 
einstimmig einen entsprechenden Beschluss fasst), gehen die Kosten zulasten des ATHENA-Mechanismus 
(der sich aus Beiträgen der EU-Mitgliedstaaten im Verhältnis zu ihrem BIP zusammensetzt)76. Die Liste der 
über diesen Mechanismus finanzierten gemeinsamen Kosten schließt Ausgaben für medizinische 
Versorgung, Infrastruktur, Reisen, Unterbringung, Kraftstoff, Personaleinstellung u. a. ein. Die Ausgaben für 
Personalaufwendungen und sonstige Positionen werden nach dem Grundsatz finanziert, dass Kosten dort 
getragen werden, wo sie anfallen („costs lie where they fall“).77 Die Verwaltung des ATHENA-Mechanismus 

 

 
71 Cîrlig, C.-C.: The EU's mutual assistance clause. S. 7. 
72 Cîrlig, C.-C.: The EU's mutual assistance clause. S. 8. 
73 Moser, C.: Awakening dormant law – or the invocation of the European mutual assistance clause after the Paris attacks. 
Verfassungsblog on Constitutional Matters, 18. November 2015. Abrufbar unter: 
http://verfassungsblog.de/awakening-dormant-law-or-the-invocation-of-the-european-mutual-assistance-clause-after-the-paris-
attacks/, [Abgerufen am 28.3.2016]. 
74 Cîrlig, C.-C.: The EU's mutual assistance clause. S. 8. 
75 Gemäß dem Beschluss 2011/871/GASP des Rates vom 19. Dezember 2011 „beteiligt sich Dänemark nicht an der Ausarbeitung 
und Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben. Dänemark beteiligt 
sich nicht an diesem Beschluss und beteiligt sich daher auch nicht an der Finanzierung des Mechanismus“. 
76 Die Liste der gemeinsamen Kosten ist Gegenstand der Anhänge I, II, III und IV des Beschlusses 2011/871/GASP des Rates. 
77 Missiroli, A.: EUISS Yearbook of European Security Y•E•S 2013. EUISS, April 2013. S. 276. 

http://verfassungsblog.de/awakening-dormant-law-or-the-invocation-of-the-european-mutual-assistance-clause-after-the-paris-attacks/
http://verfassungsblog.de/awakening-dormant-law-or-the-invocation-of-the-european-mutual-assistance-clause-after-the-paris-attacks/
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obliegt einer Dreiergruppe bestehend aus einem Verwalter, einem Befehlshaber und einem 
Rechnungsführer.78 Sämtliche ihrer Handlungen erfolgen unter der Aufsicht eines Sonderausschusses, der 
als Entscheidungsgremium für die Verwaltung der Finanzierung der gemeinsamen Kosten fungiert.  

Im Zusammenhang mit einem künftigen Weißbuch auf EU-Ebene sollte die Funktionsweise dieses 
Mechanismus unbedingt neu überdacht werden. Auch wenn ATHENA bei der Lastenteilung gut 
funktioniert und einige Vorkehrungen zur Deckung der strategischen Transportkosten getroffen wurden,79 
sind die Auswirkungen des Mechanismus bislang recht begrenzt. Da die Mitgliedstaaten weiterhin den 
Großteil der Kosten übernehmen, hängen die militärischen Operationen im Rahmen der GSVP weiterhin 
von ihrer Bereitschaft ab, sich einzubringen und die erforderlichen Fähigkeiten bereitzustellen.80 

Was drittens die Ausgaben in Verbindung mit vorbereitenden Tätigkeiten im Sinne von Artikel 42 Absatz 1 
EUV und Artikel 43 EUV (Petersberg-Aufgaben) anbelangt, sollte der Rat nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments einen Beschluss über die Festlegung „besonderer Verfahren, um den schnellen Zugriff auf die 
Haushaltsmittel der Union zu gewährleisten“, fassen. Leider hat der Rat diesen Beschluss bislang noch nicht 
verabschiedet. 

Im vierten Fall wird für jene vorbereitenden Tätigkeiten (nach Maßgabe von Artikel 42 Absatz 1 und 
Artikel 43 EUV), die militärischen oder verteidigungspolitischen Bezug haben, aber nicht zulasten der 
Union gehen (Artikel 41 Absatz 3 EUV), ein Anschubfonds eingerichtet, der aus Beiträgen der 
Mitgliedstaaten gebildet wird. In diesen Fällen ermächtigt der Rat den Hohen Vertreter zur 
Inanspruchnahme dieser Fonds. Allerdings ist bislang ein solcher Fonds noch nicht eingerichtet worden. 

Im Hinblick auf andere Bereiche, die nicht mit zivilen und militärischen Missionen in Zusammenhang 
stehen, wird die gegenwärtige Haushaltsordnung als relativ unflexibel bei GASP-/GSVP-Ausgaben 
eingeschätzt.81 Gegenwärtig konzentriert sich die Mittelbereitstellung ausschließlich auf FuE im zivilen 
Bereich und FuE mit doppeltem Verwendungszweck im Rahmen des Programms „Horizont 2020“. Es gibt 
jedoch einen Bereich, in dem bescheidene Fortschritte erzielt wurden: die Finanzierung von 
Forschungsvorhaben zur GSVP aus dem EU-Haushalt im Rahmen von Pilotprojekten oder vorbereitenden 
Maßnahmen. Im Hinblick auf ersteres hat das Europäische Parlament ein GSVP-Pilotprojekt in den EU-
Haushaltsplan für 2015 aufgenommen. Demnach wird die EDA das Forschungsvorhaben dank der von der 
Europäischen Union erhaltenen Mittel durchführen. Das Ziel ist die Entwicklung konkreter 
Forschungsaktivitäten, die wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf künftige Operationen haben 
würden. Im Hinblick auf letzteres wird die Kommission im Jahr 2017 eine vorbereitende Maßnahme zur 
Ermittlung des potenziellen Nutzens von EU-finanzierten Forschungsvorhaben in Bereichen der GSVP 
einleiten. Nach Einschätzung von Denis Roger, EDA-Direktor für europäische Synergien und Innovation, ist 
die vorbereitende Maßnahme der erste Schritt in Richtung eines größeren Projekts: die Einrichtung eines 
GSVP-bezogenen Forschungsprogramms auf EU-Ebene.82  

 

 
78 Missiroli, A.: EUISS Yearbook of European Security Y•E•S 2013. EUISS, April 2013. S. 275. 
79 Cîrlig, C.-C.: Financing of CSDP missions and operations. European Parliamentary Research Service, Februar 2016. S. 2. 
80 Cîrlig, C.-C.: Financing of CSDP missions and operations. S. 2. 
81 Troszczynska-Van Genderen, W.: The Lisbon Treaty’s provisions. S. 14. 
82 Informationen darüber sind abrufbar unter:  
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2014/11/25/first-eda-commission-workshop-on-the-preparatory-
action-for-csdp-related-research, [Abgerufen am 8.2.2016]. 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2014/11/25/first-eda-commission-workshop-on-the-preparatory-action-for-csdp-related-research
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2014/11/25/first-eda-commission-workshop-on-the-preparatory-action-for-csdp-related-research
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Abbildung 5. Die Finanzierung von GSVP-Missionen 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 6. Institutioneller Rahmen der GSVP 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 7. Streitkräfte 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

INNERHALB DER EUROPÄISCHEN 
UNION

EUROPÄISCHE EINGREIFTRUPPE (PLANZIEL 2003)

– 15 Truppen oder 50 000-60 000 Personen

– innerhalb von 60 Tagen einsatzbereit

– mindestens ein Jahr lang einsetzbar

– deckt das gesamte Spektrum der Petersberg-Aufgaben ab

EU-GEFECHTSVERBAND

– 18 Gefechtsverbände aus 1500 Truppen

– unter der Aufsicht des Rates

– innerhalb von 5-10 Tagen nach Genehmigung einsatzbereit

– mindestens 30 Tage lang einsetzbar (verlängerbar auf 120 Tage)

– für die Erfüllung von Petersberg-Aufgaben ausgelegt

EU-GEFÜHRTE EINSATZKRÄFTE (EUFOR)

– unterstehen dem EUMS

– bisher viermal eingesetzt: CONCORDIA, ALTHEA, EUFOR RD Congo, EUFOR 
Tchad/RCA, EUFOR RCA 

AUSSERHALB DER 
EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHES KORPS (EUROKORPS)

– zwischenstaatliches Armeekorps aus etwa 1 000 Soldaten

– Hauptquartier einsatzbereit seit 1995

– aufbauend auf der Deutsch-Französischen Brigade (1987)

– sechs Mitglieder: Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Polen, Spanien

– assoziierte Mitglieder: Italien, Griechenland, Türkei 

EUROPÄISCHE GENDARMERIETRUPPE (EGF)

– einsatzbereit seit 2006 

– multinationale Initiative von sieben EU-Mitgliedstaaten: Frankreich, Italien, die 
Niederlande, Portugal, Spanien, Rumänien und Polen

– teilnehmende Streitkräfte:  Gendarmerie Nationale (Frankreich), Koninklijke 
Marechaussee (die Niederlande), Jandarmeria Română (Rumänien), Żandarmeria 

Wojskowa (Polen), Guarda Nacional Republicana (Portugal), Guardia Civil (Spanien), und 
Arma dei Carabinieri (Italien)
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4 Die transatlantische und die NATO-Dimension und ihre 
Bedeutung für ein Weißbuch 

Bei der Ausarbeitung eines zukünftigen Weißbuchs müssen auch die möglichen Auswirkungen und 
Bedingungen für die Beziehungen der EU mit der NATO und den Vereinigten Staaten berücksichtigt 
werden. Wie bereits erwähnt, dient ein Weißbuch auf EU-Ebene in erster Linie der Erzielung von 
Fortschritten bei der Entwicklung der Europäischen Sicherheit und Verteidigung und diese Zielsetzung 
könnte Folgen für die Beziehungen zu diesen beiden strategischen Partnern haben. Mit dem Ziel, diese 
Folgen zu erörtern, widmen wir uns im Folgenden den zentralen Aspekten, die es im Erstellungsprozess zu 
berücksichtigen gilt. 

4.1 Beziehungen zwischen EU und den USA 
Die Beziehungen mit den Vereinigten Staaten sind für die Europäische Union von enormer Bedeutung. 
Historisch beruhen diese Beziehungen auf gemeinsamen Werten und Grundsätzen sowie auf einer 
Verteidigungszusammenarbeit im Rahmen der NATO. Obwohl dies in der Vergangen nicht der Fall war, 
sind die Vereinigten Staaten heute einer der stärksten Befürworter der Entwicklung einer wirksamen und 
effizienten GSVP83. Die Ansicht – die Vereinigten Staaten unterstützten die Entwicklung einer stärkeren 
europäischen Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik – wurde ebenfalls von renommierten 
Analysten wie Nick Witney bekräftigt: In Washington setzte sich, in deutlichem Gegensatz zu früheren 
Positionen, zunehmend die Ansicht durch, die Europäer müssten innerhalb der EU wirksamer miteinander 
kooperieren. Die GSVP stelle daher nicht länger einen Gegenpol zur transatlantischen Partnerschaft dar, 
sondern solle einen ihrer wesentlichen Bausteine darstellen84. Dennoch sollten die Auswirkungen eines 
Weißbuchs auf EU-Ebene auf die Beziehungen zwischen der EU und den USA in dessen Erstellungsprozess 
nicht außer Acht gelassen werden. Diese Auswirkungen können unter anderem Folgendes umfassen:  

4.1.1 Militärische Autonomie und eine ausgewogenere Beziehung zur NATO 
Zunächst wäre ein zukünftiges WB um ein höheres Maß an militärischer Autonomie und eine 
ausgewogenere Beziehung zur NATO auf Grundlage einer Teilung der Hauptlasten bemüht. Diese beiden 
Ziele könnten sich positiv auf die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten auswirken, da diese die EU 
jüngst aufgefordert haben einen größeren Anteil der Verteidigungsbemühungen der NATO zu schultern; 
außerdem stehen sie im Einklang mit der ausdrücklichen Absicht der EU ein höheres Maß an 
Handlungsautonomie zu erreichen. In diesem Sinne würde es ein zukünftiges EU-WB den USA 
möglicherweise erlauben, ihren derzeitigen Anteil an der atlantischen Allianz zu reduzieren und 
gleichzeitig einen militärisch stärkeren Verbündeten durch den EU-Beitrag zu internationaler Sicherheit zu 
erhalten. 

4.1.2 EU-Verteidigung mit einer Stimme 
Die Vereinigten Staaten scheinen in verschiedenen Sicherheits- und Verteidigungsfragen zweitens eine 
geeinte und aktive Europäische Union einer zersplitterten oder passiven EU vorzuziehen. Eine 
intensivierte GSVP böte einen vereinten europäischen Verteidigungsansatz, wie es im Handel und in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten bereits der Fall ist85. Diese Aufgabe der Einigung und Intensivierung 
ließe sich mit einem WB auf EU-Ebene weit einfacher verwirklichen, weil es einen eindeutigen, direkten 

 

 
83 Coelmont, J. und de Langlois, M.: Recalibrating CSDP-NATO Relations: The Real Pivot’, Security Policy Brief, Egmont Royal Institute 
for International Relations, Nr. 47, Juni 2013. S. 2. 
84 Menon, A. und Witney, N.: After Paris: What Price European Defence? ECFR Essay, November 2015. S. 4. 
85 Lasheras, B. et al.: European Union Security and Defence White Paper A Proposal. S. 30. 
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und gemeinsam vereinten Fahrplan für den Abbau von Stillstand und Bürokratie, die die Funktionsweise 
der EU gelegentlich kennzeichnen, bereithielte. Dementsprechend dürften die Auswirkungen eines WB in 
diesem Bereich keine Gefahr für die Beziehung zwischen der EU und den USA darstellen.  

4.1.3 Stärkung der EU als Sicherheitsgarant 
Ein EU-WB wird sicherlich die Forderung nach einer Erhöhung von EU-Mitteln und Fähigkeiten enthalten, 
was sich auf die Beziehungen zwischen der EU und den USA auswirken könnte. Dies wäre im Prinzip kein 
Problem für die USA, da die Vereinigten Staaten in den vergangen Jahren öffentlich eine Stärkung der 
europäischen Verteidigungsfähigkeiten befürwortet haben. Durch bessere Fähigkeiten wird die 
Europäische Union ihre Rolle als Sicherheitsgarant untermauern; dies ist vor allem deshalb bedeutend, weil 
der „Blick“ der USA nach Asien suggeriert, dass Europa nicht länger Grundlage der US-Sicherheit ist. Diese 
neue Verschiebung zeigt sich beim jüngsten Krieg in Libyen, bei dem die USA entschieden, das Feld von 
hinten anzuführen86; es wurde impliziert, dass die EU die Hauptverantwortung bei der Führung einer 
Operation vor der eigenen Haustür übernehmen solle (tatsächlich waren Frankreich und UK die treibende 
Kraft bei diesem Eingriff)87. Gemäß dieser neuen Auffassung einer gemeinsamen US-EU-Sicherheit würden 
die USA eine Führungsrolle der EU in bestimmten Konfliktregionen begrüßen.  

4.1.4 Auswirkungen auf Forschung und industriebezogene Aspekte 
Eine weitere, vierte Auswirkung eines zukünftigen WB auf EU-Ebene beträfe die Verteidigungsforschung 
und industriebezogene Aspekte. Mit Blick auf erstere und die vom WB beabsichtigte Stärkung dieses 
Sektors könnten US-Rüstungsunternehmen den Verlust von Macht und Einfluss befürchten, wenn 
wettbewerbsfähigere Akteure auf den Plan treten. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein, denn wenn 
die EU engagierter Verbündeter und echter Partner der USA sein möchte, muss sie ihren Ehrgeiz im Bereich 
der Verteidigung erheblich steigern88.  

In Bezug auf die Industrie wird in einem WB sicherlich eine wettbewerbsfähigere und stärkere 
technologische und industrielle Verteidigungsbasis in Europa gefordert werden, was sich in mehrfacher 
Weise auf den US-Verteidigungsmarkt auswirken könnte. Einerseits dürften die Amerikaner von einer 
einheitlichen Normierung und Zertifizierung des europäischen Verteidigungsmarktes profitieren und 
hätten es nicht länger mit 28 unterschiedlichen Regelungen zu tun. Dies hätte kostentechnisch sicherlich 
seine Vorteile. Andererseits könnte eine Stärkung der EDTIB dazu führen, dass sich europäische 
Unternehmen der Verteidigungsindustrie stärker auf den europäischen Markt konzentrieren, was trotz der 
restriktiven Maßnahmen, mit denen die Amerikaner gemeinhin ihre Interessen schützen, nachteilig für den 
US-Markt sein könnte. Da es aber [gegenüber EU-Unternehmen] unter US-Unternehmen keine 
ernstzunehmende Konkurrenz mehr gibt, dürfte dies zu Qualitätseinbußen und Preissteigerungen 
führen89. Da die möglichen Auswirkungen auf und Implikationen für die Beziehungen zwischen der EU und 
den USA nicht klar sind, müssen diese Fragen während des Erstellungsprozesses eines WB berücksichtigt 
werden. 

 

 
86 Howorth, J.: Security and Defence Policy in the European Union, Palgrave Macmillan, 2014. S. 139. 
87 Gomis, B.: Franco-British Leadership in Libya: Prepared for the Long Run? Chatham House, the Royal Institute of International 
Affairs, 23. März 2011, abrufbar unter: 
https://www.chathamhouse.org/media/comment/view/163893#sthash.pB0zBvDK.dpufhttps://www.chathamhouse.org/media/c
omment/view/163893, [Abgerufen am 3.4.2016]. 
88 Mauro M. F. und Thoma, K.: The future of EU defence research. Generaldirektion Externe Politikbereiche, Fachabteilung, 
Europäisches Parlament, März 2016. S. 69. 
89 Mölling, C.: Europe, the Transatlantic Defense Industry, and How to Make the Right Choice? The German Marshall Fund of the 
United States, Policy Brief, Transatlantic Security Task Force Series, November 2013. S. 3. 
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Auf Basis dieser Argumente ist davon auszugehen, dass die Erarbeitung eines WB auf EU-Ebene im Prinzip 
kein Hindernis für die Beziehungen zwischen der EU und den USA darstellen dürfte. Dennoch sollte 
während des Prozesses nicht nur die wahrscheinlich Akzeptanz der USA in Bezug auf eine größere 
Handlungsautonomie der EU, eine geeinte Position der EU bei zahlreichen Sicherheits- und 
Verteidigungsangelegenheiten und die Stärkung der EU-Fähigkeiten erwogen werden, sondern ebenso 
die Fragen, die sich hinsichtlich der Verteidigungsforschung und industriebezogener Aspekte des EU-
Marktes stellen.  

4.2 Beziehungen zwischen EU und der NATO 
Wie für die USA dargelegt müssen die Auswirkungen eines WB auf EU-Ebene auf die Beziehungen der EU 
zur NATO berücksichtigt und die Koordinierungsmechanismen sowie das gewünschte Ausmaß der 
Kooperation beschrieben werden. Der Umstand, dass 22 europäische Mitgliedstaaten sowohl der EU als 
auch der NATO angehören ist hier bedeutsam. Zweifellos zählen die NATO und die EU bei der Bewältigung 
vergangener und aktueller internationaler Krisen zu den wichtigsten Akteuren weltweit. Ihre 
Zusammenarbeit basiert auf gemeinsamen Werten, Normen und Prinzipien der beiden Institutionen. 
Diese strategische Partnerschaft gründet in den Prinzipien der Kohärenz, Transparenz und Gleichheit, die 
in der Wahrung der Interessen sowohl der EU-Mitgliedstaaten als auch der NATO Anerkennung finden90.  

In Bezug auf den derzeitigen rechtlichen Rahmen besteht bisher die Berlin-Plus-Vereinbarung als 
einzige Vorkehrung zu den Beziehungen zwischen der EU und der NATO. Sie hat ihre Wurzeln in einer 
vorherigen Vereinbarung zwischen der NATO und der Westeuropäischen Union (WEU), die 1996 während 
des Ministertreffens der NATO in Berlin geschlossen wurde und die ein doppeltes Ziel verfolgt: einerseits 
soll es Europa ermöglicht werden, Missionen in Regionen zu führen, die nicht im Interesse der NATO liegen, 
andererseits soll die finanzielle Belastung der USA für die NATO reduziert werden. Die Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates von 1999 in Köln enthalten die Entscheidung der Europäischen Union über die 
Aufnahme der „Festlegung der Modalitäten für die Einbeziehung der Aufgaben der WEU, die notwendig 
sein werden, damit die Union ihrer neuen Verantwortung im Bereich der Petersberg-Aufgaben gerecht 
werden kann“. Anders ausgedrückt übernahm die EU die WEU-Funktionen. 

Daher und als Folge der EU-NATO-Erklärung vom Dezember 2002 wurde als Teil der Berlin-Plus-
Vereinbarung ein neuer Kooperationsrahmen in der Beziehung zwischen den beiden Organisationen 
aufgestellt. Dieser wurde im März 2003 geschlossen und deckte mehrere Aspekte ab: darunter der 
Austausch klassifizierter Informationen, der Zugang zu NATO-Planungskapazitäten für EU-geführte 
Krisenbewältigung sowie die Verfügbarkeit von Mitteln und Fähigkeiten der NATO für EU-geführte zivil-
militärische Operationen. Unter anderem wurde dieses Paket an Vorkehrungen mit Blick auf die 
Vermeidung von Doppelungen und Überschneidungen zwischen diesen beiden Organisationen sorgfältig 
geschnürt.  

Im Laufe dieser Jahre erfolgt die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen hauptsächlich in Form von 
Treffen zwischen dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee der EU und dem Nordatlantikrat der 
NATO erfolgreich. Bereiche wie die politischen Beratungen, Terrorismus und Cyberabwehr sind 
hervorragende Beispiele für die erzielten Verbesserungen. Bei letzterer begann die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO 2010 mit Beratungen auf Mitarbeiterebene und informellen Treffen und 

 

 
90 Siehe in der EU-NATO-Erklärung aus dem Dezember 2002 festgehaltene Gemeinsame Grundsätze. 
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sie ist zu einer Priorität für eine sicherere digitale Welt geworden. Zwei der erfolgreichsten 
Kooperationsinitiativen sind derzeit die EU-Durchführung der jährlichen Cyberabwehrübung der NATO, 
die „Cyber-Koalition“, und die Technische Vereinbarung zwischen der Computer Incident Response 
Capability der NATO und dem Computer Emergency Response Team–European Union (CERT–EU). Im 
ersten Fall übermittelt die NATO EU-Behörden Informationen; bei letzterem fördert die EU die 
Zusammenarbeit mit der NATO in Übereinstimmung mit einem der fünf Ziele des EU-Politikrahmens für 
die Cyberabwehr vom November 201491 (vgl. Kapitel 2).  

Zu den weiteren Feldern, in denen Erfolg folgerichtig zu erwarten ist, umfassen die 
Informationsweitergabe und Unterstützung bei der SSR9293. Im Rahmen des NATO-Strategiekonzepts 2010 
wurde zudem die Notwendigkeit identifiziert, neuen Sicherheitsherausforderungen wie der 
Energiesicherheit zu begegnen. Mit dem Eingreifen Russlands wird außerdem der Wert der üblichen 
Reaktion auf hybride Bedrohungen in Frage gestellt. Zu diesem Thema scheint der für Juli 2016 geplante 
NATO-Gipfel in Warschau eine gute Gelegenheit für weitere, intensive Diskussionen zwischen der EU und 
der NATO über ihre zukünftige Zusammenarbeit. In diesem neuen Szenario werden die EU und die NATO 
intensiv kooperieren müssen, während sie sich in Situationen, in der nur eine von ihnen zuständig ist, 
beraten und abstimmen sollten, um Zeitpläne und Wirken miteinander abzustimmen94. Vor diesem 
Hintergrund sollte die Erstellung eines WB durch einem intensiven Erörterungsprozess zwischen EU- und 
NATO-Mitgliedern begleitet werden, um zu ergründen, wie die jeweiligen Stärken der Organisationen zur 
Bewältigung dieser neuen Herausforderungen bestmöglich eingesetzt werden können.  

Trotz dieser Schritte besteht jedoch noch weiteres Verbesserungspotenzial für die Beziehung zwischen der 
EU und der NATO. Eines der zentralen Ziele in jeder Beziehung zwischen der EU und der NATO besteht 
darin, Komplementarität herzustellen, und ein WB auf EU-Ebene, das die GSVP vorantreiben würde, sollte 
diese Rolle der Komplementarität der Europäischen Union im Rahmen der NATO stärken. Hierzu wäre 
die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zunächst als Beitrag zum NATO-Auftrag der 
territorialen Verteidigung (NATO Artikel 5) zu betrachten. Hier scheint es erforderlich, dass ein 
zukünftiges WB die rechtlichen Beschränkungen und Zusammenhänge absteckt, in denen die Berufung 
auf und die Vereinbarkeit mit Artikel 5 des NATO-Vertrags mit anderen Vorschriften des Vertrags von 
Lissabon, wie die Artikel 42 Absatz 2 und 42 Absatz 7 EUV in Einklang stehen. Artikel 42 Absatz 2 EUV 
besagt, dass die EU-Verteidigungspolitik „die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten [achtet], die ihre 
gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation ... verwirklicht sehen“. In ähnlicher 
Weise wird in der Beistandsklausel des Artikels 42 Absatz 7 EUV anerkannt, dass die Verpflichtungen in 
diesem Bereich „im Einklang mit den im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen 
Verpflichtungen [bleiben]“. Mit Blick auf diese beiden Vorschriften sollten sowohl Umfang als auch 
Voraussetzungen zukünftiger gemeinsamer Maßnahmen geklärt werden, um festzustellen, wie sie 
einander ergänzen könnten.  

Abgesehen von diesen rechtlichen Erwägungen bestehen weitere Bereiche, in denen sich ein zukünftiges 
WB auf EU-Ebene auswirken könnten: hierzu zählen ein höheres Maß an militärischer Autonomie, eine 
ausgewogener Beziehung zur NATO, mögliche Auswirkungen in wirtschaftlichen und industriellen 
Belangen sowie eine mögliche Änderung der institutionellen Kommunikationswege.  

 

 
91 Informationen darüber sind abrufbar unter: http://eeas.europa.eu/top_stories/2016/100216_eu-nato-cyber-defence-
cooperation_en.htm, [Abgerufen am 3.4.2016]. 
92 Initials for Security Sector Reform. 
93 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 10. 
94 Drent, M. et al: New Threats, New EU and NATO Responses. S. 52. 
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4.2.1 Eine stärkere militärische Autonomie der EU 
Da im WB vermutlich eine Stärkung der EU-Fähigkeiten gefordert werden wird, wird dies zunächst zu 
einem höheren Maß an militärischer Autonomie führen. Dieses Szenario wird sicherlich zwei aktuelle 
politische Themen betreffen: das Erstinterventionsrecht der NATO und der Zypernkonflikt mit der Türkei. 
Was Ersteres betrifft, so hat die NATO gemäß Berlin-Plus-Vereinbarung ein Erstinterventionsrecht, 
demzufolge die Europäische Union nur dann auf NATO-Mittel zurückgreifen darf, wenn die NATO kein 
Interesse an einem Eingreifen äußert. Hier böte ein WB die Möglichkeit, die Handlungsautonomie 
innerhalb der Beziehungen zur NATO zu erhöhen. In einem Szenario, in dem beide Organisationen ein 
Interesse an einem Eingreifen haben, könnte die EU bei einer umfassenden Kooperation mit der NATO und 
ohne Nachteile für diese strategische Partnerschaft mit ihren eigenen Fähigkeiten und Ressourcen tätig 
werden. Dies sollte nicht als Zeichen der Distanz verstanden werden. sondern als Ideal für das 
Zugeständnis und die Anerkennung der unterschiedlichen Wege, die beide Organisation beschreiten 
können. 

In Bezug auf den Zypernkonflikt mit der Türkei sind die politische Komplexität der Anwendung und des 
Einsatzes der Berlin-Plus-Vereinbarung hinlänglich bekannt. Daher zeigt sich EU bei einer Intensivierung 
der Berlin-Plus-Vereinbarung zurückhaltend. Im Ergebnis scheint es heute trotz der erfolgreichen 
gemeinsamen Erfahrung der NATO und der EU in den 90er Jahren praktisch unmöglich, eine Berlin-Plus-
Mission einzusetzen. Wenn wir die möglichen Auswirkungen eines zukünftigen WB betrachten und den 
Umstand berücksichtigen, dass der Zypernkonflikt mit der Türkei auf höchster politischer Ebene 
gehandhabt werden muss, statt ihn lediglich als Nebenschauplatz zu betrachten95, könnte die Entwicklung 
der GSVP dank einer stärkeren militärischen Autonomie der Europäischen Union dazu beitragen, die 
derzeitigen Blockaden zu überwinden. Die EU wäre dann in der Lage, im eigenen Interesse96 außerhalb 
ihrer Grenzen eigenständig und unabhängig von der NATO Missionen zu leiten. 

4.2.2 Eine ausgewogenere Beziehung 
Eine weitere Auswirkung eines zukünftigen WB könnte in der Forderung seitens der NATO nach einer 
ausgewogeneren Beziehung bestehen. Mit einer Ausweitung der EU-Mittel und Fähigkeiten sowie einer 
Verbesserung ihres Einsatzes und ihrer Verwaltung könnte die NATO eine „gerechtere“ Beziehung mit der 
EU wünschen. Die EU sollte also die Möglichkeiten untersuchen, die Mittel, Fachkompetenz oder Werte 
bereitzustellen, über die die NATO nicht verfügt; dies könnten zum Beispiel nicht militärische Mittel sein. 
Diese neue Form der Zusammenarbeit würde in beide Richtungen erfolgen und es beiden Organisationen 
ermöglichen, ihre jeweiligen Stärken beizusteuern, indem die NATO Zugang zu EU-Stärken erhält und 
umgekehrt.  

4.2.3 Wirtschaftliche und industrielle Bedingungen 
Bei der Erstellung eines WB auf EU-Ebene wären drittens eine Reihe von Auswirkungen und Bedingungen 
hinsichtlich wirtschaftlicher Aspekte zu berücksichtigen. Eines der zentralen Ziele dieses WB besteht darin, 
die GSVP auf die nächste Stufe zu heben, was ebenfalls eine Unterstützung des Binnenmarktes in Bezug 
auf die europäische Verteidigungsindustrie betrifft. In diesem Sinne wird die Auflage eines Aktionsplan im 
Verteidigungsbereich durch die Europäische Kommission zusammen mit der Stärkung der EDTIB und der 
Möglichkeit, Fähigkeiten zu vergemeinschaften, dazu führen, dass die Europäische Union zu einem 
gefestigteren und wettbewerbsfähigeren Industrieakteur wird. Dieses neue Szenario dürfte sich 
wirtschaftlich sowohl auf die USA als auch auf die NATO auswirken, da es den Mehrwert europäischer 

 

 
95 Coelmont, J. und de Langlois,M.: Recalibrating CSDP-NATO Relations. S. 2. 
96 Lasheras, B. et al: European Union Security and Defence White Paper A Proposal. S. 31. 
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Verteidigungsunternehmen steigern und möglicherweise den Status quo bei der Vergabe von 
Liefervereinbarungen ändern wird. Solche Veränderungen sollten für die NATO im Grunde 
unproblematisch sein, da sie von einem stärkeren Wettbewerb in der Branche profitieren wird. Es wird 
jedoch dringend empfohlen, diese möglichen Bedingungen während des Erstellungsprozesses des WB zu 
berücksichtigen. 

Es gibt zudem eine weitere wirtschaftliche und industrielle Wirkung des WB. Die Entwicklung des 
europäischen Marktes könnte als Vorteil für die Beziehungen mit der NATO betrachtet werden. Die 
Stärkung der europäischen Industriezweige mit einem Wettbewerbsvorteile (Luftfahrt Lenkwaffen, 
Marine- und Schutzfahrzeugsektor)97 und zu einer Konsolidierung und Festigung der europäischen 
Industriebasis und damit zu einer wesentlichen Spezialisierung führen. Die NATO dürfte eine solche 
Veränderung begrüßen, da sie bei ihren Missionen davon profitieren würde und die Last für die übrigen 
NATO-Mitglieder gesenkt würde.  

4.2.4 Kommunikationskanäle 
Ein WB auf EU-Ebene könnte sich viertens auf die bestehenden institutionellen Kommunikationskanäle 
zwischen der NATO und der EU auswirken. Die Entwicklung neuer Fähigkeiten oder weitere Programme 
zur Bündelung und gemeinsame Nutzung würden es der EU bspw. erleichtern, Ressourcen und Mittel für 
den gemeinsamen Bedarf zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne sollten die Koordinierungstreffen in 
der EU/NATO-Gruppe „Fähigkeiten“, die 2003 eingerichtet wurde, um die Kohärenz und die gegenseitige 
Förderung der Bemühungen von NATO und EU zur Fähigkeitenentwicklung sicherzustellen,98 angesichts 
der intensiveren Beteiligung der EU sicherlich häufiger stattfinden. Gleichzeitig kann die Erstellung des 
zukünftigen WB als Gelegenheit für die Einführung neuer, verbesserter Kommunikationsinstrument 
betrachtet werden. Für ein zukünftiges WB sollten außerdem eingehend Möglichkeiten untersucht 
werden, die Präsenz der NATO- und EU-Vertreter in den jeweiligen Gremien zu verstärken, um bessere 
politische und militärische Entscheidungen auf Grundlage eines breit angelegten Konsens treffen zu 
können. 

Abschließend ist es wahrscheinlich, dass ein zukünftiges WB einen Beitrag zu einer Verbesserung der 
Beziehungen zwischen der NATO und der EU leisten kann, wobei gleichzeitig der aktuelle Geist der 
Offenheit, Transparenz, Komplementarität und die Achtung der Autonomie und institutionellen Integrität 
beider Organisationen gewahrt wird99. Wie in diesem Kapitel dargelegt wurde, lägen die zentralen 
Auswirkungen in der Möglichkeit, die Kooperationsbereiche auszudehnen, der Erreichung eines höheren 
Maßes an militärischer Autonomie der EU, einer Steigerung des EU-Anteils an NATO-Operationen, einer 
möglichen Stärkung der EU in wirtschaftlicher und industrieller Sicht und einer Erweiterung und 
Verbesserung der bestehenden institutionellen Kommunikationskanäle. All diese Implikationen sollten 
während des Erstellungsprozesses berücksichtigt werden, wobei unter anderem auch neue Möglichkeiten 
der Vertiefung und Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und der NATO in Betracht gezogen 
werden sollten. Wie aus der NATO-Gipfelerklärung von Wales über die transatlantische Verbindung vom 
September 2014 hervorgeht, wird eine stärkere europäische Verteidigung auch zu einer Stärkung der 
NATO beitragen100.   

 

 
97 Briani, V. et al: The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB). Generaldirektion Externe 
Politikbereiche, Fachabteilung, Europäisches Parlament Juni 2013. S. 77. 
98 Informationen darüber sind abrufbar unter: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49217.htm, [Abgerufen am 3.4.2016]. 
99 Informationen darüber sind abrufbar unter: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49217.htm, [Abgerufen am 3.4.2016]. 
100 Zitiert nach Barnier, M.: In Defence of Europe. S. 5. Aus: NATO, Gipfelerklärung von Wales über die transatlantische Verbindung, 
5. September 2014. 
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5 Nationale Weißbücher 
In diesem Kapitel, das sich der nationalen Ebene widmet, werden die verteidigungspolitischen Weißbücher 
einzelner Staaten beschrieben. Zunächst wird dargestellt, welche strategischen und operativen 
Dimensionen im Einzelnen in den entsprechenden sicherheits- und verteidigungspolitischen Dokumenten 
der EU-Mitgliedstaaten behandelt werden. Dann werden einige hervorstechende Merkmale der 
Weißbücher der Mitgliedstaaten zur Verteidigung untersucht und miteinander verglichen, um 
anschließend die Haltung der Mitgliedstaaten zu einem Weißbuch auf EU-Ebene zu betrachten und die 
jeweiligen Übereinstimmungen und Unterschiede herauszuarbeiten. Schließlich sollen in diesem Kapitel 
die wichtigsten rechtlichen, institutionellen, finanziellen und strukturellen Unterschiede zwischen den 
verteidigungspolitischen Dokumenten der meisten Mitgliedstaaten und einem künftigen EU-Weißbuch 
ermittelt werden.  

5.1 Strategische und operative Dimensionen nationaler Dokumente zur 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

Die Europäische Union hat im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bisher noch 
kein Weißbuch erstellt, allerdings hat sie, wie in Kapitel 2 erwähnt, eine Sicherheitsstrategie entworfen. Im 
Gegensatz dazu haben die meisten EU-Mitgliedstaaten nationale Berichte veröffentlicht, die eine 
strategische und operative Dimension enthalten101. Diese zwei Dimensionen werden von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat zwar unterschiedlich gewichtet, werden jedoch in allen Berichten in einem gewissen Umfang 
behandelt.  

• Die strategische Dimension beinhaltet in der Regel eine Analyse des geostrategischen Kontextes 
sowie eine Definition der Ziele, die das Land auf internationaler Ebene verfolgt. In allen nationalen 
Dokumenten wird die strukturelle Dynamik des Kontextes, die im unmittelbaren, regionalen und 
internationalen Umfeld des betreffenden Landes entsteht102, erörtert und die Herausforderungen, 
strategischen Chancen, Stärken und Schwächen dieses Kontextes werden ermittelt. Einige Berichte 
befassen sich allerdings ausführlicher mit diesem Kontext und enthalten auch eine Analyse der 
Veränderungen, die den strategischen Kontext voraussichtlich kurz-, mittel- und langfristig 
beeinflussen werden103. In diesen Dokumenten werden die Risiken (im Sinne von Herausforderungen 
für die derzeitige internationale Ordnung, die sich auf die strategische Autonomie eines Mitgliedstaats 
auswirken können) und die Bedrohungen (im Sinne von Brüchen im strategischen Umfeld, die die 
Souveränität des Mitgliedstaats oder die Unversehrtheit seiner Bürgerinnen und Bürger gefährden 
könnten) des internationalen Umfelds erläutert104.  

Ferner werden in den Berichten, die einen strategischen Schwerpunkt setzen, die Rolle, die das Land 
spielen möchte, sowie insbesondere sein Handeln definiert105. Zu diesem Zweck werden vorab die 
Grundsätze der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die strategischen Ziele beim Umgang mit den 
ermittelten Risiken und Bedrohungen, der Grad an Autonomie und die nationalen Ambitionen 

 

 
101 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative des livres blancs des 27 États membres de l'UE: pour la définition d'un cadre 
européen. Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, Nr.°18, 2012. 
102 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 37. 
103 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 37. 
104 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 37. 
105 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 38. 
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definiert. Anschließend wird die strategische Position ausführlich entwickelt106. Insbesondere im 
Zusammenhang mit den strategischen Zielen – das direkte Ergebnis der strategischen Bewertung – 
werden üblicherweise sowohl die innere als auch die äußere Sicherheit des Landes berücksichtigt107.  

• Im Rahmen der operativen Dimension werden in den Berichten Operationen im Allgemeinen sowie die 
im Einzelnen erforderlichen Komponenten analysiert. Die Abschnitte über die operativen Aspekte 
enthalten die Definition der Rolle und der Aufgaben der Streitkräfte, die Doktrin für die 
Anwendung von Gewalt, die Militärstrategie sowie die Ziele hinsichtlich Fähigkeiten, Planung 
und Investitionen in verteidigungspolitischen und verwaltungstechnischen Fragen108. In einigen 
Dokumenten werden auch der wirtschaftliche und finanzielle Kontext sowie die Realität der 
Verteidigungshaushalte einbezogen109.  

Auf europäischer Ebene würde bezüglich der strategischen Dimension insofern ein relativer Konsens110 
bestehen, als die Berichte der Mitgliedstaaten in ihren Einschätzungen zur Globalisierung (Offenheit, 
Komplexität, strategische Unsicherheit, Unberechenbarkeit), zu aktuellen Krisen (Wirtschafts-, Finanz- und 
Schuldenkrisen), zum veränderten Machtgleichgewicht (Verlagerung des strategischen Schwerpunktes in 
Richtung Asien, der verstärkte Einfluss von Schwellenländern), zur Änderung der US-amerikanischen 
Außenpolitik gegenüber der asiatisch-pazifischen Region oder zum strategischen Bruch in Nordafrika und 
Nahost zu vergleichbaren Ergebnissen gelangen111. Operativ gesehen wären, wie in Kapitel 3 erwähnt, 
vermutlich größere Schwierigkeiten zu erwarten, weil die Fähigkeiten ausschließlich Sache der 
Mitgliedstaaten sind. 

5.2 Besondere Merkmale der Weißbücher der EU-Mitgliedstaaten  
Die sicherheits- und verteidigungspolitischen Dokumente der einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden 
sich erheblich voneinander. Das bedeutet jedoch nicht, dass keine gemeinsame Basis gefunden werden 
kann. In manchen Bereichen sind die Unterschiede sehr groß, während in anderen zahlreiche 
Gemeinsamkeiten bestehen. Um diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten leichter herausarbeiten zu 
können, werden schwerpunktmäßig folgende Aspekte betrachtet:  

5.2.1 Terminologie  
Für die Beschreibung der nationalen Sicherheit und der verteidigungspolitischen Dokumente werden sehr 
unterschiedliche Begriffe verwendet: von „Verteidigungsstrategie“ und „Sicherheitsstrategie“ (Slowenien) 
über „Militärdoktrin“ (Malta) bis hin zu „Verteidigungskonzept des Staates“ (Lettland). In Tabelle 2 sind die 
Titel der nationalen Dokumente aufgeführt. 

  

 

 
106 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 38. 
107 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 38. 
108 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 38-39. 
109 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 39. 
110 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 39. 
111 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 39. 
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Tabelle 2. Vergleichstabelle: Weißbücher in der EU 

 EU-Mitgliedstaat Name des Dokuments Erscheinungsjahr 

Österreich Österreichische Sicherheitsstrategie. 
Sicherheit in einer neuen Dekade – 

Sicherheit gestalten 

2013 

Belgien Der Modernisierungsplan für die 
belgischen Streitkräfte 

2000 

Bulgarien Weißbuch zur Verteidigung und über die 
Streitkräfte der Republik Bulgarien 

2010 

Kroatien Überprüfung der strategischen 
Verteidigung 

2013 

Zypern - - 

Tschechische 
Republik 

Das Weißbuch zur Verteidigung 2011 2011 

Dänemark Dänische Verteidigungsvereinbarung 
2013-2017 

2012 

Estland Nationale Verteidigungsstrategie 2011 

Finnland Finnische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik 2012 

2013 

Frankreich Das Weißbuch zur Verteidigung und zur 
nationalen Sicherheit 2013 

2013 

Deutschland Die verteidigungspolitischen Richtlinien 
2011 

2011 

Griechenland Weißbuch zur Verteidigung 2014 

Ungarn Nationale Sicherheitsstrategie Ungarns 2012 

Irland Erklärung zur Strategie 2015-2017 2015 

Italien Das strategische Konzept des 
italienischen Generalstabschefs 

2005 

Lettland Das Verteidigungskonzept des Staates 
2012 

2012 

Litauen Litauisches Weißbuch zur 
Verteidigungspolitik 

2006 

Luxemburg Das Gesetz vom 21. Dezember 2007 über 
die militärische Organisation 

2007 

Malta Die Streitkräfte Maltas und die 
Militärdoktrin 

2010 

Polen Strategie für die Entwicklung des 
nationalen Sicherheitssystems der 

Republik Polen 2022 

2013 

Portugal Lei de Defesa Nacional 2009 



Auf dem Weg zu einer Europäischen Verteidigungsunion – ein Weißbuch als erster Schritt 
 

49 

 

Rumänien Die nationale Sicherheitsstrategie von 
Rumänien 

2007 

Slowakei Das Weißbuch der Slowakischen 
Republik zur Verteidigung 

2013 

Slowenien Entschließung über die nationale 
Sicherheitsstrategie der Republik 

Slowenien 

2010 

Spanien Die Nationale Sicherheitsstrategie. 
Mitwirkung an einem gemeinsamen 

Projekt 

2013 

Schweden Schwedens Verteidigungspolitik 2016 bis 
2020 

2015 

Niederlande Nationale Sicherheit: Strategie und 
Arbeitsprogramm 

2007 

Vereinigtes 
Königreich 

Nationale Sicherheitsstrategie und 
Überarbeitung der strategischen 

Verteidigung und Sicherheit 2015 

2015 

Quelle: Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Aktualisiert durch ESADEgeo 

 

5.2.2 Institutionelle Akteure und Gesetzgebung 
An der Erstellung eines verteidigungspolitischen Dokuments sind viele verschiedene Akteure beteiligt: 
unter anderem der Präsident, der Premierminister, die Regierung, das Verteidigungsministerium und sogar 
einige parlamentarische Ausschüsse. Diese Vielfalt ist auf die unterschiedlichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen und verfassungsrechtlichen Strukturen in den EU-Mitgliedstaaten zurückzuführen. 
Insofern spielen die einzelnen Akteure je nach Land eine unterschiedliche Rolle und üben einen 
unterschiedlich großen Einfluss aus. Der von der französischen École Militaire durchgeführten Studie112 
zufolge ist in Rumänien der Präsident der Republik für die Entwicklung der nationalen Sicherheitsstrategie 
zuständig, auf deren Grundlage das Verteidigungsministerium das nationale Weißbuch des Landes 
erarbeitet. In Deutschland dagegen liegt die Entwicklung der Verteidigungsstrategie beim 
Verteidigungsministerium, während die Ausarbeitung des Weißbuchs in den Zuständigkeitsbereich der 
Bundesregierung fällt: Es wird vom Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit dem 
Außenministerium, dem Finanzministerium und dem Wirtschaftsministerium entworfen. Einen ganz 
anderen Ansatz verfolgt wiederum Dänemark, wo das Parlament für die verteidigungspolitische Planung 
zuständig ist.  

In der oben genannten Studie wird ferner darauf hingewiesen, dass verteidigungspolitische Themen in 
den EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich verwaltet werden113. So gibt es in Luxemburg kein 
Verteidigungsministerium, denn verteidigungspolitische Fragen fallen in die Zuständigkeit der Direktion 

 

 
112 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 20. 
113 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 20. 
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für Verteidigung, die wiederum unter der Aufsicht des Außenministeriums steht. In Malta hingegen ist die 
Verteidigungspolitik Sache des Premierministers.  

5.2.3 Gestaltung  
Auch die Gestaltung der Weißbücher und der vergleichbaren Dokumente weicht voneinander ab. So sind 
die Dokumente unterschiedlich lang: Malta und Deutschland beispielsweise beschreiben ihre Politik auf 
weniger als 20 Seiten, während Frankreich, Finnland und die Tschechische Republik hierfür über 100 Seiten 
verwenden114. Außerdem wurde in einigen EU-Mitgliedstaaten beschlossen, die Dokumente zur 
nationalen Sicherheit ins Englische zu übersetzen – teils allerdings nur in gekürzter Form –, in anderen 
wiederum nicht.  

5.2.4 Bewertung von Risiken und Bedrohungen 
Die meisten Dokumente enthalten eine Analyse des internationalen geostrategischen Kontextes und eine 
Darstellung seiner Entwicklung. Allerdings werden bezüglich der Risiken und Bedrohungen, mit denen die 
einzelnen Länder konfrontiert sind, in einigen Punkten unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen, was 
auf eine Vielzahl an strategischen und operativen Positionen schließen lässt. Im Allgemeinen sehen die 
meisten EU-Mitgliedstaaten in unkonventionellen Bedrohungen, die sowohl von staatlichen als auch von 
nicht staatlichen Akteuren ausgehen, eine erhebliche Gefahr; doch die Antworten auf diese Bedrohungen 
fallen unterschiedlich aus. In Bezug auf Cyber-Bedrohungen beispielsweise sind sich viele Länder des 
Gefahrenpotenzials bewusst, doch nur im Vereinigten Königreich und in Frankreich, sowie in geringerem 
Maße auch in Spanien und Dänemark, werden die Rolle und die Aufgaben der Streitkräfte im Bereich 
Cybersicherheit definiert115.  

Diese unterschiedliche Einschätzung von Risiken und Bedrohungen wird auch bei der Analyse der 
internationalen, regionalen und nationalen Kontexte deutlich. Bezogen auf ihr eigenes Staatsgebiet haben 
manche Mitgliedstaaten wie Spanien oder Irland einige der Risiken für ihre nationale Sicherheit und 
Stabilität untersucht. Die größten Unterschiede liegen jedoch auf der regionalen Ebene, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob eine militärische und konventionelle Bedrohung vorhanden ist oder nicht116. Während 
zum Beispiel einige Mitgliedstaaten ihre nationale Verteidigungspolitik vor dem Hintergrund entwickelt 
haben, dass ein Angriff potenziell möglich ist (so die drei baltischen Staaten und Griechenland), heben 
andere (wie Bulgarien) die Unwahrscheinlichkeit einer militärischen Bedrohung für die territoriale 
Unversehrtheit ihrer Nation hervor. Auf internationaler Ebene schließlich werden Risiken und 
Bedrohungen abhängig von historischen und kulturellen Faktoren unterschiedlich wahrgenommen117. 
Diesbezüglich legt Frankreich zum Beispiel den Schwerpunkt insbesondere auf Bedrohungen aus der 
Sahelzone, dem Nahen Osten und Anrainerstaaten des Mittelmeers, während andere Regionen eine 
geringere Rolle spielen.  

  

 

 
114 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 22. 
115 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 26. 
116 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 26. 
117 de France, O. und Witney, N.: Étude comparative. S. 27. 
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5.2.5 Die Rolle des Militärs 
Eine der wesentlichen Gemeinsamkeiten dieser Dokumente ist die Erkenntnis, dass die Trennung zwischen 
innerer und äußerer Sicherheit immer unklarer wird118. Es ist nicht üblich, Rollen und Aufgaben zwischen 
den Streitkräften und anderen nationalen Behörden aufzuteilen. Tatsächlich weichen die nationalen 
verteidigungspolitischen Dokumente hinsichtlich der Rolle des Militärs für die Bewältigung der 
festgelegten Sicherheitsaufgaben voneinander ab. Während dem Militär etwa in Frankreich und Spanien 
auf Gebieten wie der Cybersicherheit eine starke Rolle neben anderen Sicherheitskräften zugewiesen wird, 
sind die Funktionen der Streitkräfte in anderen Ländern wie Schweden auf klassische militärische 
Aufgaben beschränkt119. Schließlich fehlt in den Dokumenten auch eine Analyse der Investitionen in die 
Verteidigung, die – unter Berücksichtigung des veränderten internationalen Kontextes – für die 
Umsetzung der jeweiligen Aktionsprogramme erforderlich wären.  

5.3 Haltung der EU-Mitgliedstaaten gegenüber einem Weißbuch auf EU-
Ebene 

Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten können sehr vielfältige Auffassungen über ein Weißbuch zu Sicherheit 
und Verteidigung vertreten. Potenziell können achtundzwanzig verschiedene Standpunkte vertreten 
werden, sodass man zunächst annehmen könnte, dass eine Einigung in diesem Bereich noch in weiter 
Ferne liegt. Verteidigungsfragen werden unterschiedlich bewertet, und wenn es um die Vertiefung der 
Integration auf EU-Ebene geht, sind viele nationale Interessen zu berücksichtigen. Wenngleich also 
offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen über die Weiterentwicklung der GSVP herrschen, wird 
vorgeschlagen, zunächst die ermittelten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen 
Vorstellungen zu verdeutlichen, um anschließend mögliche Lösungswege aufzuzeigen.  

5.3.1 Unterschiede 

• Unterschiedliche Auffassungen in der EU über die Anwendung von Gewalt120: In dieser Frage 
können Frankreich und Deutschland als stellvertretend für zwei gegensätzliche Positionen betrachtet 
werden. Während Frankreich bisher eher als Befürworter einer robusten europäischen 
Verteidigungspolitik aufgetreten ist, stand Deutschland der Anwendung von Gewalt im Rahmen der 
Europäischen Union und militärischen Auslandseinsätzen in Hochrisikosituationen traditionell 
zurückhaltend gegenüber.  

• Vielfältige Einstellungen gegenüber der verteidigungspolitischen Integration der EU121, die einen 
weiteren Gegensatz verdeutlichen: Je nach Mitgliedstaat kann eine mögliche verteidigungspolitische 
Integration eine unterschiedliche Bedeutung haben. So kann die GSVP einerseits als strategischer 
Selbstzweck (z. B. für Deutschland die Förderung der Integration der EU-Mitgliedstaaten) und 

 

 
118 Major, C., und Mölling, C.: Common Ground for European Defense: National Defense and Security Strategies Offer Building 
Blocks for a European Defense Strategy. The German Marshall Fund of the United States, 26. Januar 2016. Abrufbar unter: 
http://www.gmfus.org/publications/common-ground-european-defense, [Abgerufen am 29.1.2016]. 
119 Major, C. und Mölling, C.: Common Ground for European Defense. 
120 Price, M. und Santopinto, F. (Hrsg.): National Visions of EU Defence Policy–Common Denominators and Misunderstandings. 
CEPS Paperbacks, 2013. S. 159-160. 
121 Price, M. und Santopinto, F. (Hrsg.): National Visions.. 161. 
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andererseits eher als Mittel zur Verfolgung bestimmter nationaler Interessen betrachtet werden (z. B. 
aus Sicht Frankreichs, des Vereinigten Königreichs oder Polens)122.  

• Ein gewisses Misstrauen in Bezug auf den Schutz der nationalen Verteidigungsindustrien123, das 
weitere Schritte auf dem Weg zu einer besseren verteidigungspolitischen Integration verhindern 
könnte: Die Zersplitterung des europäischen Verteidigungsmarktes erschwert die Schaffung einer 
wettbewerbsfähigen Verteidigungsindustrie, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass die 
Mitgliedstaaten ungern über ihre nationalen Wirtschaftsinteressen hinausblicken. Die Mitgliedstaaten 
assoziieren mit mehr verteidigungspolitischer Integration häufig Arbeitsplatzverluste, den Verlust 
nationaler Expertise und weniger Einflussmöglichkeiten.  

• Das Fehlen einer gemeinsamen Außenpolitik124, das sich grundsätzlich als Hindernis für die 
Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die 
Erarbeitung eines Weißbuchs erweisen könnte: Wenn die GSVP als Instrument der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik konzipiert wird, wird es schwer, in verteidigungspolitischen Fragen 
einen gemeinsamen Standpunkt zu finden – insbesondere angesichts der Gegensätze, die in 
verschiedenen Zusammenhängen deutlich wurden, etwa beim Irakkrieg 2003 und bei der Intervention 
in Libyen 2011.  

5.3.2 Gemeinsamkeiten 

• Die Feststellung bestimmter Risiken und Bedrohungen in geografischer Hinsicht: Wie in diesem 
Bericht bereits erwähnt, gehören einigen bekannten Studien125 zufolge die Regionen Nordafrika und 
Nahost, die Sahelzone und das Horn von Afrika, der Balkan und Osteuropa zu den Gebieten von 
gemeinsamem Interesse. Diese offensichtliche Übereinstimmung muss natürlich im jeweiligen 
Kontext gesehen werden, wenn spezifische nationale Interessen betrachtet werden. Während etwa 
Frankreich und Spanien stärker auf die nordafrikanische Region fokussiert sind, legen Polen und 
Schweden den Schwerpunkt eher auf Osteuropa und die Balkanländer. Diese Unterschiede sind gut 
nachvollziehbar und bedeuten nicht, dass keine Einigung über eine globale europäische Strategie 
erzielt werden könnte.  

• Die zu verbreitenden Werte (Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit): Auch diese 
Gemeinsamkeit sollte in ein künftiges Weißbuch zur Verteidigungspolitik einfließen. Hierzu werden in 
Artikel 2 des Vertrags von Lissabon die Werte aufgeführt, auf die sich die EU stützt: „die Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der 
Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. [...] Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern“. 
Ferner stimmen alle Mitgliedstaaten darin überein, dass die neuen Bedrohungen und Probleme, zum 
Beispiel der Dschihad, zerfallene Staaten und hybride Kriegsführung, bekämpft werden müssen.  

• Die Notwendigkeit, in Abstimmung mit anderen Organisationen zu handeln: Während im vorigen 
Jahrzehnt im Zusammenhang mit dem Irakkrieg 2003 noch infrage stand, ob die Zustimmung des 

 

 
122 Price, M. und Santopinto, F. (Hrsg.): National Visions.S. 161. 
123 Perruche, J.-P. et. al.: For a European White Paper on Security and Defence. S. 4. 
124 Perruche, J.-P. et. al.: For a European White Paper on Security and Defence. S. 4. 
125 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 157. 
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Sicherheitsrates der Vereinten Nationen erforderlich ist, sind sich die EU-Mitgliedstaaten heute 
offenbar einig, dass militärische Missionen grundsätzlich unter einem VN-Mandat stattfinden sollten. 
Gleichzeitig haben die meisten EU-Mitgliedstaaten inzwischen erkannt, dass die Rolle der 
Europäischen Union im Rahmen der NATO auf eine eher ergänzende Funktion hin ausgebaut werden 
könnte126.  

5.4 Wie könnte ein Weißbuch auf EU-Ebene gestaltet werden? 
Wie in diesem Kapitel eingangs festgestellt, hat die Europäische Union im Bereich der GSVP bislang noch 
kein Weißbuch erstellt. An dieser Stelle soll nun herausgestellt werden, welche wesentlichen Unterschiede 
im Bereich der GSVP zwischen den nationalen Sicherheits- und Verteidigungsstrategien der meisten EU-
Mitgliedstaaten einerseits und einem künftigen Weißbuch auf EU-Ebene andererseits bestehen. 
Aufbauend auf einigen Schlussfolgerungen der vorigen Kapitel dient diese Analyse dazu, die mögliche 
Ausgestaltung eines EU-Weißbuchs zu konkretisieren. Dies wiederum ist eine notwendige Voraussetzung 
für die Aufstellung der Kernelemente, die ein EU-Weißbuch beinhalten sollte (siehe Kapitel 6). 

5.4.1 Rechtliche und institutionelle Hindernisse 
Hinsichtlich der Fähigkeit zur Erstellung eines Weißbuchs liegt der wesentliche rechtliche Unterschied 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten und der EU im Bereich der Zuständigkeit. Wie in Kapitel 3 dargelegt, fällt 
die Verteidigung in die ausschließliche Zuständigkeit der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Die 
Rechtsgrundlage bilden zwei Vorschriften des Vertrags über die Europäische Union, nämlich erstens 
Artikel 4 Absatz 1 EUV, nach dem „alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten 
[...] bei den Mitgliedstaaten [verbleiben]“ – d. h. solche, die weder zu den ausschließlichen Zuständigkeiten 
gemäß Artikel 3 AEUV noch zu den geteilten Zuständigkeiten gemäß Artikel 4 AEUV oder zu den 
unterstützenden Zuständigkeiten gemäß Artikel 6 AEUV gehören –, sowie zweitens Artikel 4 Absatz 2 
EUV, in dem festgelegt ist, dass „die nationale Sicherheit [...] weiterhin in die alleinige Verantwortung der 
einzelnen Mitgliedstaaten [fällt]“. Dementsprechend verbleibt also die Zuständigkeit für 
Verteidigungsangelegenheiten (im Sinne des Grundsatzes der begrenzten Einzelermächtigung gemäß 
Artikel 5 EUV) bei den EU-Mitgliedstaaten. 

Auf Basis dieser Annahme könnte die Europäische Union, auch in Übereinstimmung mit Artikel 24 Absatz 2 
EUV („Der Erlass von Gesetzgebungsakten ist ausgeschlossen“), niemals Rechtsvorschriften in 
Verteidigungsangelegenheiten erlassen. Ferner sollte jeder weitere Schritt unter Aufsicht der EU-
Mitgliedstaaten erfolgen (d. h. die Verteidigungspolitik wird weiterhin überwiegend zwischenstaatlich 
geregelt). Dennoch hat die EU einen gewissen Handlungsspielraum. Analog zu anderen Bereichen, z. B. 
Haushaltsdisziplin oder bessere Rechtsetzung, steht ein Instrument zur Verfügung, das für die 
Verbesserung der interinstitutionellen Zusammenarbeit und die Verhinderung von Konflikten zwischen 
den EU-Organen vorgesehen ist, nämlich die interinstitutionelle Vereinbarung. Die interinstitutionelle 
Vereinbarung wäre eine mögliche Basis für ein Tätigwerden der EU auf diesem Gebiet und würde 
gewährleisten, dass sich die EU-Organe für die Entscheidungen einsetzen, die zur Umsetzung der im EU-
Weißbuch enthaltenen Maßnahmen getroffen wurden. Ferner hat diese Art der Vereinbarung gemäß 
Artikel 295 AEUV verbindlichen Charakter, was sich positiv auf die Umsetzung auswirkt.  

  

 

 
126 Price, M. und Santopinto, F. (Hrsg.): National Visions.S. 159. 
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5.4.2 Finanzielle Aspekte 
Auch bezüglich der Finanzierung der GSVP sind die Machtverhältnisse zwischen der EU und den EU-
Mitgliedstaaten sehr ungleich verteilt. Während die EU-Mitgliedstaaten ihren Haushalt für 
Verteidigungszwecke nutzen können, werden die verteidigungspolitischen und militärischen Aspekte der 
EU-Außen- und Sicherheitspolitik vom EU-Haushalt nicht unterstützt127. Wie in Kapitel 3 dargelegt, gehen 
alle Ausgaben für Operationen mit verteidigungspolitischen und militärischen Bezügen128 (oder nach 
einstimmigem Beschluss des Rates) zulasten des Athena-Mechanismus, der aus Beiträgen der EU-
Mitgliedstaaten im Verhältnis zur Höhe ihres BIP finanziert wird (Artikel 41 Absatz 2 EUV). Mittel aus dem 
EU-Haushalt stehen nur für zivile administrative und operative Ausgaben zur Verfügung. Dieser wichtige 
Punkt sollte also bei der Ausarbeitung des künftigen Weißbuchs auf EU-Ebene berücksichtigt werden. 
Zudem werden weitere Alternativen erforderlich sein, um dieser Einschränkung entgegenzuwirken. 

Auf der EU-Ebene könnte eine mögliche Lösung darin bestehen, den Schwerpunkt auf die Forschung im 
Bereich der GSVP zu legen. Hier wurden bereits erhebliche Fortschritte zum Thema Finanzierung erzielt. In 
diesem Zusammenhang sind, wie in Kapitel 3 ausgeführt, das Pilotprojekt des Europäischen Parlaments 
zur Forschung für die GSVP und die vorbereitende Maßnahme der Europäischen Kommission zwei 
bemerkenswerte – wenn auch nur kleine – Signale. In einem künftigen EU-Weißbuch könnte der Mehrwert 
betont werden, der sich durch einen entscheidenden operativen Vorteil129 erzielen lässt. Dazu könnten die 
Bereiche dargelegt werden, in denen Forschungsarbeit notwendig ist, und neue Anreize und 
Mechanismen vorgeschlagen werden, um quantitative und qualitative Verbesserungen gegenüber der 
aktuellen Situation zu erzielen130.  

5.4.3 Der mögliche Aufbau 
Es wurden bereits mehrere Weißbücher zu den unterschiedlichsten Themen genehmigt, zum Beispiel zu 
Sicherungssystemen für Versicherungen, sicheren und nachhaltigen Pensionen und Renten oder zum 
einheitlichen europäischen Verkehrsraum. Strukturell gesehen bestehen diese Dokumente aus 
verschiedenen Abschnitten, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: Einleitung, Ziele und 
Geltungsbereich des Weißbuchs, zu verabschiedende Maßnahmen mit entsprechender Begründung, 
künftige Maßnahmen und Unterstützung der EU in dem Bereich, abschließendes Fazit. Dem ersten 
Abschnitt, in dem aktuelle Probleme und die entsprechenden Herausforderungen beschrieben werden, 
lässt sich üblicherweise entnehmen, wie in einem Weißbuch an die Problematik herangegangen wird. 
Anschließend werden der Handlungsspielraum und die verfolgten Ziele erläutert. Gleichzeitig wird 
versucht, die Notwendigkeit und den Nutzen der vorgeschlagenen Maßnahmen zu begründen. Als 
Nächstes befassen sich die meisten Dokumente mit den Instrumenten, die unter die Zuständigkeit der EU 
fallen und zur Verbesserung der aktuellen Situation beitragen können. Dabei werden die Inhalte 
potenzieller EU-Maßnahmen herausgestellt. Schließlich wird häufig ein kurzes Fazit formuliert, in dem die 
grundlegenden Ideen zu der Problematik zusammengefasst werden. Einige Dokumente enthalten auch 
einen Anhang mit einer detaillierten Auflistung von Initiativen.  

Auf nationaler Ebene sind die jeweiligen Dokumente zur Sicherheits- und Verteidigungsstrategie teils 
unterschiedlich aufgebaut. Wie zu Beginn von Abschnitt 5.1 erläutert, enthalten diese Dokumente zwar 

 

 
127 Benedetto, G. und Milio, S. (Hrsg.): European Union Budget Reform: Institutions, Policy and Economic Crisis. Springer, 2012. 
S. 163. 
128 Nach dem Beschluss des Rates 2011/871/GASP vom 19. Dezember 2011 „beteiligt sich Dänemark nicht an der Ausarbeitung 
und Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben. Dänemark beteiligt 
sich nicht an diesem Beschluss und beteiligt sich daher auch nicht an der Finanzierung des Mechanismus“. 
129 Mauro, F. und Thoma, K.: The future of EU defence research. S. 31. 
130 Mauro, F. und Thoma, K.: The future of EU defence research. S. 31. 
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alle eine strategische und eine operative Dimension, doch werden dabei unterschiedliche Schwerpunkte 
gesetzt. Um herauszuarbeiten, wie ein Weißbuch auf EU-Ebene gestaltet werden könnte, wurden zwei 
sicherheits- und verteidigungspolitische Dokumente sowie ein wissenschaftlicher Bericht über die 
Thematik verglichen: das französische Weißbuch, die US-amerikanische nationale Militärstrategie und der 
Bericht des EUISS mit dem Titel „European Defence: a proposal for a White Paper“ (Europäische 
Verteidigung: Vorschlag für ein Weißbuch). 

Wie der Vergleich zeigt, wird in allen drei Dokumenten als Erstes begründet, warum ein Weißbuch 
erforderlich ist. Sowohl das französische Weißbuch (2013) als auch das vom EUISS vorgeschlagene 
Weißbuch (2004) liefern diese Begründung in der Einleitung, die US-Militärstrategie (2015) in einem 
Vorwort. Als Nächstes wird in allen drei Dokumenten das strategische Umfeld bestimmt und beschrieben. 
In dem französischen Dokument wird das strategische Umfeld Frankreichs in Kapitel 3 dargelegt. Die 
Dokumente der USA und des EUISS beginnen in Abschnitt I bzw. Kapitel 1 mit einem umfassenden 
Überblick über das strategische Umfeld. Hier werden in allen Dokumenten jeweils das militärische Umfeld 
(USA) sowie die spezifischen Sicherheitsrisiken und Bedrohungen (FR und EUISS) dargestellt. 
Interessanterweise befasst sich das EUISS-Dokument dabei nicht nur mit der EU selbst, sondern es geht 
auch gezielt auf die USA ein, die vor allem im Rahmen der NATO eine zentrale Rolle für die 
gesamteuropäische Sicherheit spielen. Die anderen beiden Dokumente, die national ausgerichtet sind, 
beziehen Alliierte und Dritte später im Rahmen der Zieldefinition mit ein. Das vom EUISS vorgeschlagene 
Weißbuch ist insofern bemerkenswert, als es – mit Blick auf die Mehrstaatigkeit und den 
supranationalen Charakter der EU – ein Kapitel (2) über die Bilanz der verteidigungspolitischen 
europäischen Integration enthält.  

Die drei verglichenen Dokumente unterscheiden sich sehr stark in der Art und Weise, in der die 
strategischen Ziele vorgestellt und festgelegt werden. Diese Ziele werden in dem US-Dokument 
(Abschnitt III), zumindest in seiner veröffentlichten Version, besonders prägnant und ausdrücklich 
formuliert. In dem französischen Dokument wird zunächst eine Vision entwickelt (Kapitel 1 und 2), um 
später die strategischen Prioritäten darzulegen (Kapitel 4). Sowohl im amerikanischen als auch im 
französischen Dokument werden ausdrücklich Ziele für die Beziehungen zu anderen externen Akteuren 
festgelegt (Abschnitt III bzw. Kapitel 5). Das französische Dokument enthält ein ganzes Kapitel (5) über die 
Ziele Frankreichs mit Blick auf seine Beziehungen zur NATO und zur EU. Eine Besonderheit des EUISS-
Dokuments ist die Beschreibung der Ziele: Anhand verschiedener Szenarien werden die Ziele abgeleitet 
und die erforderlichen Fähigkeiten aufgezeigt (Kapitel 3). 

Ein weiterer Unterschied zwischen den drei Dokumenten besteht in der Herangehensweise an die 
Umsetzung strategischer Ziele und Prioritäten. Auch hier ist das US-Dokument am prägnantesten und 
enthält Angaben zu Verbesserungen im Hinblick auf das Humankapital, Prozesse und auf 
Entwicklungsprogramme, die von verbesserten gemeinsamen Normen für sämtliche Einheiten bis hin zu 
Waffensystemen und Fähigkeiten einer neuen Generation reichen (Abschnitt IV). Das französische 
Dokument beginnt in diesem Teil mit der Bestimmung funktioneller Erfordernisse. (Im US-Dokument wird 
dieser Aspekt im vorhergehenden Abschnitt im Rahmen der Formulierung funktioneller Ziele behandelt). 
Anschließend werden die notwendigen Verbesserungen hinsichtlich Verteidigungsstruktur, 
Krisenmanagement, Personalmanagement und – interessanterweise – der französischen 
Verteidigungsindustrie erläutert (Kapitel 6 und 7). Im Vorschlag des EUISS werden am Anfang von Kapitel 4 
Mängel ermittelt, die anhand eines Vergleichs mit den im vorigen Kapitel festgestellten notwendigen 
Fähigkeiten herausgearbeitet werden. Anschließend werden mögliche Wege zur Behebung dieser 
Mängel aufgezeigt. Diese Wege gelten jedoch speziell für den europäischen Kontext, denn sie sind, 
im Gegensatz zu den in den beiden nationalen Dokumenten vorgeschlagenen gradlinigen 
Verbesserungsansätzen, zumeist auf die Förderung und den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten ausgerichtet. 
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Tabelle 3. Vergleichstabelle: Aufbau von drei weißbuchartigen Dokumenten 

Aufbau Französisches Weißbuch US-
Militärstrategie131 

EUISS  

 

Begründung Einleitung: Plädoyer für ein 
Weißbuch 

 

Vorwort Einleitung 

 

Strategisches 
Umfeld 

Kapitel 1 – Frankreich in der 
neuen strategischen 
Landschaft  

• Frankreich: eine 
europäische Macht mit 
globaler Reichweite 

• Frankreich setzt sich für 
institutionelle 
Strukturen ein, die mehr 
Sicherheit aber auch 
mehr Verantwortung für 
das Land bedeuten. 

Kapitel 2 – Die Grundlagen 
der Strategie für 
Verteidigung und nationale 
Sicherheit 

• Wahrung unserer 
Unabhängigkeit und 
Souveränität  

• Sicherstellung der 
Legitimität unseres 
Handelns auf nationaler 
und internationaler 
Ebene 

Kapitel 3 – Die Situation in 
der Welt  

• Strategische 
Veränderungen und 
Entwicklungen  

• Machtbezogene 
Bedrohungen  

• Die Risiken von 
Schwäche  

• Durch die Globalisierung 
verstärkte Bedrohungen 
und Risiken 

I. Strategisches 
Umfeld 

II. Militärisches Umfeld 

1. Internationaler 
Kontext 

• Die neue Welt 
• Das neue Europa 
• Das neue Amerika 
2. Die GSVP bis heute 

• Die Vorgänger der GSVP: 
Streben nach Verantwortung, 
Scheitern in Bosnien 

• Von Saint-Malo bis Kopenhagen: 
Aufbau einer europäischen 
Verteidigung 

 

 

 
131 Dieses Dokument wurde einem Dokument zur Verteidigungsstrategie vorgezogen, weil es operativ angelegt ist und einem 
Weißbuch damit näher kommt. Außerdem handelt es sich um das aktuellste verfügbare Dokument (2015).  
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Strategische 
Ziele 

Kapitel 4 – Strategische 
Prioritäten  

• Schutz des Staatsgebiets 
und französischer 
Staatsangehöriger im 
Ausland, 
Gewährleistung der 
Kontinuität der 
wesentlichen 
Funktionen der Nation  

• Gewährleistung der 
Sicherheit Europas und 
des nordatlantischen 
Raums mit unseren 
Partnern und 
Verbündeten  

• Stabilisierung von 
Europas 
Nachbarregionen mit 
unseren Partnern und 
Verbündeten 

• Förderung der Stabilität 
des Nahen Ostens und 
des arabisch-persischen 
Golfs 

• Förderung des Friedens 
in der Welt 

III. Eine integrierte 
Militärstrategie 

• Abschreckung, 
Abwehr und 
Besiegen der 
Gegner des 
Staates 

• Zerschlagung, 
Schwächung und 
Besiegen 
gewalttätiger 
extremistischer 
Organisationen 

• Stärkung unseres 
globalen 
Netzwerks aus 
Verbündeten und 
Partnern 

• Förderung global 
integrierter 
Operationen 

• Finanzierung der 
Strategie 

 

3. Strategische Szenarien 

• Szenario I: Groß angelegte 
Friedensunterstützungsmaßnah
me 

• Szenario II: Humanitäre 
Intervention von hoher 
Intensität 

• Szenario III: Regionale 
Kriegsführung zur Verteidigung 
der strategischen Interessen 
Europas 

• Szenario IV: Verhinderung eines 
Angriffs unter Einsatz von MVW 

Szenario V: 
Territorialverteidigu
ng 
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Kapitel 5 – Frankreichs 
Engagement in der 
Atlantischen Allianz und in 
der Europäischen Union 

• Frankreich in der NATO  
• Frankreich in der 

Europäischen Union  
 

Durchführung Kapitel 6 – Umsetzung der 
Strategie  

• Wissen und Antizipation  
• Abschreckung 
• Schutz 
• Prävention  
• Intervention 
Kapitel 7 – Für die 
Umsetzung der Strategie 
erforderliche Ressourcen  

• Ein operativer Vertrag 
und ein an den neuen 
Kontext angepasstes 
Streitkräftemodell 

• Die globale 
Vorgehensweise bei der 
Bewältigung externer 
Krisen 

• Maßnahmen zur 
Vermeidung und 
Bewältigung von Krisen 
im eigenen Land 

o Risiko, 
Terrorismus, 
wesentliche 
Funktion, 
Cyber-
Bedrohungen, 
Proliferation, 
Reaktionsfähigk
eit  

• Frauen und Männer im 
Dienst von Verteidigung 
und nationaler 
Sicherheit 

• Die Verteidigungs- und 
Sicherheitsindustrie 

IV. 
Streitkräftegemeinsa
me Initiativen 

• Menschen und 
der 
Soldatenberuf: 
Unseren größten 
Vorteil weiter 
verbessern 

• Prozesse: 
Innovation und 
Effizienzen 
nutzen 

• Programme: 
Unseren 
Qualitätsvorspru
ng bewahren 

 

4. Fähigkeit zu eigenständigem 
Handeln 

• Mängel der EU 
• Verlegefähigkeit, 

Truppengröße, Risiko von 
Verlusten, Transformation 
der Streitkräfte, 
Führungsstab, 
Interoperabilität, 
strategische 
Entscheidungsfindung  

• Wege zur Beseitigung der 
Mängel 
• Bottom-up-Spezialisierung 
• Nischenfähigkeiten 
• Kofinanzierung nationaler 

Fähigkeiten 
• Kollektive Fähigkeiten 
• Top-down-Spezialisierung 
• Ständige Kerneinheit der 

Streitkräfte und ständiger 
Führungsstab 

• Vorbereitung der Zukunft 
 

Schlussfolgerun
g 

Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen 

V. Schlussfolgerung Schlussfolgerung und 
Empfehlungen 

Anhänge 

Quelle: eigene Darstellung 
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6 Die im Weißbuch zu behandelnden Kernelemente 
In diesem Kapitel werden mögliche Kernelemente und Entwurfsphasen eines EU-Weißbuchs zur 
Verteidigung vorgestellt. Die Kernelemente leiten sich aus dem vorhergehenden Kapitel ab, in dem 
verschiedene, in unterschiedlichen Situationen und Ländern erstellte Weißbücher (bzw. vergleichbare 
Dokumente) untersucht wurden. Ferner werden die aktuelle politische Debatte, die bisher im Bereich der 
europäischen Verteidigung umgesetzten Maßnahmen sowie der vorhandene rechtliche und 
institutionelle Rahmen in die Überlegungen einbezogen, die in den Kapiteln 2 und 3 behandelt wurden. 
Dabei wird auch die unverzichtbare transatlantische Partnerschaft – insbesondere mit der NATO – 
berücksichtigt, die in Kapitel 4 thematisiert und in den verschiedenen, in Kapitel 5 untersuchten 
Weißbüchern eine wichtige Rolle spielt. Zu jedem Kernelement und jeder Entwurfsphase werden zudem 
mehrere Handlungsoptionen vorgeschlagen. Das Schlusskapitel enthält spezifische Empfehlungen für 
jedes relevante EU-Organ.  

Aus der im vorigen Kapitel durchgeführten Auswertung der Weißbücher ergeben sich die folgenden 
Kernelemente: 

• Strategie. Alle untersuchten Dokumente beginnen verständlicherweise mit einer Übersicht über die 
Schlüsselfaktoren des strategischen sicherheits- und verteidigungspolitischen Umfelds. In allen 
Dokumenten werden ihre jeweiligen Ziele und Aufgaben genannt, unabhängig davon, ob diese mehr 
oder weniger detailliert ausgearbeitet oder in mehrere Ebenen aufgeschlüsselt werden.  

• Fähigkeiten. In allen Dokumenten werden die Fähigkeiten beschrieben, die erforderlich sind, um die 
strategischen Aufgaben und Ziele umzusetzen. 

• Programme und Maßnahmen. Nach der Formulierung der strategischen Ziele und der Ermittlung der 
erforderlichen Fähigkeiten werden in den Dokumenten Maßnahmen zur Zielerreichung 
vorgeschlagen. In diesem Abschnitt werden auch die Beziehungen zur und die Abstimmung mit der 
NATO behandelt. 

• Für die Ausarbeitung zuständiges Team und Entwurfsprozess – inklusive Betonung seines iterativen 
Charakters. Hier geht es um die Frage, wer an der Ausarbeitung des Weißbuchs mitwirken sollte und 
wann es geschrieben werden sollte. 

Zu beachten ist, dass diese Kernelemente, die spezifischen, in einem Weißbuch zu berücksichtigenden 
Entscheidungspunkten entsprechen, nicht unabhängig voneinander sind. Mit anderen Worten, 
Entscheidungen über den Umfang der strategischen Ziele, über den Zeitrahmen für die Erstellung des 
Weißbuchs und darüber, welche bereits vorhandenen Dokumente zugrunde gelegt werden sollen, 
beeinflussen sich gegenseitig.  

6.1 Strategie 
Im ersten Element eines Weißbuchs sollten die wichtigsten strategischen Komponenten dargelegt werden, 
auf die es ausgerichtet ist. Die Strategie muss, wie in diesem Abschnitt verdeutlicht wird, folgende 
Anforderungen erfüllen: Berücksichtigung des strategischen Umfelds, Begrenzung des strategischen 
Geltungsbereichs, Festlegung des strategischen Zeithorizonts und Aufstellung der strategischen 
Schlüsselziele, die aus den bereits vorhandenen EU-Strategien abgeleitet werden.  

6.1.1 Strategisches Umfeld 
In Kapitel 2 wurde bereits auf das von der Hohen Vertreterin der EU 2015 veröffentlichte Dokument „Die 
EU in einem sich wandelnden globalen Umfeld – eine stärker vernetzte, konfliktreichere und komplexere 
Welt“ hingewiesen. Darin werden die globalen Trends (d. h. Globalisierung, fragile Staaten, Klimawandel 
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und die Verschiebung der globalen Machtverhältnisse) sowie die grundlegenden geografischen 
Herausforderungen und Chancen dargelegt, die bewältigt bzw. wahrgenommen werden müssen. Diese 
strategische Bewertung dient als Basis für die künftige globale Strategie der EU, die wiederum, wie weiter 
unten ausgeführt wird, die Grundlage eines künftigen Weißbuchs bilden muss. 

Auch andere Quellen können in das Weißbuch einfließen, vor allem wenn das Weißbuch nicht nur auf die 
Verteidigung im engeren Sinne, sondern auch auf die Sicherheit im Allgemeinen ausgerichtet sein soll. In 
diesem Fall können auch andere bereits erwähnte Dokumente zu Themen wie innere Sicherheit, 
Gefahrenabwehr im Seeverkehr oder Cybersicherheit zugrunde gelegt werden, um die zentralen 
Herausforderungen zu erarbeiten, die sich aus dem strategischen Umfeld für die EU ergeben. 

6.1.2 Geltungsbereich: Verteidigung oder Sicherheit 
Sollte das Weißbuch auf Verteidigung beschränkt werden oder auch das Thema Sicherheit umfassen? Im 
Wesentlichen muss hier entschieden werden, wie breit der Geltungsbereich des Weißbuchs angelegt sein 
soll. Sicherheit ist natürlich ein wesentlich umfassenderes Konzept als Verteidigung. Im allgemeinen Sinne 
beinhaltet „Sicherheit“ auch die Verteidigung (bzw. militärische Maßnahmen), die innere Sicherheit und 
internationale Sicherheitsbemühungen – insofern wird dem engen Zusammenhang zwischen innerer und 
äußerer Sicherheit damit besser Rechnung getragen. 

Sollte der Geltungsbereich von Verteidigung auf Sicherheit ausgeweitet werden, würde das bedingen, 
welche strategischen Dokumente für die Entwicklung der strategischen Ziele herangezogen werden 
sollten. Befasst sich das Weißbuch mit Sicherheit im Allgemeinen, müssten wahrscheinlich auch andere 
EU-Strategien – zum Beispiel die Strategie für Energieversorgungssicherheit oder die Strategie für 
maritime Sicherheit – bei der Ausarbeitung des Weißbuchs einbezogen werden. 

Wenngleich es letztlich Ziel der EU sein muss, die gemeinsame Sicherheit im umfassenden Sinne zu 
integrieren, wird an dieser Stelle vorgeschlagen, den Fokus in einem ersten Weißbuch zunächst auf die 
Verteidigung zu beschränken. Dieser Vorschlag beruht auf dem Bewusstsein für die enormen 
Herausforderungen, vor denen die europäische Verteidigung nach wie vor steht, und der Tatsache, dass 
im Rahmen dieses ersten europäischen Weißbuchs Prioritäten gesetzt und möglichst einfache Ansätze 
gefunden werden müssen. Vor dem Hintergrund, dass die strategische und operative Planung von 
Verteidigung und Sicherheit zwangsläufig ein kontinuierlicher Prozess ist, könnte der Geltungsbereich in 
künftigen Ausführungen des Weißbuchs über die Verteidigung hinaus um sicherheitsrelevante Themen 
erweitert werden. Unabhängig davon muss ein künftiges Weißbuch, wenn es erfolgreich umgesetzt 
werden soll, natürlich mit den anderen EU-Sicherheitsstrategien im Einklang stehen und darf ihnen auf 
keinen Fall widersprechen.  

6.1.3 Welche Strategie? 
Den Anfang eines Weißbuchs bilden die Ermittlung und die Her- bzw. Ableitung der strategischen 
Schlüsselziele, die mithilfe des Weißbuchs erreicht werden sollen. Eine zentrale Frage ist daher, auf 
welchen strategischen Erkenntnissen das Weißbuch aufbauen soll. Hier liegt es nahe, die globale Strategie 
der EU, die im Juni 2016 veröffentlicht werden soll, als zentralen Baustein für die Herleitung der 
strategischen Ziele des Weißbuchs zu nutzen. Wie in Kapitel 2 erläutert, wurden auch andere Strategien im 
Bereich Sicherheit vorgelegt, die ebenfalls zur Formulierung der strategischen Ziele herangezogen werden 
können. 

Die wichtigsten Quellen, auf die sich das Weißbuch wird stützen müssen, sind: 

• Die globale Strategie (Juni 2016): In diesem Dokument sollen die Prioritäten und Grundsätze des 
außenpolitischen Handelns der EU beschrieben werden, wobei berücksichtigt werden soll, dass 
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zwischen internem und externem Handeln viele Gemeinsamkeiten bestehen132. Zwar sind natürlich 
noch nicht alle Inhalte des Dokuments bekannt, aber das Ziel besteht darin, dem globalen Handeln der 
Union eine Richtung vorzugeben. In diesem Sinne ist diese Strategie von ganz grundlegender 
Bedeutung.  

• Weitere mögliche Quellen sind unter anderem die Strategie der Europäischen Union für maritime 
Sicherheit, die Europäische Sicherheitsagenda und der EU-Politikrahmen für die Cyberabwehr. 

6.1.4 Zeithorizont: 2020, 2025, oder 2030 
Eine andere grundlegende Entscheidung betrifft die Frage nach dem zeitlichen Horizont für die 
strategische Zielsetzung. Strategische Ziele können für unterschiedliche in der Zukunft liegende 
Zeitpunkte abgeleitet werden. Die strategischen Ziele für einen bestimmten Zeithorizont sollten sich von 
denen für einen anderen Zeithorizont unterscheiden.  

Zwar ist die Transformation der EU-Verteidigungspolitik zwangsläufig ein kontinuierlicher und laufender 
Prozess, aber dennoch muss in einem Weißbuch ein Zeitpunkt bestimmt werden, der als Zeithorizont für 
den ersten Durchlauf angesetzt werden soll. Realistische Optionen liegen vermutlich zwischen 2020 und 
2030. Hier wird vorgeschlagen, das Jahr 2025 als Zeithorizont für das Weißbuch festzulegen, weil einerseits 
bis 2020 wahrscheinlich zu wenig Zeit zur Verfügung stünde, um auch nur minimale Ziele umzusetzen, 
während andererseits das Jahr 2030 vermutlich zu weit in der Zukunft liegt, um eine ausreichend starke 
Motivation zu bieten. 

6.1.5 Entwicklung einer Zielsetzung: Festlegung strategischer Ziele 
An dieser Stelle werden im Weißbuch die strategischen Ambitionen der EU dargelegt. Nachdem der 
Geltungsbereich, das strategische Dokument bzw. die strategischen Dokumente, der Zeitrahmen und der 
Zeithorizont bestimmt wurden, müssen die strategischen Ziele des Weißbuchs im Detail festgelegt 
werden. Hier wird die Vision erläutert, nach der die EU im Bereich Verteidigung und/oder Sicherheit 
innerhalb des definierten Zeithorizonts gestaltet werden soll. 

Die Hohe Vertreterin sollte – gestützt auf den Vertrag von Lissabon, nach dem ihr die Koordinierung des 
auswärtigen Handelns der Union übertragen wird – federführend für die strategische Definition zuständig 
sein. Dabei sollte sie sich kontinuierlich mit dem Militärausschuss der Europäischen Union und den 
führenden Politikern der einzelnen Mitgliedstaaten austauschen und vom stellvertretenden 
Generalsekretär für die GSVP sowie dem Militärstab der EU unterstützt werden.  

6.2 Fähigkeiten  
Nur wenn die EU über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt und diese einsetzt, wird sie ihre strategischen 
Ziele erreichen. Im Rahmen der Operationalisierung der strategischen Ziele wird im Weißbuch mindestens 
bestimmt werden müssen, von wem und wie die europäischen Fähigkeiten bewertet, Fähigkeitslücken 
ermittelt und – zu einem späteren Zeitpunkt – Korrekturmaßnahmen priorisiert werden sollen. Hierin liegt, 
zusammen mit den im Abschnitt über Programme und Maßnahmen vorgeschlagenen 
Korrekturmaßnahmen, die wichtigste Funktion des Weißbuchs: die Festlegung und Weiterentwicklung der 

 

 
132 Mogherini, F.: The EU Internal-External Security Nexus: Terrorism as an example of the necessary link between different 
dimensions of action. Konferenz zur globalen Strategie der EU, veranstaltet vom EUISS und dem Real Institute Elcano, Barcelona. 
S. 3. Abrufbar unter: https://europa.eu/globalstrategy/en/speech-hrvp-mogherini-eu-internal-external-security-nexus-terrorism-
example-necessary-link-between, [Abgerufen am 5.2.2016]. 

https://europa.eu/globalstrategy/en/speech-hrvp-mogherini-eu-internal-external-security-nexus-terrorism-example-necessary-link-between
https://europa.eu/globalstrategy/en/speech-hrvp-mogherini-eu-internal-external-security-nexus-terrorism-example-necessary-link-between
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Strategie, indem sie aus den spezifischen Fähigkeitslücken abgeleitet wird, die überwunden werden 
müssen, wenn die strategischen Ziele erreicht werden sollen.  

Durch die Arbeit des EAD und der EDA sind die Mängel bei den Fähigkeiten inzwischen bekannt (siehe 
Kapitel 2). Im Zusammenhang mit der Truppenverlegung, der Truppengröße, der erforderlichen 
Transformation und der Interoperabilität wurden in allen EU-Mitgliedstaaten Probleme festgestellt, die 
behoben werden müssen. Die europäischen Fähigkeiten leiden insgesamt in einigen Bereichen unter 
Redundanzen, in anderen unter Defiziten. Zudem müssen die Mitgliedstaaten ihre vorhandenen 
Fähigkeiten und ihre Maßnahmen zur Fähigkeitenentwicklung transparenter gestalten, damit alle 
Mitgliedstaaten Synergien und Defizite erkennen und angemessen darauf reagieren können. Ferner sollte 
im Weißbuch entschieden werden, wie die vorhandenen zivilen und Dual-Use-Fähigkeiten in die Analyse 
einbezogen werden sollen. 

Zu beachten ist dabei, dass die Maßnahmen zur Fähigkeitenentwicklung detaillierter behandelt werden 
können, wenn ein längerer Entwurfszeitraum – zum Beispiel ein ganzes Jahr – vorgesehen ist. Wenn zur 
Entwicklung des Weißbuchs weniger Zeit zur Verfügung steht, würde es zwar von der politischen Dynamik 
profitieren, die mit der Bekanntgabe der globalen Strategie der EU zu erwarten ist; allerdings müsste dann 
gegebenenfalls später eine eingehendere Analyse nachgeschaltet und das Weißbuch vorerst auf Angaben 
darüber beschränkt werden, wer die Prioritäten für die Fähigkeitenentwicklung wie und wann festlegen 
soll. Im letzten Teil dieses Kapitels wird ein kürzerer Entwurfszeitraum vorgeschlagen, um die Dynamik der 
globalen Strategie zu nutzen. 

Die wichtigste Ressource ist in diesem Zusammenhang 

• der Plan zur Fähigkeitenentwicklung: Dieses Dokument, das seit 2008 von der Europäischen 
Verteidigungsagentur erstellt wird, dient der Bestandsaufnahme der europäischen militärischen 
Fähigkeiten sowie der Ermittlung möglicher Mängel, um eine Einigung über gewisse vorrangige 
Maßnahmen in den Bereichen Verteidigungsinvestitionen und Verbesserung der Zusammenarbeit 
herbeizuführen.  

Der stellvertretende Generalsekretär für die GSVP, der Militärstab der EU sowie die Europäische 
Verteidigungsagentur, die über das Wissen und die Kompetenz in strategischen Fragen und über die 
entsprechende operative Erfahrung verfügen, werden – gemäß den Verträgen unter Leitung der Hohen 
Vertreterin – jeweils eine zentrale Rolle bei der Festlegung und Priorisierung der Fähigkeitenentwicklung 
spielen. 

6.3 Programme und Maßnahmen 
Ein Weißbuch ist ein operatives, umsetzungsfähiges Dokument. Daher sollte es mit einer Reihe von 
Maßnahmen und entsprechenden Zeitplänen abschließen. Als Mindestanforderung sollte es die 
vorrangigen Maßnahmen im Bereich der Fähigkeitenentwicklung und andere erforderliche 
Verbesserungsmaßnahmen enthalten.  

Wie in Kapitel 5 erwähnt, liegt bezüglich der Fähigkeiten der EU ein wesentliches Problem darin, dass diese 
unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen (Artikel 42 EUV). Daher müssen Maßnahmen und 
Programme darauf ausgerichtet sein, die Zusammenarbeit und die Komplementarität unter den 
Mitgliedstaaten zu fördern, ihnen Anreize zu bieten und sie dazu anzuregen, die zur Stärkung und 
Verbesserung der europäischen Fähigkeiten erforderlichen Schritte einzuleiten.  

In der NATO werden die Fähigkeiten in mehrere verschiedene Dimensionen unterteilt: das sogenannte 
„DOTMLPF-I“-Modell (die Abkürzung für „Doctrine“, „Organisation“, „Training“, „Materiel“, „Leadership and 
education“, „Personnel“, „Facilities“ sowie „Interoperability“). In Anlehnung an dieses Modell lassen sich die 
diversen Maßnahmen bestimmen, die für die Entwicklung der europäischen Fähigkeiten und damit für die 
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Verwirklichung der strategischen Ziele erforderlich sind. In diesem Abschnitt wird eine nicht abschließende 
Liste der wichtigsten Aspekte vorgestellt, die im Weißbuch zur Beseitigung der Hauptschwachstellen z. B. 
in den Bereichen Interoperabilität, Zusammenarbeit und Komplementarität herangezogen werden 
könnten.  

6.3.1 Aus- und Weiterbildung: Gemeinsame Leitfäden für operative Fragen  
Um die Interoperabilität des Personals zu verbessern, sollten die Mitgliedstaaten ihre Methodik und ihre 
Lehrpläne für jede kritische Fähigkeit austauschen. Eine ehrgeizigere Option für die Zukunft könnte die 
Schaffung gemeinsamer aber spezialisierter Ausbildungseinrichtungen sein. Verschiedene nationale 
Ausbildungseinrichtungen könnten sich auf bestimmte Fähigkeiten spezialisieren und im Sinne einer 
Bündelung und gemeinsamen Nutzung von Ausbildungsmaßnahmen multinational ausgerichtet werden. 

6.3.2 Militärische Ausrüstung: Gemeinsame Normen 
Um sicherzustellen, dass die Interoperabilität zwischen verschiedenen Fähigkeiten funktioniert, müsste die 
materielle Dimension dieser Fähigkeiten – d. h. im Wesentlichen militärisches Gerät – auf gemeinsamen 
grundlegenden und wesentlichen Merkmalen beruhen. Die Mitgliedstaaten könnten folglich bei einer 
Vereinbarung über gemeinsame Normen ansetzen. Eine ehrgeizigere Option wäre die Schaffung einer 
einzigen, für die Normung zuständigen Agentur, die sinnvollerweise bei der Europäischen 
Verteidigungsagentur angesiedelt werden könnte. Zudem würden gemeinsame Zertifizierungs-, Prüf- und 
Bewertungsverfahren (entweder dezentral und von den Mitgliedstaaten gemeinsam genutzt oder zentral 
in einer EU-Agentur wie der EDA organisiert) gewährleisten, dass die Schlüsseleigenschaften der 
militärischen Ausrüstung auf ähnlichem Niveau liegen.  

6.3.3 Führung und Bildung: Obligatorischer Austausch 
Die Mitgliedstaaten könnten versuchen, einige Bereiche der Ausbildung und der 
Führungskräfteentwicklung analog zu der in einigen technischen Fachbereichen bereits bestehenden 
Praxis zu harmonisieren. Als ehrgeizigeres Ziel könnten bestimmte obligatorische Komponenten der 
Ausbildungsgänge in einem anderen Mitgliedstaat oder in einer multinationalen EU-
Verteidigungsakademie für Führungskräfte angeboten und absolviert werden.  

6.3.4 Forschungszusammenarbeit: Europäische Kofinanzierung für Dual-Use-FuE 
Die Forschungszusammenarbeit würde die Interoperabilität verbessern, die Effizienz steigern und zur 
Schaffung einer europäischen Verteidigungsindustrie beitragen. Dual-Use-Technologien wären in diesem 
Zusammenhang sicherlich relevant. Die Flexibilisierung der Forschungsfinanzierung (zur Überwindung 
der in Kapitel 3 dargelegten starren Strukturen), wie beispielsweise „Horizont 2020“, könnte für den 
Ausbau gemeinsamer Forschungsprojekte genutzt werden. 

6.3.5 Finanzielle Anreize 
Wie in Kapitel 3 deutlich wurde, bestehen im Bereich der EU-finanzierten Militärausgaben gewisse 
Beschränkungen. Dennoch gibt es im Rahmen der von den Verträgen gesetzten Grenzen Möglichkeiten, 
die vorhandenen Mechanismen zu verbessern. Durch eine Mehrwertsteuerbefreiung gemeinsamer 
Beschaffungsmaßnahmen könnten zusätzliche Anreize für eine engere Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten bei der Fähigkeitenentwicklung und für eine stärkere Vergemeinschaftung geschaffen 
werden. Mittel der Europäischen Investitionsbank könnten auf Dual-Use-Investitionen (z. B. im 
Transportbereich) ausgerichtet werden; Mittel der Kommission könnten unter bestimmten Umständen für 
die Mitfinanzierung gemeinsamer Entwicklungsprojekte eingesetzt werden.  

Ebenso sollte die EU prüfen, wie länderübergreifende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne der 
oben vorgeschlagenen Maßnahmen finanziell unterstützt werden könnten.  
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Auf der operativen Ebene könnten finanzielle Mechanismen – insbesondere der Athena-Mechanismus – 
verbessert werden, um die Zusammenarbeit und den Austausch zu fördern. Dieser Mechanismus sollte 
umgestaltet werden, damit durchführende Mitgliedstaaten weitere Kostenarten und höhere Beträge 
erstattet bekommen. Um die europäische Verteidigung voranzubringen, sind offensichtlich andere 
zusätzliche und ergänzende Finanzierungsmechanismen erforderlich. So wird beispielsweise 
angenommen, dass die fehlende Auslastung der EU-Battlegroups auf eine unangemessene Lastenteilung 
zurückzuführen ist133.  

6.3.6 Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie 
Die Verteidigungsindustrie ist ein besonders wichtiges und heikles Thema. Der gemeinsame 
Verteidigungsmarkt in Europa ist aus mehreren Gründen notwendig: zur Überwindung von 
Leistungsschwächen, zur Generierung von Skaleneffekten für die Innovation und Entwicklung neuer 
Technologien und zur Erzielung von Interoperabilität. Der Versuch, einen gemeinsamen 
Verteidigungsmarkt zu schaffen, muss jedoch zwangsläufig mit einem Stufenkonzept einhergehen, 
„Winner takes all“-Lösungen vermeiden und eine sinnvolle Verteilung von Leistungen und Akteuren 
gewährleisten. Ansonsten wird es energische Einwände gegen die Schaffung des europäischen Marktes 
geben.  

Eine wichtige Ressource, um einem gemeinsamen Verteidigungsmarkt näher zu kommen und Vorschläge 
für Anreize zur Kollaboration und Kooperation zu unterbreiten, wird sein: 

• Ein Aktionsplan im Verteidigungsbereich: Dieser Plan, der derzeit von der Kommission ausgearbeitet 
wird, soll nach der Veröffentlichung der Globalen Strategie vorgestellt werden. Das Ziel dieses 
Dokuments besteht darin, einen „rechtlichen und politischen Rahmen [bereitzustellen], der bewirkt, 
dass der Markt, die Industrie und die Kompetenzen der Arbeitskräfte in Europa den etwaigen 
prioritären Leistungsanforderungen der Mitgliedstaaten im militärischen Bereich mit Blick auf künftige 
Sicherheitserfordernisse entsprechen können“134. Eine verbesserte technologische und industrielle 
Basis für die europäische Verteidigung würde helfen, den Markt zu integrieren. 

Die GD GROW der Kommission und die EDA selbst sollten unter der Schirmherrschaft der Hohen 
Vertreterin, als Vizepräsidentin der Kommission und Vorsitzende der EDA, gemeinsam Maßnahmen in 
Bezug auf die europäische Verteidigungsindustrie anleiten.  

6.3.7 Maßnahmen in Bezug auf die Governance einer europäischen Verteidigung 
Einer weiteren Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich wird eine adäquate institutionelle Struktur zur 
Steuerung dieses Politikbereichs auf EU-Ebene vorausgehen müssen. Angesichts der zentralen Rolle der 
Mitgliedstaaten diesbezüglich und angesichts des freiwilligen Charakters dieser Zusammenarbeit wird der 
institutionelle Rahmen zwangsläufig einzigartig sein müssen. Mehrere Änderungen und Verbesserungen 
erscheinen erforderlich135. Wie in Kapitel 3 verdeutlicht wurde, verfügt die EU gemäß dem Vertrag von 
Lissabon über mehrere Mechanismen, darunter die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (Artikel 46 
EUV), die Verstärkte Zusammenarbeit (Artikel 20 EUV), die Solidaritätsklausel (Artikel 222 AEUV), die 
Beistandsklausel (Artikel 42.7 EUV) und der Flexibilitätsmechanismus (Artikel 44 EUV).  

 

 
133 Barnier, M.: In Defence of Europe. S. 9-10. 
134 ---, „Arbeitsprogramm der Kommission 2016. Jetzt ist nicht die Zeit für Business as usual“, Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, 
Oktober 2015, S. 4, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_de.pdf [Abgerufen am 14.1.2016]. 
135 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 15. 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_de.pdf
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• Eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ) 

Eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (Permanent Structured Cooperation – PESCO) könnte der 
interessanteste Mechanismus sein, um es bereitwilligen und fähigen Mitgliedstaaten zu ermöglichen, wie 
der Name bereits verrät, eine ständige Struktur zur Zusammenarbeit einzurichten. Im Rahmen eines 
solchen Systems wäre es „den teilnehmenden Mitgliedstaaten selbst überlassen, in welchem Tempo und 
in welchen Verteidigungsbereichen sie vorankommen wollen, [sic] Sie können sich beispielsweise auf 
konkrete Projekte zur Schließung von militärischen Fähigkeitslücken einigen, den Grad der militärische[n] 
[Zusammenarbeit] und der Solidarität untereinander festlegen, sich über die PESCO-Teilnahmekriterien 
des EU-Vertrags verständigen usw.“136 Was die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit von den anderen 
Mechanismen abhebt, ist ihr multilateraler und permanenter Charakter. Diese SSZ würde „die aktuelle 
Fragmentierung der militärischen Zusammenarbeit in Europa nicht [unmittelbar] aus der Welt schaffen, 
[...] aber einen größeren politischen Ehrgeiz und einen neuen Prozess der stufenweisen [stärker werdenden 
Zusammenarbeit] generieren und damit eine Aufwärtsspirale beim Aufbau und Einsatz künftiger 
europäischer Verteidigungsfähigkeiten in Gang setzen“137. 

• Ein wiederkehrender GSVP-fokussierter Europäischer Rat 

Solange eine künftige Ständige Strukturierte Zusammenarbeit nur die bereitwilligen und fähigen 
Mitgliedstaaten umfassen könnte, werden die Bereiche Verteidigung und Sicherheit für die EU insgesamt 
weiterhin politisch eine relevante und grundlegende Rolle spielen. Aus diesem Grund wäre es hilfreich, „im 
Europäischen Rat [dauerhaft] eine thematische Sitzung zur GSVP im Zweijahrestakt“138 einzuführen, um so 
dafür zu sorgen, dass die europäische Verteidigung kontinuierlich legitimiert wird und der Politikbereich 
eine strategische Priorität der EU bleibt.  

• Ein Rat der Europäischen Verteidigungsminister 

Einhergehend mit den vorstehenden Schlussfolgerungen und unabhängig von der Tatsache, dass eine 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit zwischen den bereitwilligen und fähigen Mitgliedstaaten 
geschaffen wird, sollte der Rat der Europäischen Union eine ständige Sitzung der Verteidigungsminister 
abhalten. Es wird daher die Einrichtung eines Rates der Europäischen Verteidigungsminister 
vorgeschlagen, dem alle EU-Mitgliedstaaten angehören würden.  

• Ein Europäisches Semester für den Verteidigungsbereich 

Angesichts der zentralen Rolle der Mitgliedstaaten, was die Anpassung ihrer Fähigkeiten und damit ihren 
Beitrag zu den Fähigkeiten der EU insgesamt betrifft, würden Peer-Reviews und der Austausch über 
Fortschritte bei den Einsätzen einzelner Länder dabei helfen, die Dynamik beizubehalten und den Grad der 
Abweichung zwischen den Verpflichtungen eines Mitgliedstaats und seinen tatsächlichen Bemühungen 
zu reduzieren. Das „Europäische Semester für den Verteidigungsbereich“ würde die Rechenschaftspflicht 
der Mitgliedstaaten gegenüber früheren Zusagen erhöhen. Die Mitgliedstaaten würden bei diesen 
zweijährlichen Treffen, ähnlich wie sie ihre wirtschafts- und fiskalpolitischen Maßnahmen in der EU 
koordinieren, eine Bestandsaufnahme der Fortschritte bei ihren nationalen Verteidigungsbudgets und 
Ausgabenplänen machen. Die Anlaufstelle zur Sammlung der Informationen und das Forum für die Treffen 
der Mitgliedstaaten und EU-Institutionen könnte die EDA sein. 

  

 

 
136 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 7. 
137 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 8. 
138 Blockmans S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 15. 
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• Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments 

Wenn die europäische Verteidigungszusammenarbeit intensiviert werden soll, muss auch die 
parlamentarische Kontrolle entsprechend erhöht werden. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei diesem 
Politikbereich um einen ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten handelt, wird 
vorgeschlagen, die Zusammenarbeit bei Verteidigungs- und Sicherheitsfragen zwischen dem 
Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten weiter zu stärken. Dies ist besonders wichtig, da 
die Kofinanzierung – zwischen der EU und den Mitgliedstaaten – von Forschungsarbeiten und 
Investitionen mit doppeltem Verwendungszweck oder anderer, für militärische Einsätze notwendiger 
ziviler Infrastrukturen zunehmen wird. (Zur Erinnerung: Das Europäische Parlament hat eine relevante 
budgetäre Aufsichtsfunktion für die Handlungen des EAD – s. Kapitel 3). Darüber hinaus könnte das 
Parlament, um eine proaktivere Rolle einzunehmen, den „Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung 
des Europäischen Parlaments zu einem eigenständigen Ausschuss“ aufwerten139. 

• Ein operatives Hauptquartier 

Was Einsätze betrifft, haben die ehrgeizigsten Befürworter einer europäischen Verteidigungspolitik ein 
ständiges Hauptquartier in Brüssel gefordert: Dieses Hauptquartier würde es der Europäischen Union 
ermöglichen, die Befehlskette zu stärken, indem sie sich auf ihre eigene Einsatzfähigkeit anstatt auf Ad-
hoc- oder NATO-Strukturen zur Durchführung militärischer Missionen stützt. Die Europäischen Union wäre 
dadurch in der Lage, eine „effektive Planung, Führung und Kontrolle von Einsätzen [sicherzustellen], vor 
allem wenn eine gemeinsame zivil-militärische Reaktion erforderlich ist“140. Darüber hinaus könnte es die 
Koordinierung zwischen dem EAD, dem EUMC, dem EUMS und teilhabenden Mitgliedstaaten bei Einsätzen 
und Missionen verbessern. 

• Interinstitutionelle Abkommen der EU 
Interinstitutionelle Abkommen zwischen EU-Institutionen könnten auch den Grad der Verpflichtung dieser 
europäischen Akteure im Hinblick auf konkrete Zusagen zu Ausgaben und politischen Strategien erhöhen 
und sie dazu zwingen, bei der Festlegung und Durchführung von politischen Strategien in anderen 
Sektoren verteidigungs- und sicherheitsspezifische Bedürfnisse zu berücksichtigen. Dies hätte eine äußerst 
große Relevanz für Investitionsentscheidungen und zivil-militärische Infrastrukturen mit doppeltem 
Verwendungszweck und würde sicherstellen, dass relevante transversale Strategien 
verteidigungspolitische Auswirkungen angemessen berücksichtigen. 

Darüber hinaus könnten in diese Abkommen die Verpflichtungen aufgenommen werden, denen jede 
europäische Institution in Anlehnung an die zuvor genannten Programme und Maßnahmen nachkommen 
sollte. 

  

 

 
139 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 15. 
140 Barnier, M.: In Defence of Europe. S. 10. 
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Abbildung 8. Eine neue GSVP-Struktur 

 

Legende: durchgezogene Linien stellen stark hierarchische Beziehungen dar; gestrichelte Linien repräsentieren 
horizontale und/oder teilweise hierarchische Beziehungen; weiße Kreise repräsentieren die vorgeschlagenen neuen 

Institutionen. 

Quelle: eigenes Material. 

 

6.3.8 Koordinierung mit der NATO 
Wie in Kapitel 4 erwähnt, kann von der NATO und von den Vereinigten Staaten erwartet werden, dass sie 
eine kollektive Stärkung der EU-Verteidigung unterstützen. Die EU wiederum muss, wie in ihren Verträgen 
explizit dargelegt, eine Ergänzung zur NATO darstellen, und verstehen, dass die NATO schlussendlich ihr 
mächtiger Verteidigungspartner ist. Es wird allerdings auf mehrere wichtige, zu klärende Fragen in 
Zusammenhang mit der NATO hingewiesen.  

Vom Blickwinkel der Befähigung her betrachtet, kann sich die NATO – aufgrund ihrer Einstimmigkeitsregel 
und der Zypernfrage – hinsichtlich einer explizit tiefen Zusammenarbeit einigen formalen 
Beschränkungen gegenübersehen, während die EU (und insbesondere den CDP der EDA) nichts davon 
abhält, die Fähigkeitenentwicklungsarbeit der NATO (NATO-Verteidigungsplanungsprozess) zu 
berücksichtigen und sich daran zu orientieren; dies würde nicht nur Redundanzen und Widersprüche 
verhindern, sondern auch der Stärkung der NATO-Ziele dienen. Gleichermaßen sollten die „Pooling and 
Sharing“-Bemühungen der EDA das Programm zur Intelligenten Verteidigung der NATO berücksichtigen. 

Wichtig ist: Die NATO sollte im gesamten WB-Prozess in irgendeiner Form präsent sein, um einen Beitrag 
zu leisten und sicherzustellen, dass es keinen Raum für Missverständnisse gibt. 

• Militärische operative Zusammenarbeit mit der NATO  

Missionen bestehen zunehmend aus einer Kombination von zivilen und militärischen Einsätzen und die 
EU verfügt über ein breites Wissen hinsichtlich der zivilen Komponente. Neben „Berlin Plus“ würde ein 
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weiterer Mechanismus, durch den die EU ihre Kenntnisse über zivile Einsätze für NATO-Missionen 
bereitstellen könnte, die Beziehungen zwischen den beiden Organisationen bereichern. Die EU könnte so 
den „harten“ Sicherheitsansatz der NATO ergänzen. Darüber hinaus könnte der Umfang der 
Zusammenarbeit, zum Beispiel im Bereich der digitalen Agenda, ausgeweitet werden.  

Eine weitere Option zur Verbesserung der Koordinierung zwischen der NATO und der EU bestünde darin, 
die Stellvertreter ihrer jeweiligen Militärstäbe (IMS bzw. EUMS) auszutauschen. Dies würde einen weiteren 
Kommunikationskanal zwischen zwei Einheiten begründen, die eine wichtige Rolle bei der Planung und 
bei Einsätzen auf beiden Seiten spielen.  

• Die Verteidigungsindustrie der Vereinigten Staaten 

Eine Problematik mit besonderem Bezug auf die Vereinigten Staaten, die sich für die 
Verteidigungsindustrie Nordamerikas und indirekt für ihre gewählten Funktionäre als prekär erweisen 
könnte, betrifft europäische, gemeinsam durchgeführte F&E-Projekte. Allgemein gefasst: Ein stärker 
integrierter Markt würde Transaktionskosten für nicht-europäische Lieferanten im Verteidigungssektor 
reduzieren, doch F&E-Projekte bringen für gewöhnlich Abnahmeverpflichtungen durch die beteiligten 
Parteien mit sich, die dann gleichwertige amerikanische konkurrierende Alternativen verdrängen würden. 
Dies könnte als protektionistisch verstanden werden und offensichtlich die Markterwartungen für 
Unternehmen der amerikanischen Verteidigungsindustrie beeinträchtigen. Diese Problematik gilt es 
demnach zu prüfen. 

6.4 Dauer der Ausarbeitung des Weißbuchs 
Wie bereits erwähnt, muss das europäische Verteidigungssystem kontinuierlich verbessert werden. Das 
erste Weißbuch und die ersten Reformen werden jedoch ein entscheidender Test und eine wesentliche 
Grundlage sein, auf der die zukünftige Arbeit aufbauen wird.  

Eine relevante Frage ist damit, wie lange die Ausarbeitung des Weißbuchs dauern sollte. Ein zügiger 
ausgearbeitetes Weißbuch könnte sich die Dynamik der Globalen Strategie zunutze machen. Es wäre 
allerdings weniger detailliert, was die Vorschriften betrifft, und man damit weniger gut imstande, alle 
notwendigen Maßnahmen zur Verwirklichung der strategischen Ziele festzulegen. Ein ausführlicheres 
Weißbuch hingegen würde eventuell die politische Unterstützung missen, die sich aus der erwarteten 
Präsentation der Globalen Strategie im Juni 2016 ergibt. 

Wie in Kapitel 2 erwähnt, können politische Ereignisse diese Entscheidung beeinflussen. Bevorstehende 
nationale Wahlen 2017 oder die Feier nationaler Referenda in Bezug auf die EU sollten berücksichtigt 
werden.  

Trotz politischer Unsicherheit sollte es angestrebt werden, das Weißbuch innerhalb der ersten sechs 
Monate nach der Präsentation der Globalen Strategie auszuarbeiten, um sich deren politische Dynamik 
zunutze zu machen. Dies bedeutet, dass das Weißbuch – wie in diesem Kapitel zuvor dargelegt – keine 
eingehende Analyse der Fähigkeiten, keine detaillierte Prioritäten oder flächendeckenden Maßnahmen, 
sondern vielmehr Aufforderungen und Aufrufe zur Lieferung konkreter Ergebnisse zu festgelegten 
Zeitpunkten enthalten würde. Um ein Beispiel zu nennen: Ein solches Weißbuch könnte die EDA aufrufen, 
eine Fähigkeitenanalyse sowie eine Prioritätenliste bis etwa Dezember 2017 auszuarbeiten; oder vom Rat 
der Europäischen Union fordern, bis Juni 2018 eine SSZ zu begründen.  

6.5 Der Weißbuch-Prozess: eine Synthese 
In den vorgehenden Abschnitten dieses Kapitels wurden die Kernelemente eines zukünftigen Weißbuches 
dargelegt. Es wurden jedoch nicht nur die Elemente identifiziert, sondern auch einige mögliche Inhalte, 
die jedes dieser Elemente beinhalten könnte, vorgeschlagen. Es wurde außerdem durchweg aufgezeigt, 
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wer für die verschiedenen Elemente und Maßnahmen verantwortlich sein sollte. In diesem Abschnitt wird 
eine Synthese angestrebt und der Ausarbeitungsprozess des Weißbuchs näher beleuchtet. 

Ein die EU-Ebene betreffendes Weißbuch unterscheidet sich wesentlich von einem Weißbuch eines 
Mitgliedstaats (s. Kapitel 5): Es ist unklar, wer an der Ausarbeitung beteiligt sein sollte, insbesondere da es 
die Sicherheits- und Verteidigungspolitik anbelangt. Im Falle eines Mitgliedstaats kann der Verfasser zwar 
variieren (z. B. das Verteidigungsministerium, die Präsidentschaft, das Innenministerium oder das 
Parlament), die Umsetzung erfolgt jedoch geradewegs über die Rechtsordnung. Auf EU-Ebene hingegen 
ist weder festgelegt, wer an der Ausarbeitung teilhaben sollte, noch wie die Umsetzung erfolgt.  

Darüber hinaus hat die Kommission, die traditionell für die Ausarbeitung von Weißbüchern zuständig ist, 
auf EU-Ebene keine unmittelbare Zuständigkeit in Verteidigungsfragen. Ungeachtet der Tatsache, dass die 
Kommission zwangsläufig an bestimmten Phasen der Ausarbeitung beteiligt sein wird (sie verfügt über 
entscheidende Zuständigkeiten was die Finanzierung von Forschungsarbeiten, die Beaufsichtigung des 
Binnenmarktes und die Industriepolitik betrifft), kann sie bei der Ausarbeitung eines Weißbuches über die 
Verteidigung keine Führungsrolle übernehmen, da die Zuständigkeit auf EU-Ebene hierfür beim Rat liegt. 

Folgender Prozess wird daher vorgeschlagen: 

6.5.1 Der Europäische Rat beginnt den Prozess 
In einem ersten Schritt sollte der Europäische Rat als das höchste strategische Führungsorgan der EU die 
Hohe Vertreterin auffordern, einen Umsetzungsplan für die Sicherheits- und Verteidigungskomponente 
der bevorstehenden Globalen Strategie auszuarbeiten.  

6.5.2 Die Hohe Vertreterin als Anlaufstelle und Führungsperson 
Die Hohe Vertreterin ist hinsichtlich der Führungsrolle und der Ausarbeitung des zukünftigen Weißbuchs 
die sinnvollste Option, da sie bereits die Umweltanalyse verfasst hat und derzeit an der Globalen Strategie 
arbeitet. Die Hohe Vertreterin sitzt dem Rat “Auswärtige Angelegenheiten” und der EDA vor, hat den 
Stellvertretender Generalsekretär für die GSVP unter sich, verfügt über eine Berichtspflicht gegenüber dem 
Europäischen Parlament, ist Verfasserin der Globalen Strategie und Vizepräsidentin der Kommission. Sie ist 
zweifellos der am besten geeignete institutionelle Akteur für diese Führungsrolle (s. Kapitel 3). 

6.5.3 Einbeziehung der Mitgliedstaaten in den Prozess: Gruppe Hochrangiger 
Beamter & EUMC 

Das Weißbuch muss von den Mitgliedstaaten bedingungslos gebilligt und unterstützt werden. Aus diesem 
Grund muss sowohl die politische als auch die militärische Führung der Mitgliedstaaten an der 
Ausarbeitung beteiligt sein. Es wird vorgeschlagen, durchgehend und an jedem relevanten 
Entscheidungspunkt den EUMC einzubeziehen. Hierdurch wird die militärische Dimension abgedeckt.  

Der Weißbuch-Prozess erfordert die politische Unterstützung und Zustimmung der Mitgliedstaaten. Aus 
diesem Grund sollte eine Gruppe Hochrangiger Beamter (GHB) bestehend aus den stellvertretenden 
Verteidigungsministern sämtlicher EU-Mitgliedstaaten eingerichtet werden. Die Hohe Vertreterin sollte 
also eine GHB aus stellvertretenden Verteidigungsministern zur Konsultation bilden und die 
Kommunikation fortwährend aufrechterhalten.  
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Abbildung 9. Schematisches Diagramm einer möglichen Design-Struktur zur Ausarbeitung des Weißbuchs 

 

Legende: durchgezogene Linien stellen stark hierarchische Beziehungen dar; gestrichelte Linien repräsentieren 
horizontale und/oder teilweise hierarchische Beziehungen; weiße Kreise repräsentieren wichtige Teilnehmer am WB-

Ausarbeitungsprozess. 

Quelle: eigenes Material. 

 

6.5.4 Festsetzung strategischer Ziele: Stellvertretender Generalsekretär für die GSVP 
& EUMS 

Wie zuvor in diesem Kapitel erwähnt, sollte sich die Hohe Vertreterin bei der Ableitung der strategischen 
Ambition und der Festlegung der strategischen Ziele, zu deren Verwirklichung das Weißbuch beitragen 
soll, auf den Stellvertretenden Generalsekretär für die GSVP und Krisenreaktionsmaßnahmen sowie auf den 
zugehörigen EU-Militärstab stützen.  

6.5.5 Festlegung der Prioritäten in Bezug auf die Fähigkeitenentwicklung EDA, 
Stellvertretender Generalsekretär für die GSVP & EUMS 

Die Hohe Vertreterin sollte, aufbauend auf der jahrzehntelangen Erfahrung mit den 
Fähigkeitenentwicklungsplänen (CDP), die EDA damit beauftragen, die Prioritäten in Bezug auf die 
Fähigkeitenentwicklung festzulegen. Die EDA sollte eng mit dem Stellvertretenden Generalsekretär für die 
GSVP und dem EUMS zusammenarbeiten. 

6.5.6 Entwicklung von Programmen und Maßnahmen  
Die Hohe Vertreterin wird, abhängig von den entwickelten und vorgeschlagenen Maßnahmen und 
Programmen, mehrere unterschiedliche Einheiten koordinieren und mit diesen interagieren müssen. Im 
Folgenden sind einige nicht erschöpfende Beispiele aufgeführt: 

• Die EDA sollte den Prozess leiten, in dessen Rahmen die kontinuierliche Durchführung der Arbeiten zur 
Vereinheitlichung von Trainigsprotokollen erfolgt. 



Auf dem Weg zu einer Europäischen Verteidigungsunion – ein Weißbuch als erster Schritt 
 

71 

 

• Gleichermaßen sollte die EDA den Prozess anführen, durch den die Vereinheitlichung gemeinsamer 
Materialstandards erreicht werden kann.  

• Die Kommission sollte gemeinsam mit der EDA und der EIB die notwendigen Informationen zur 
Entwicklung einer Reihe von Finanzierungs- und Investitionsmaßnahmen liefern, um F&E-Arbeiten und 
Investitionen mit doppeltem Verwendungszweck zu verbessern und die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten zu fördern. 

• Die Kommission sollte die Umsetzung der beiden bevorstehenden vorbereitenden Maßnahmen und 
den Aktionsplan im Verteidigungsbereich überwachen, um die EU-Verteidigungsindustrie zu stärken. 

• Die Kommission sollte sicherstellen, dass die Richtlinie 2009/43/EG und die Richtlinie 2009/81/EG 
(betreffend das wettbewerbsfähige Funktionieren des europäischen Verteidigungsmarktes) 
ordnungsgemäß umgesetzt werden.  

Darüber hinaus sollte die Hohe Vertreterin das Weißbuch nutzen, um die folgenden Institutionen 
aufzufordern, die erforderlichen Maßnahmen zur Förderung der europäischen Verteidigung zu ergreifen. Im 
Weißbuch sollte: 

• der Rat der Europäischen Union aufgefordert werden, einen ständigen Rat der Verteidigungsminister 
einzurichten; 

• der Rat der Europäischen Union aufgefordert werden, eine SSZ im europäischen Verteidigungsbereich 
zu begründen; 

• der Europäische Rat aufgefordert werden, ein Europäisches Semester zur 
Verteidigungszusammenarbeit unter dem Dach der EDA einzuführen; 

• der Europäische Rat dazu aufgefordert werden, alle zwei Jahre zusammenzukommen, um über die 
Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu sprechen; 

• das Europäische Parlament dazu aufgefordert werden, den Unterausschuss für Sicherheit und 
Verteidigung (SEDE) zu einem eigenständigen Ausschuss aufzuwerten; 

• das Europäische Parlament aufgefordert werden, die Effektivität der interparlamentarischen Treffen zu 
verbessern; 

• alle EU-Institutionen dazu aufgefordert werden, ihre Zusagen in Bezug auf die europäische 
Verteidigung zu formalisieren, indem sie ein interinstitutionelles Abkommen unterzeichnen. 

6.5.7 Fortwährende Konsultation mit dem Parlament 
Das Parlament – mit seinen neuen Berichtabsprachen mit der Hohen Vertreterin und seiner budgetären 
Zuständigkeit – wird ebenfalls fortwährend konsultiert werden müssen (s. Kapitel 3). Trotz seiner 
begrenzten Aktivität im Verteidigungsbereich hat es budgetäre und koordinative Verantwortlichkeiten 
gegenüber der Hohen Vertreterin. Seine Rolle bei der Unterstützung und Legitimierung wäre zweifelsfrei 
äußerst relevant. 

6.5.8 Fortwährende Konsultation mit der NATO 
Wie bereits in Kapitel 4 und in den vorhergehenden Abschnitten dieses Kapitels erwähnt, ist es wichtig, die 
NATO am WB-Ausarbeitungsprozess zu beteiligen. Eine fortwährende Konsultation mit dem 
Generalsekretär oder dem stellvertretenden Generalsekretär der NATO auf politischer Ebene wird von 
entscheidender Bedeutung sein, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten und ständig im Gespräch zu 
bleiben. 
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Was die Festlegung der strategischen Ambition und der Prioritäten bei den Fähigkeiten betrifft, bestünde 
die zentrale Beziehung zwischen dem Stellvertretenden Generalsekretär für die GSVP und der EDA 
einerseits und dem Obersten Alliierter Befehlshaber für Transformationen (SACT) und seinen Vertretern in 
Europa andererseits. Ein fortwährendes Gespräch zwischen dem IMS (dem Militärstab der NATO) und dem 
EUMS könnte ebenfalls erforderlich sein.  
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7 Schlussfolgerung 
Wie jüngste Ereignisse wiederkehrend zeigen und alle nationalen Sicherheitsstrategien und Weißbücher 
unterstreichen, ist das strategische Sicherheitsumfeld, dem sich die EU gegenübersieht, eine überaus 
große Herausforderung und verändert sich rasch. Die EU benötigt bessere und kohärentere 
Verteidigungsstrukturen und -fähigkeiten, nicht zuletzt wegen der Neugewichtung unseres wichtigsten 
Verbündeten, den Vereinigten Staaten, in Richtung des Pazifiks.  

Wie in Kapitel 2 gezeigt, fehlt es der EU insgesamt an den notwendigen Fähigkeiten, um sich den neuen 
Herausforderungen erfolgreich zu stellen. Mehrere Hindernisse blockieren bislang die raschen und 
effektiven Transformationen, die in der EU erforderlich sind. Die Finanzkrise, die wachsende Euroskepsis 
und die asymmetrischen Sicherheitspräferenzen behindern eine weitere Verteidigungszusammenarbeit in 
Europa.  

Trotz dieser Faktoren liegt eine unschätzbare Gelegenheit vor der Europäischen Union, von der sie 
umfassend Gebrauch machen sollte. In Anknüpfung an die Sitzung des Rates 
“Verteidigungsangelegenheiten“ im Jahr 2013 und sobald die Globale Strategie im Sommer 2016 
vorgestellt wurde, könnte die EU über ausreichend Dynamik verfügen, um im Bereich der Sicherheits- und 
Verteidigungszusammenarbeit Fortschritte zu erzielen.  

Diese Studie hat als vorbereitende Maßnahme zum Ziel, die Mitgliedstaaten zu mobilisieren, und noch 
wichtiger, einen Grundbaustein für dieses Bestreben bereitzustellen. In dieser Studie wird die Debatte 
näher betrachtet, um die bestehenden Hindernisse für einen solchen Schritte zu identifizieren, die 
verschiedenen strategischen Dokumente der EU kurz historisch zusammenzufassen und die 
(unzureichende) Zusammenarbeit bei Verteidigungsprojekten in Europa kritisch zu beleuchten.  

Die Studie fasst ebenso die verschiedenen Möglichkeiten zusammen, die der Vertrag von Lissabon in 
diesem Politikbereich eröffnet. Es wird außerdem gezeigt, dass die NATO und die Vereinigten Staaten, 
wenn sie angemessen berücksichtigt werden, eine stärkere europäische Verteidigung unterstützen und 
von dieser profitieren würden. Bevor vorgeschlagen wird, wie die Ausarbeitung eines Weißbuchs über die 
EU-Verteidigung erfolgen könnte, werden die Weißbücher der Mitgliedstaaten betrachtet und die 
Eigenarten eines Weißbuchs über Verteidigung auf EU-Ebene identifiziert, da sie nur über begrenzte 
Zuständigkeiten in diesem Politikbereich verfügt.  

Im letzten Kapitel, das auf dieses Kapitel folgt, werden konkrete Empfehlungen für alle zentralen 
Institutionen dargelegt, deren Beteiligung für die Fertigstellung des Weißbuchs erforderlich ist. Die EU 
benötigt eine bessere und verbesserte gemeinsame Verteidigung und Sicherheit. Die Zeit scheint 
gekommen zu sein und die nächsten paar Jahre könnten sich als höchst bedeutsam erweisen. Die 
Mitgliedstaaten und die europäischen Institutionen werden der Herausforderung hoffentlich gewachsen 
sein.  
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8 Empfehlungen 
Auf der Grundlage von Kapitel 6 über die Kernelemente des Weißbuchs und einigen, in den Verträgen 
festgelegten, jedoch noch nicht entwickelten Maßnahmen (s. Kapitel 3) werden hier nun einige 
Empfehlungen synthetisiert, die sich an die verschiedenen EU-Institutionen richten, die am 
Ausarbeitungsprozess des zukünftigen Weißbuchs auf EU-Ebene beteiligt sein werden. Einige der 
Empfehlungen beziehen sich auf unmittelbare Umsetzungsmaßnahmen, bei anderen handelt es sich um 
vorbereitende Maßnahmen und wiederum andere sollten erst umgesetzt werden, sobald der WB-Prozess 
initiiert wurde. Die Empfehlungen lauten wie folgt: 

8.1 EU-Mitgliedstaaten 
• Den EU-Mitgliedstaaten wird empfohlen, individuell und kollektiv Bereiche für eine künftige verstärkte 

Zusammenarbeit und Komplementarität zu identifizieren, da sie durch ihre Teilhabe im Europäischen 
Rat, im Rat der Europäischen Union (“Auswärtige Angelegenheiten” und PSK), im EUMC und EUMS 
sowie im EDA-Führungsgremium zentrale Akteure bei der Förderung der europäischen Verteidigung 
sein werden. 

8.2 Der Europäische Rat 
• Dem Europäischen Rat wird empfohlen, dass „[z]ur strategischen Orientierungshilfe in der weiteren EU-

Verteidigungszusammenarbeit“141 „Verteidigungsdebatten [...] regelmäßig im Zweijahrestakt 
stattfinden“142. 

• Des Weiteren wird dem Europäischen Rat empfohlen, die Hohe Vertreterin, sobald die Globale 
Strategie vorgestellt wurde, damit zu beauftragen, innerhalb der darauf folgenden sechs Monate ein 
Weißbuch zur europäischen Verteidigung auszuarbeiten. 

8.3 Die Hohe Vertreterin 
Der Hohen Vertreterin wird, sobald sie vom Europäischen Rat mit der Ausarbeitung eines Weißbuchs 

beauftragt wurde, empfohlen: 

• eine Arbeitsgruppe hochrangiger Beamter einzurichten, die sich aus Funktionären des 
Verteidigungsministeriums, bevorzugter Weise Verteidigungsministern, der Mitgliedstaaten 
zusammensetzt, um die Ausarbeitung des Weißbuchs zu unterstützen und anzuleiten; diese Gruppe 
soll auch als Mobilmacher und Anreger der Mitgliedstaaten dienen und somit ihre Zustimmung 
garantieren; 

• fortwährend den EUMC bei der Anleitung der Ausarbeitung des Weißbuchs einzubeziehen; 

• den Stellvertretenden Generalsekretär für die GSVP und den EUMS aufzufordern, die strategischen 
Ziele festzulegen, die mit dem Weißbuch erzielt werden sollen; 

• die EDA aufzufordern, mit der Unterstützung des Stellvertretenden Generalsekretärs für die GSVP und 
dem EUMS die Fähigkeitslücken zu spezifizieren, die Fähigkeiten, die zuerst entwickelt werden sollten, 
zu priorisieren, und die möglichen Maßnahmen zur Behebung der Fähigkeitslücken zu identifizieren; 

 

 
141 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 13. 
142 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 15. 
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• die Kommission aufzufordern, die vorbereitende Maßnahme für die Finanzierung sowie den 
zukünftigen Aktionsplan für die Verteidigungsindustrie umzusetzen und eine Reihe finanzieller Anreize 
und Finanzierungsmöglichkeiten zur Anregung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten festzulegen; 

• dem Rat nahezulegen, Informationen für einen möglichen zukünftigen SSZ-Mechanismus und ein 
europäisches Semester für den Verteidigungsbereich bereitzustellen, bestehende 
Finanzierungsmechanismen zu verbessern und neue Finanzierungsmechanismen zu entwickeln; 

• den Dialog mit der NATO und dem Europäischen Parlament während des Ausarbeitungszeitraums 
fortwährend aufrechtzuerhalten. 

8.4 Der Rat der Europäischen Union 
• Dem Rat wird empfohlen, neben dem bereits bestehenden Rat “Auswärtige Angelegenheiten” die 

Möglichkeit der Einrichtung eines speziellen Rats der Europäischen Verteidigungsminister zu prüfen 
und vorzubereiten. Dies würde den Weg für ein ständiges Konsultations- und 
Entscheidungsfindungsforum ebnen, somit Verteidigungsangelegenheiten auf der Agenda belassen 
und die Fortschrittskontrolle erleichtern. 

• Dem Rat wird empfohlen, damit zu beginnen, die mögliche Entwicklung eines potenziellen 
zukünftigen SSZ-Mechanismus zu prüfen, der dazu beitragen würde, die europäische 
Verteidigungszusammenarbeit zwischen bereitwilligen und fähigen Mitgliedstaaten zu überwachen 
und anzuleiten. Die Umsetzung dieses Mechanismus würde es diesen Ländern ermöglichen, 
Fortschritte zu erzielen, zu kooperieren und zusammenzuarbeiten.  

• Dem Rat wird empfohlen, einen Beschluss über die Entwicklung der beiden in Artikel 41 EUV 
festgelegten Mechanismen zu verabschieden: das Verfahren für einen raschen Zugang zu EU-
Haushaltsmitteln und die Entwicklung des Anschubfonds bestehend aus den Beiträgen der 
Mitgliedstaaten. Diese Maßnahmen würden die Finanzierung der GSVP flexibler machen, als sie derzeit 
ist.  

• Dem Rat wird empfohlen, die Einführung eines Europäischen Semesters für den Verteidigungsbereich 
zu prüfen, um die Entwicklungen – von den Mitgliedstaaten – was die gemeinsame F&E-Arbeit, 
Beschaffung und Interoperabilität betrifft, zu überwachen. Das von der EDA ausgerichtete Semester 
würde eine bessere Koordinierung zwischen den EU-Mitgliedstaaten ermöglichen, Diskrepanzen 
vermeiden und zu einem höheren Grad an Konvergenz beitragen.  

• Dem Rat wird empfohlen, die Möglichkeit der Verbesserung der finanziellen Dimension der GSVP zu 
prüfen: zum einen, um die Beiträge zum Athena-Mechanismus zur Verbesserung der Lastenteilung zu 
stärken und zu erhöhen; und zum anderen, um andere Finanzierungsmechanismen einzurichten, 
darunter „gemeinsame Trägerschaften (joint financing), EU-Treuhandfonds, Projektzellen innerhalb 
militärischer Einsätze und erstattungsfähige Leistungen“143. 

8.5 Der Europäische Auswärtige Dienst 
• Dem EAD wird empfohlen, zusammen mit dem EUMS die strategischen Ziele für ein zukünftiges 

Weißbuch aus der Globalen Strategie abzuleiten, sobald diese vorgestellt wurde. 

Dem EAD wird empfohlen, auf das Ersuchen der Hohen Vertreterin hin: 

 

 
143 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 15. 



Fachabteilung, Generaldirektion Externe Politikbereiche 
 

76 

 

• zusammen mit dem EUMS die EDA bei der Priorisierung der Fähigkeitenentwicklung zu unterstützen. 

8.6 Die Europäische Kommission 
• Der Kommission wird empfohlen, den Aktionsplan im Verteidigungsbereich zur Förderung von 

Kollaborationsprojekten und zur Ermittlung, welche Verteidigungstechnologien für eine europäische 
Handlungsfähigkeit notwendig sind, vollständig umzusetzen. 

• Der Kommission wird empfohlen, die vorbereitende Maßnahme im Rahmen der GSVP-bezogenen 
Forschung, die der Finanzierung des europäischen Verteidigungsprojekts neuen Auftrieb verleihen 
wird, vollständig umzusetzen.  

• Der Kommission wird empfohlen, die vollständige und rechtsverbindliche Anwendung der 
Richtlinie 2009/43/EG und der Richtlinie 2009/81/EG zu überwachen, um ein besseres und 
wettbewerbsfähigeres Funktionieren des europäischen Verteidigungsmarktes zu erreichen.  

Der Kommission wird empfohlen, auf das Ersuchen der Hohen Vertreterin hin: 

• die notwendigen Informationen für die Entwicklung einer Reihe von Finanzierungs- und 
Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung von F&E-Arbeiten und Investitionen mit doppeltem 
Verwendungszweck und zur Anregung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
bereitzustellen. 

8.7 Die Europäische Verteidigungsagentur 
• Der EDA wird empfohlen, zu prüfen, wie ein Europäisches Semester zur Verteidigungszusammenarbeit 

von der EDA organisiert, koordiniert und erleichtert werden könnte, und sich darauf vorzubereiten. 

Dem EAD wird empfohlen, auf das Ersuchen der Hohen Vertreterin hin: 

• im Rahmen eines Fähigkeitenentwicklungsplans Prioritäten zu definieren und dabei dem 
bevorstehenden Aktionsplan der Europäischen Kommission für den Verteidigungsbereich besondere 
Beachtung zu schenken; 

• den Prozess, durch den die Zusammenarbeit auf der Grundlage gemeinsamer Standards, das Training, 
die Zulassung und die Führungsentwicklung erreicht werden sollen, anzuleiten. 

8.8 Das Europäische Parlament 
• Dem EP wird empfohlen, „de[n] Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung [...] zu einem 

eigenständigen Ausschuss“144 aufzuwerten. Diese Maßnahme würde es dem Organ ermöglichen, die 
Befugnisse eines EP-Ausschusses zu erhalten, die aus der „[Erarbeitung von] Legislativvorschlägen 
durch die Annahme von Berichten, [die Einreichung von] Änderungsanträge[n] zur Prüfung im Plenum 
[...] und [der Benennung] ein[es] Verhandlungsteams für die Führung legislativer Verhandlungen mit 
dem Rat“ bestehen; „[s]ie nehmen auch Initiativberichte an, organisieren Anhörungen mit 
Sachverständigen und kontrollieren die anderen Einrichtungen und Organe der EU“145.  

• Dem EP wird des Weiteren empfohlen, die Kooperation im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich 
zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten weiter zu stärken und so 

 

 
144 Blockmans, S. und Faleg, G.: More Union in European Defence. S. 15. 
145 Informationen darüber sind abrufbar unter: http://www.europarl.europa.eu/committees/de/about-committees.html, 
[Abgerufen am 3.4.2016]. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/de/about-committees.html
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beispielsweise für eine bessere Koordinierung der GSVP-Auswirkungen im nationalen 
Entscheidungsfindungsprozess zu sorgen. 
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9 Abkürzungsverzeichnis 
 

CCDP Plan zur Entwicklung der zivilen Fähigkeiten 

CDP Plan zur Fähigkeitenentwicklung 

GASP Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

CMPD Direktion Krisenbewältigung und Planung 

CPCC Ziviler Planungs- und Durchführungsstab 

GSVP Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

C4 ISTAR Kommando-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Nachrichten-, 
Überwachungs- Zielerfassungs- und Aufklärungssysteme 

EK Europäische Kommission 

EDA  Europäische Verteidigungsagentur 

EDTIB Technologische und industrielle Basis der europäischen Verteidigung 

EAD Europäischer Auswärtiger Dienst 

EP Europäisches Parlament 

EU Europäische Union 

EUMC Militärausschuss der Europäischen Union 

EUMS Militärstab der Europäischen Union 

FAC Rat “Auswärtige Angelegenheiten” 

BIP Bruttoinlandsprodukt 

GS Globale Strategie 

HR/VP Hohe Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der Europäischen Kommission 

IPK Interparlamentarische Konferenz 

ISTAR Nachrichtengewinnung, Überwachung, Zielaufklärung und 
Aufklärung 

NATO Nordatlantikvertrags-Organisation 

SSZ Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 

PSK Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee 

F&E Forschung und Entwicklung 

F&T Forschung und Technologie 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

SSR Reform des Sicherheitssektors 

EUV Vertrag über die Europäische Union 
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AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

WB Weißbuch 

WEU Westeuropäische Union 
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